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1 Einleitung 

Gemäß den Vorgaben der WRRL in Verbindung mit dem Wasserhaushaltsgesetz des Bun-

des und den Wassergesetzen der Länder haben in Deutschland die Bundesländer die Auf-

gabe, die im Rahmen der Bestandsaufnahme für die Flussgebietseinheiten festgestellten 

Erfordernisse beim ökologischen und chemischen Zustand der Oberflächengewässer sowie 

beim mengenmäßigen und chemischen Zustand des Grundwassers umzusetzen. Für die 

Erreichung der Umweltziele der WRRL dient das Maßnahmenprogramm der Flussgebiets-

einheit Schlei/Trave (FGE Schlei/Trave) in Verbindung mit dem entsprechenden Bewirtschaf-

tungsplan.  

Die Flussgebietseinheit (FGE) Schlei/Trave umfasst eine Fläche von ca. 6.184 km² (ohne 

Küstengewässer) und erstreckt sich von der deutsch-dänischen Grenze, mit der Krusau auf 

dänischer Seite, über den östlichen Teil von Schleswig-Holstein bis auf das Gebiet von 

Mecklenburg-Vorpommern mit dem Einzugsgebiet der Stepenitz. 

Das Maßnahmenprogramm für den 1. Bewirtschaftungszeitraum wurde 2009 beschlossen. 

Die identifizierten Maßnahmen befinden sich im Wesentlichen in Umsetzung. In Vorbereitung 

des 2. Bewirtschaftungszeitraums ist das Maßnahmenprogramm fortzuschreiben. 

Für das Maßnahmenprogramm nach § 82 WHG ist gemäß § 14b Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung 

mit Nr. 1.4 der Anlage 3 zum UVPG eine Strategische Umweltprüfung (SUP) durchzuführen. 

Aufgabe der SUP ist es, die Umweltauswirkungen eines Plans oder Programms zu ermitteln, 

zu beschreiben und zu bewerten und in die Entscheidungsfindung einzubringen. Dabei sind 

die in § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG genannten Schutzgüter:  

• Menschen und menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

• Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft 

• Kultur- und sonstige Sachgüter 

einschließlich etwaiger Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern zu betrachten.  

Für die Ermittlung der Umweltauswirkungen werden die im Maßnahmenprogramm aufgeführ-

ten Maßnahmen auf der Ebene der in der Flussgebietseinheit Schlei/Trave festgelegten Pla-

nungseinheiten zusammengefasst. 

Für die SUP werden keine neuen Erfassungen durchgeführt oder Daten erhoben. Als Ar-

beitsgrundlage werden nur vorhandene Daten und Unterlagen herangezogen. Der Umwelt-

bericht berücksichtigt dabei den gegenwärtigen Wissensstand. 

Zentrales Element der SUP ist dieser Umweltbericht, in dem die voraussichtlich erheblichen 

positiven und negativen Umweltauswirkungen des Maßnahmenprogramms auf die im UVPG 

genannten Schutzgüter ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Der Umweltbericht dient 

dazu, die Arbeitsschritte und Ergebnisse der SUP zu dokumentieren und in die Entschei-

dungsfindung einzubringen. Die Gliederung des Umweltberichtes orientiert sich an den recht-

lich geforderten Mindestinhalten des § 14g UVPG. 

Für die Maßnahmenplanung des 1. Bewirtschaftungszeitraums wurde bereits eine SUP 

durchgeführt. Da sich das damalige Vorgehen bewährt hat, erfolgt die SUP zum Maßnah-

menprogramm für den 2. Bewirtschaftungszeitraum in vergleichbarer Weise.  
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Die SUP zum Maßnahmenprogramm des 1. Bewirtschaftungszeitraums hat gezeigt, dass 

aufgrund der ökologischen Ausrichtung des Maßnahmenprogramms weitgehend positive 

Umweltwirkungen, insbesondere für das Schutzgut Wasser, aber auch für die Schutzgüter 

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Menschen und Landschaft, zu erwarten sind. Aus-

schließlich bezüglich des Schutzgutes Kultur- und Sachgüter konnten hinsichtlich der Bo-

dendenkmäler negative Auswirkungen nicht sicher ausgeschlossen werden. Das Maßnah-

menprogramm nimmt nicht überall eine flächenscharfe Verortung der Maßnahmen vor. Es 

konnte daher nicht ausgeschlossen werden, dass z. B. Kulturdenkmäler durch Flächenbean-

spruchung oder Bodenversiegelung betroffen sein könnten. Aus der Erfahrung zum Umgang 

mit Kulturgütern bei der Umsetzung von Maßnahmen des Maßnahmenprogramms zum 1. 

Bewirtschaftungszeitraum wird jedoch deutlich, dass die zuständigen Denkmalbehörden nur 

in Einzelfällen zu beteiligen waren. Mögliche negative Auswirkungen der Maßnahmen konn-

ten identifiziert und dadurch zielgerichtet vermieden, gemindert oder ausgeglichen werden. 

Die SUP zum Maßnahmenprogramm für den 2. Bewirtschaftungszeitraum baut auf der Me-

thode und den Ergebnissen der SUP für den 1. Bewirtschaftungszeitraum (2008) auf.  

Der „Vorschlag des Untersuchungsrahmen“ wurde den beteiligten Behörden, deren umwelt- 

und gesundheitsbezogener Aufgabenbereich durch den Plan oder das Programm berührt 

wird und Verbänden, zur Stellungnahme zur Verfügung gestellt und am 14.3.2014 bei einer 

Besprechung im Sinne von § 14f (4) UVPG vorgestellt (schriftliche Beteiligung am Scoping in 

Mecklenburg-Vorpommern, März 2014). Der als Ergebnis des Scoping für die FGE 

Schlei/Trave festgelegte, unveränderte Untersuchungsrahmen stellt die Grundlage für die 

Erstellung des Umweltberichtes dar. 

Die inhaltliche Bearbeitung der SUP soll wie das Maßnahmenprogramm der Flussgebiets-

einheit Schlei/Trave länderübergreifend durchgeführt werden. Dies bedeutet, dass ein ge-

meinsamer, länderübergreifender Umweltbericht von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-

Vorpommern erstellt wird.  
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2 Kurzdarstellung des Maßnahmenprogramms 

2.1 Ziele und Anlass 

Gemäß den Vorgaben der WRRL in Verbindung mit dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

des Bundes und den Wassergesetzen der Länder haben in Deutschland die Bundesländer 

die Aufgabe, die im Rahmen der Zustandserhebung für die Flussgebietseinheiten festgestell-

ten Defizite beim ökologischen und chemischen Zustand der Oberflächengewässer sowie 

beim mengenmäßigen und chemischen Zustand des Grundwassers zu beheben. Für die 

Erreichung der Umweltziele der WRRL dient das Maßnahmenprogramm der Flussgebiets-

einheit Schlei/Trave (FGE Schlei/Trave) in Verbindung mit dem entsprechenden Bewirtschaf-

tungsplan. Für die Flussgebietseinheit Schlei/Trave wird eine gemeinsame Bewirtschaftungs- 

und Maßnahmenplanung nach den §§ 82, 83 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) durchgeführt. 

Zu den allgemeinen Zielen des Maßnahmenprogramms für die FGE Schlei/Trave gehören 

zudem die Beachtung bzw. Unterstützung der Schutzziele in den europäisch bedeutsamen 

Schutzgebieten, insbesondere den FFH-Gebieten und den Vogelschutz-Gebieten, die Be-

achtung bzw. Unterstützung des Meeresumweltschutzes sowie die Beachtung bzw. Unter-

stützung von Anpassungsstrategien zum Klimawandel. 

Die spezifischen Ziele des Maßnahmenprogramms resultieren besonders aus der Problem-

analyse zu den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen. Unter Beteiligung von Öffentlich-

keit und von Behörden wurden folgende wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen bzw. über-

regionale Bewirtschaftungsziele innerhalb der FGE Schlei/Trave definiert: 

 Verbesserung der Gewässerstruktur und der Durchgängigkeit der Fließgewässer  

 Reduzierung der Belastungen der Oberflächengewässer durch Nähr- und Schad-

stoffe  

 Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels 

 

2.2 Wesentliche Inhalte 

Das Maßnahmenprogramm der FGE Schlei/Trave erstreckt sich über zwei Bundesländer: 

Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. 

Die Grundlage für die Maßnahmen des Maßnahmenprogramms bilden die in Anhang VI, Teil 

A der WRRL genannten europäischen Richtlinien und die Wassergesetze des Bundes und 

der Länder. Diese so genannten „grundlegenden Maßnahmen“ beinhalten die Mindestanfor-

derungen an den Gewässerschutz und die Gewässerentwicklung. Wenn diese Maßnahmen 

nicht hinreichend sind, müssen „ergänzende Maßnahmen“ gemäß Anhang VI, Teil B der 

WRRL, wie z. B. Förderprogramme, vorgenommen werden, mit denen die Ziele der WRRL 

fristgerecht erreicht werden können. 

Das Maßnahmenprogramm basiert auf der Fortschreibung des 2008 von der Bund/Länder-

Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) erarbeiteten und seitdem eingeführten, 

standardisierten LAWA-Maßnahmenkataloges. Dieser tabellarische Maßnahmenkatalog legt 

die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen mit Zuordnung zu den signifikanten Belastungen 
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(nach WRRL. Anhang II), spezifischen Bezeichnungen für jede Maßnahme und weiteren 

Zuordnungen fest. Alle im Maßnahmenprogramm der FGE Schlei/Trave behördenverbindlich 

festgelegten Maßnahmen werden diesem standardisierten LAWA-Maßnahmenkatalog 

entnommen. Grundsätze der Fortschreibung des Maßnahmenkataloges waren unter 

anderem die weitestgehende Beibehaltung der seit 2008 eingeführten Maßnahmen sowie die 

Abbildung der Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) mit denen der 

Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL) in einem ganzheitlichen Katalog 

(siehe Anhang 1). 

Im Vergleich zum LAWA-Maßnahmenkatalog von 2008 beinhaltet die aktuelle Version des 

LAWA-Maßnahmenkatalogs nun eine neue Maßnahme der WRRL (Maßnahmennummer 

100) sowie eine zusätzliche konzeptionell-strategische Maßnahme (Maßnahmennummer 

509). Des Weiteren wurden die Maßnahmen zum Hochwasserrisikomanagementplan 

(HWRMP) mit in den Maßnahmenkatalog (Maßnahmennummern 301 – 329) aufgenommen. 

Um neue Schnittstellen zu vermeiden und den inhärenten Zusammenhang abzubilden wur-

den die konzeptionellen-strategischen Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements mit 

denen der Wasserrahmenrichtlinie in einer Maßnahmengruppe (501-509) zusammengeführt. 

Eine zusätzliche Spalte zeigt an, ob die Maßnahmen zur WRRL und der HWRM-RL sich ge-

genseitig unterstützen (Bezeichnung M1), einen möglichen Zielkonflikt bei der jeweils ande-

ren Richtlinie hervorrufen können (Bezeichnung M2) oder nicht relevant sind für die jeweils 

andere Richtlinie (Bezeichnung M3). Weiterhin wurde der Katalog um eine Spalte zur Erläu-

terung der Maßnahmen ergänzt. 

Die Maßnahmenplanung zum Erreichen der Umweltziele erfolgt auf Ebene der Wasserkör-

per, die nach einer bundesweit geltenden Typisierung abgegrenzt werden und im Bundes-

durchschnitt etwa 20 km lang sind. Den identifizierten signifikanten Gewässerbelastungen 

werden bestimmte umsetzbare Maßnahmenarten zugeordnet, mit denen der jeweilige Was-

serkörper den guten Zustand erreichen kann. 

Die räumliche Darstellungseinheit im Maßnahmenprogramm der FGE Schlei/Trave sind die 

Wasserkörper. Der Umweltbericht wird auf Grundlage der Planungseinheiten (Schwentine 

727 km², Schlei 1.319 km², Kossau-Oldenburger Graben 1.446 km², Trave 1.948 km², 

Stepenitz 770 km²) erstellt. Diese räumliche Aggregation ist notwendig, da eine Darstellung 

der Maßnahmen auf Wasserkörper-Ebene (speziell für Oberflächengewässer) weder 

zweckmäßig noch leistbar ist. 

Die Maßnahmen sind den Planungseinheiten räumlich zugeordnet. Damit wird die notwendi-

ge Handhabbarkeit des Maßnahmenprogramms für die Nutzer, die Maßnahmenträger und 

die Beteiligung der Öffentlichkeit erreicht sowie die Grundlage für eine aggregierte Darstel-

lung und Beurteilung geschaffen. Die räumliche Zuordnung dient ausschließlich der Struktu-

rierung des Maßnahmenprogramms und bedeutet keine administrative oder fachliche Zuord-

nung oder Zuständigkeit. Auch die Wirkungen bestimmter Maßnahmen entfalten sich groß-

räumig über die Planungseinheiten hinaus (z.B. Maßnahmen zur Herstellung der Durchgän-

gigkeit der Fließgewässer). 

Die Gliederung im Maßnahmenprogramm erfolgt zunächst nach den Belastungstypen ge-

mäß Anhang II WRRL für Oberflächenwasser und Grundwasser getrennt: 
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- für Oberflächengewässer (OW): Punktquellen, diffuse Quellen, Wasserentnahmen, Ab-

flussregulierungen/morphologische Veränderungen, andere anthropogene Auswirkungen; 

- für Grundwasser (GW): Punktquellen, diffuse Quellen, Wasserentnahmen, andere anthro-

pogene Auswirkungen. 

Die Fortschreibung des standardisierten LAWA-Maßnahmenkatalogs ist diesem Vorschlag 

zum Untersuchungsrahmen als Anhang 1 beigefügt. 

Die folgende Karte zeigt die Flussgebietseinheit Schlei/Trave und die Planungseinheiten.   

Abb. 2-1: Übersichtskarte der Flussgebietseinheit Schlei/Trave 
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2.3 Beziehung zu anderen relevanten Plänen oder Programmen 

Beziehungen zu anderen Plänen und Programmen werden dargestellt, soweit diese für das 

Maßnahmenprogramm bzw. nachgeordnete Zulassungsverfahren von Belang sind.  

Das Maßnahmenprogramm für die FGE Schlei/Trave steht in einem engen Zusammenhang 

zum Bewirtschaftungsplan der FGE Schlei/Trave, der nach § 83 WHG bzw. Art. 13 i.V.m. 

Anhang VII WRRL zu erstellen ist. Im Bewirtschaftungsplan werden unter anderen allgemei-

nen Angaben zu den Merkmalen der Flussgebietseinheit sowie der signifikanten Belastun-

gen und Einwirkungen auf den Zustand der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers  

dargestellt. Wesentliche Grundlagen für das Maßnahmenprogramm werden dort dokumen-

tiert. Die Inhalte des Maßnahmenprogramms sind in zusammengefasster Form in den Be-

wirtschaftungsplan aufgenommen.  

Darüber hinaus existieren in den Ländern verschiedene Planwerke zum Hochwasserschutz. 

So sind gemäß § 75 WHG Risikomanagementpläne aufzustellen. HWRM-Pläne dienen ge-

mäß § 75 WHG dazu, die hochwasserbedingten nachteiligen Folgen zu verringern, sofern 

dies möglich und verhältnismäßig ist. Die Pläne legen dabei für die Risikogebiete angemes-

sene Ziele für das Risikomanagement fest, insbesondere zur Verringerung möglicher nach-

teiliger Hochwasserfolgen für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe, wirt-

schaftliche Tätigkeiten und erhebliche Sachwerte und - soweit erforderlich - für nichtbauliche 

Maßnahmen der Hochwasservorsorge sowie für die Verminderung der Hochwasserwahr-

scheinlichkeit. Für die FGE Schlei/Trave wird ein gemeinsamer HWRM-Plan (Schleswig-

Holstein/Mecklenburg-Vorpommern) erarbeitet. 

Die Zielausrichtungen von WRRL und HWRM-RL unterscheiden sich, jedoch steht die Um-

setzung der Ziele beider Richtlinien in engem Zusammenhang mit dem „Schutzgut Wasser“. 

Dadurch wirken die Richtlinien in „überwiegend identischen Gebietskulissen“, wodurch Sy-

nergien wie auch Konflikte durch Maßnahmen zur Förderung der Zielumsetzung beider 

Richtlinien nicht auszuschließen sind (LAWA 2013a). Die HWRM-RL sieht ausdrücklich eine 

enge Koordination mit der Umsetzung der Ziele der WRRL vor.  

Die Relevanz einer Maßnahme in Bezug auf die Wirksamkeit für den jeweils anderen Richtli-

nienbereich ist Inhalt des LAWA-Maßnahmenkatalogs (LAWA 2013a). Maßnahmen der 

Gruppe M1 unterstützen die Ziele der jeweils anderen Richtlinie, während bei M3-

Maßnahmen die Ziele der jeweils anderen Richtlinie i.d.R. nicht relevant sind. Dagegen müs-

sen M2-Maßnahmen einer Einzelfallprüfung unterzogen werden, da Zielkonflikte zur jeweils 

anderen Richtlinie auftreten können. 

Beziehungen bestehen auch zur Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) vom 15. Juli 

2008. Gemäß § 45a Abs. 1 WHG ist das Ziel bis zum 31. Dezember 2020 die Meeresumwelt 

in ihren jeweiligen Meeresgewässern in einen guten Zustand zu führen. Die Realisierung 

erfolgt auf der Grundlage von festgelegten Zielen in einem bis Ende 2015 aufzustellenden 

Maßnahmenprogramm. Im Hinblick auf die Zielausrichtung der MSRL und der WRRL beste-

hen Synergien mit dem Schutzgut Wasser. 

Generell sind die in den Plänen und Programmen der Raumordnung festgelegten Ziele und 

Grundsätze (§ 2 und 3 ROG) der Raumordnung und Landesplanung zu beachten bzw. zu 

berücksichtigen (z.B. Beachtung von Vorranggebieten für Natur und Landschaft oder Roh-

stoffgewinnung). Die maßgeblichen Ziele der Landschaftsplanung sind in der Regel in die 
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Pläne und Programme der Raumordnung integriert (z.B. über Vorranggebiete Natur + Land-

schaft). Die weitere Berücksichtigung erfolgt im konkreten Umsetzungsfall einer WRRL-

Maßnahme. 

Überschneidungsbereiche hinsichtlich vorgesehener WRRL-Maßnahmen bestehen zur  

FFH- und Vogelschutz-Richtlinie. In den so genannten FFH-Managementplänen sind unter 

anderem Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Qualität der Fließgewässer bzw. 

für eine Aufwertung der Biotop-/ Habitatqualitäten der wasserabhängigen Landökosysteme 

vorgesehen. Aufgrund der fließgewässerbezogenen FFH-Gebiete im Bereich der FGE 

Schlei/Trave sind Synergie-Effekte aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen hinsichtlich der 

Erreichung der Ziele der FFH-RL sowie der WRRL zu erwarten. 

Ebenso können im Einzelfall insbesondere in Auen Zielkonflikte hinsichtlich der Schutz-

zwecke und der Erhaltungsziele von Natura 2000-Gebieten und ggf. auch mit den in Be-

wirtschaftungsplänen aufgrund Art. 6 Abs. 1 der FFH-Richtlinie (Natura 2000-

Managementpläne) festgelegten Maßnahmen bestehen.  

Auf der Ebene des Maßnahmenprogramms können aber keine belastbaren Aussagen zur 

Natura 2000-Verträglichkeit der betrachteten LAWA-Maßnahmen gemäß § 36 BNatschG 

getroffen werden. Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung muss daher gegebenenfalls auf der 

Ebene eines nachgelagerten Verfahrens erfolgen 



SUP zum WRRL-Maßnahmenprogramm der FGE Schlei/Trave für den 2. BZ 
Umweltbericht 

- 13 -  

 

3 Methodisches Vorgehen 

Überblick 

Grundlegende Rahmenbedingungen für die Methode der SUP stellen das räumlich und in-

haltlich abgestufte Planungssystem der staatlichen Wasserwirtschaft sowie die Vorgaben 

gemäß § 14g UVPG dar. Die SUP zum Maßnahmenprogramm für den 2. Bewirtschaftungs-

zeitraum orientiert sich in der Vorgehensweise und den Erfahrungen aus dem 1. Bewirtschaf-

tungszeitraum.  

Prüfgegenstand der SUP für das Maßnahmenprogramm FGE Schlei/Trave ist die Gesamt-

heit der festgelegten Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustands. Für diese 

Maßnahmen ist zu prüfen, ob bzw. inwieweit bei Realisierung erhebliche Umweltauswirkun-

gen positiver oder negativer Art auftreten können. Die Prüfintensität orientiert sich generell 

an der Maßstäblichkeit der planerischen Festlegungen. Dabei werden die beiden folgenden 

Hauptschritte unterschieden:  

I. Allgemeingültige Wirkungsanalyse für die Maßnahmengruppen des LAWA-Katalogs 

II. Raumbezogene Auswirkungsprognose und -bewertung 

Zu I) Der LAWA-Maßnahmenkatalog beinhaltet insgesamt 109 der WRRL zugeordnete 

Maßnahmen, die im Maßnahmenprogramm festgelegt werden können. Diese Vielzahl von 

Maßnahmen werden zum Zweck der Handhabbarkeit im Rahmen der SUP zu 21 Maßnah-

mengruppen (MG) mit ähnlicher wasserwirtschaftlicher Zielrichtung und ähnlichen zu erwar-

tenden umweltbezogenen Auswirkungen zusammengefasst.  

Aufgrund der abstrakten Ebene des Maßnahmenprogramms werden die Ursache-Wirkungs-

Zusammenhänge der MG vorrangig verbal-qualitativ beschrieben und beurteilt. Entspre-

chend der Planungsebene werden insbesondere die großräumigen und gesamtheitlichen 

Auswirkungen betrachtet. Eine Betrachtung der detaillierten, kleinräumigen Auswirkungen 

jeder Einzelmaßnahme ist aufgrund der abstrakten Planungsebene nicht möglich und erfolgt 

in den projektbezogenen Umweltverträglichkeitsprüfungen der nachgelagerten, konkretisie-

renden Zulassungsverfahren, die eine Feinabstimmung jeder Einzelmaßnahme mit den un-

terschiedlichen Belangen der Schutzgüter ermöglichen. 

Zu II) Aufbauend auf der allgemeingültigen Wirkungsanalyse für die MG erfolgt eine raumbe-

zogene Auswirkungsprognose. Entsprechend der räumlichen Aufgliederung der FGE 

Schlei/Trave in fünf Planungseinheiten werden als räumliche Ebene für die Bewertung, wie 

bereits bei der SUP zum Maßnahmenprogramm des 1. Bewirtschaftungszeitraums, zunächst 

die Planungseinheiten herangezogen. Danach erfolgt eine abstrakte, raumbezogene Bewer-

tung aggregiert für das gesamte Maßnahmenprogramm der FGE Schlei/Trave.  

Der Untersuchungsraum der SUP für das Maßnahmenprogramm erstreckt sich auf die 

Flussgebietseinheit Schlei/Trave. Es ist davon auszugehen, dass sich die Auswirkungen des 

Maßnahmenprogramms im Wesentlichen auf die FGE Schlei/Trave beschränken.  
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Ziele des Umweltschutzes 

Von besonderer Bedeutung für das methodische Vorgehen bei der SUP sind die für das 

Maßnahmenprogramm maßgeblichen Ziele des Umweltschutzes, die gemäß § 14g Abs. 2 

Satz 1 Nr. 2 UVPG im Umweltbericht darzustellen sind. Die Ziele stellen den „Roten Faden“ 

im Umweltbericht dar, da sie bei sämtlichen Arbeitsschritten zur Erstellung des Umweltbe-

richts herangezogen werden und somit der Überschaubarkeit und Transparenz des Umwelt-

berichts dienen.  

Unter den „Zielen des Umweltschutzes“ sind sämtliche Zielvorgaben zu verstehen, die auf 

eine Sicherung oder Verbesserung des Zustandes der Umwelt gerichtet sind und  

Aus der Vielzahl der existierenden Zielvorgaben sind diejenigen auszuwählen, die im Zu-

sammenhang mit dem Maßnahmenprogramm von sachlicher Relevanz sind. Darunter fallen 

die Ziele, die sich auf die Schutzgüter der SUP und die voraussichtlich erheblichen Umwelt-

auswirkungen beziehen, gleichzeitig müssen sie einen dem Maßnahmenprogramm entspre-

chenden räumlichen Bezug und Abstraktionsgrad besitzen. 

Aufgrund aktueller rechtlicher, politischer oder gesellschaftlicher Anforderungen ergeben sich 

im 2. Bewirtschaftungszeitraum einzelne Änderungen im schutzgutbezogenen Zielsystem.  

Welche Ziele und daraus abgeleitete Auswirkungskriterien dem Umweltbericht für das Maß-

nahmenprogramm der FGE Schlei/Trave zugrunde gelegt werden, wird in Kapitel 5 ausführ-

lich erläutert. 

Derzeitiger Umweltzustand, Umweltprobleme und Prognose-Nullfall 

Die Beschreibung des Zustands der Umwelt bzw. der Schutzgüter basiert ausschließlich auf 

vorhandenen Daten und Informationen die im Rahmen des Monitorings für die WRRL ermit-

telt werden. Zusätzliche Erhebungen zur Umweltsituation werden im Rahmen der SUP nicht 

durchgeführt.  

Die Darstellung des Umweltzustands gemäß § 14g Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 UVPG bezieht sich 

auf die formulierten Ziele des Umweltschutzes sowie die zugeordneten Kriterien (siehe Kapi-

tel 5). Informationen zum Schutzgut Wasser werden aus den bestehenden Berichten zur 

WRRL herangezogen. Hierzu dient der Entwurf des Bewirtschaftungsplans gemäß Art. 13 

WRRL als Informationsgrundlage, da dieser hinsichtlich einzelner wasserbezogener Aspekte 

den aktuellen Stand darstellt.  

Neben diesen Informationen werden für die Darstellung des Umweltzustands für weitere 

Schutzgüter die Umweltberichterstattungen der Länder, Daten des Bundesamtes für Natur-

schutz (BfN) sowie des Umweltbundesamtes (UBA) ausgewertet. Zudem wird auf Auswer-

tungen vorhandener Fachliteratur zurückgegriffen. 

Für die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurch-

führung des Maßnahmenprogramms gemäß § 14g Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 UVPG erfolgt eine 

Einschätzung der Entwicklungstrends der Kriterien für die Zielerreichung im Prognose-

Nullfall. Der Zeithorizont für die Trendprognosen richtet sich nach den Fristen der Wasser-

rahmenrichtlinie zur Umsetzung der Zielvorgaben. Das Maßnahmenprogramm der FGE 

Schlei/Trave bezieht sich auf den Bewirtschaftungszeitraum 2016 bis 2021. Entsprechend 
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hat sich aus formalen Gründen hieran der Prognosehorizont zu orientieren und wird auf das 

Jahr 2021 festgelegt. Bei Teilaspekten können jedoch nur längerfristige Trends ausgewertet 

werden (bspw. für den Klimawandel).  

Die schutzgutbezogene Trendabschätzung erfolgt in einer dreistufigen Skalierung: 

▲ Das Ziel wird sich voraussichtlich positiv entwickeln. 

► Voraussichtlich wird keine wesentliche Veränderung des Ziels eintreten. 

▼ Das Ziel wird sich voraussichtlich negativ entwickeln. 

k.A. Zur zukünftigen Entwicklung des Ziels sind keine Angaben möglich. 

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen des Maßnahmenprogramms für 

die FGE Schlei/Trave wird in mehreren Schritten vorgenommen (siehe Abb. 3).  

Auf der planerischen Ebene spielen insbesondere die kumulativen Umweltauswirkungen und 

die Gesamtplanwirkungen, die durch das Zusammenwirken der Vielzahl der im Maßnah-

menprogramm festgelegten Maßnahmen verursacht werden, eine ausschlaggebende Rolle. 

Unter kumulativen Umweltauswirkungen wird die räumliche Überlagerung gleichartiger oder 

synergistisch wirksamer Umweltauswirkungen (z.B. ausgehend von mehreren Maßnahmen) 

auf ein Schutzgut (z.B. Landschaftsbild eines Teilraumes, Biotopverbundsystem usw.) ver-

standen. Unter Gesamtplanwirkungen ist die Summe sämtlicher negativer und positiver 

Auswirkungen des Maßnahmenprogramms zu verstehen. 

Die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen des Maßnahmenprogramms für 

die FGE Schlei/Trave wird in mehreren Schritten vorgenommen (s. Abb. 3-1). 

Allgemeine Wirkungsanalyse der Maßnahmengruppen des LAWA-
Maßnahmenkatalogs (Ursache-Wirkung-Beziehung)  

Schritt I und Ausgangspunkt der Prognose der Umweltauswirkungen ist eine allgemeine Wir-

kungsanalyse der Umweltwirkungen der Maßnahmengruppen (MG). Die 109 relevanten 

Maßnahmen des LAWA-Maßnahmenkatalogs (Nr. 1-100, 501-509) werden dazu zu 21 MG 

zusammengefasst. Für jede der MG wird eine Aussage darüber getroffen, ob Maßnahmen 

dieser Gruppe grundsätzlich bei der späteren Realisierung zu erheblichen Umweltauswir-

kungen führen können oder nicht. Für die MG werden die grundsätzlich zu erwartenden 

Wirkfaktoren (z.B. Bodenversiegelung, Barrierewirkung) in einer Ursachen-Wirkungs-Matrix 

tabellarisch dargestellt und schutzgutbezogen bewertet (vgl. Anhang II). 
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Dabei werden die schutzgutbezogenen Umweltziele den verschiedenen Wirkfaktoren gegen-

übergestellt, so dass eine Einschätzung erfolgen kann, inwieweit für die einzelnen MG durch 

den jeweiligen Wirkfaktor ein Beitrag zur Erreichung des schutzgutbezogenen Ziels des Um-

weltschutzes geleistet wird.  

Die Ursache-Wirkungs-Beziehungen werden dabei anhand der folgenden Bewertungsstufen 

eingeschätzt.  

++ = besonders positiver Beitrag zum Ziel des Umweltschutzes 

+ = positiver Beitrag zum Ziel des Umweltschutzes 

o = neutraler oder vernachlässigbarer Beitrag zum Ziel des Umweltschutzes 

-  = negativer Beitrag zum Ziel des Umweltschutzes 

--  = besonders negativer Beitrag zum Ziel des Umweltschutzes 

Bei der Einschätzung der Ursache-Wirkungs-Beziehungen einer MG werden nur die anlage- 

und betriebsbedingten Wirkfaktoren berücksichtigt. Baubedingte Wirkungen sind temporär 

und meist räumlich begrenzt (z.B. Erschütterungen und Staubimmissionen). Diese Wirkun-

gen können aufgrund der abstrakten Planungsebene der SUP nicht adäquat betrachtet wer-

den und müssen daher ggf. in nachgeordneten Verfahren berücksichtigt werden. 

Bei der Bewertung der Umweltauswirkungen der MG wird eine „worst-case-Betrachtung“ zu 

Grunde gelegt. Dies ist erforderlich, da bereits in den 109 relevanten Maßnahmen des LA-

WA-Maßnahmenkatalogs und verstärkt den gebildeten MG unterschiedliche (Einzel-) Maß-

nahmen bzw. verschiedene Ausprägungen von Maßnahmen zusammengefasst wurden. Es 

wird jedoch davon ausgegangen, dass die Maßnahmen nach Stand der Technik geplant 

bzw. umgesetzt werden. Die konkreten örtlichen Verhältnisse bleiben bei dieser zusammen-

fassenden Bewertung der grundsätzlichen Wirkungen unberücksichtigt. 

Die MG 21 (500er Maßnahmen im LAWA Maßnahmenkatalog) fasst rein konzeptionelle An-

sätze zusammen, für die keine unmittelbar umweltrelevanten Wirkungen zu erwarten sind. 

Diese MG wird daher nicht in einer Ursachen-Wirkungs-Matrix bearbeitet, sondern verbal-

qualitativ berücksichtigt. 
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Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern werden implizit berücksichtigt, indem sich die 

Wirkungsbeschreibungen bzw. die Bestimmung der Wirkfaktoren oftmals auf mehrere 

Schutzgüter beziehen. So hat etwa der Wirkfaktor Nutzungsänderung/-beschränkung (über-

wiegend im Sinne von Nutzungsextensivierung) nicht nur erhebliche Auswirkungen auf die 

ökologischen Bodenfunktionen, die Grundwasser- und Oberflächengewässer-Qualität, son-

dern auch indirekt auf die menschliche Gesundheit (durch Verbesserung der Trink- und Ba-

dewasserqualität sowie verbesserten Wasserrückhalt in der Fläche), auf die biologische Viel-

falt (Förderung der Lebensraumvoraussetzungen für seltene Tier- und Pflanzenarten) sowie 

auf das Landschaftsbild (durch Aufwertung der Strukturvielfalt, Natürlichkeit und Charakteris-

tik der Landschaft). Insofern werden schutzgutübergreifende Wechselwirkungen im Umwelt-

bericht berücksichtigt. 

Natura 2000-Verträglichkeit 

Bei möglichen Beeinträchtigungen innerhalb von FFH- oder Vogelschutz-Gebieten sind 

durch Suche geeigneter räumlicher Alternativen oder sonstige Planfestlegungen Konflikte mit 

Natura 2000-Gebieten zu vermeiden.  

Auf der Ebene des Maßnahmenprogramms können im Allgemeinen aber keine belastbaren 

Aussagen zu Verträglichkeitsprüfungen der betrachteten LAWA-MGn nach § 36 BNatSchG 

getroffen werden. In der „Darstellung der Ursache-Wirkungs-Beziehungen“ (vgl. Anhang II) 

der einzelnen MG werden jedoch im Textfeld „Zusammenfassende Einschätzung" die prinzi-

piell möglichen Wirkungen auf Natura 2000-Gebiete beschrieben, sofern eine Bewertung auf 

der abstrakten Betrachtungsebene möglich und sinnvoll ist. 

Eine detaillierte Verträglichkeitsprüfung muss gegebenenfalls auf der Ebene eines nachgela-

gerten Verfahrens erfolgen. 

Raumbezogene Auswirkungsprognose und -bewertung in den räumlichen Aggregati-

onsebenen Planungseinheit - Gesamtraum 

Im Schritt II erfolgt aufbauend auf der allgemeinen Wirkungsanalyse entsprechend der räum-

lichen Aufgliederung der FGE Schlei/Trave in fünf Planungseinheiten eine raumbezogene 

Auswirkungsprognose und -bewertung unter Verwendung der geltenden Ziele des Umwelt-

schutzes als Bewertungsmaßstab. 

Im Ergebnis der Bewertung der Umweltauswirkungen hat die SUP-Bewertung eine Aussage 

darüber zu treffen, ob bzw. inwieweit die gesetzlichen Umweltanforderungen bzw. die gel-

tenden Ziele des Umweltschutzes betroffen bzw. erfüllt sind. Da die Maßnahmen im Maß-

nahmenprogramm nicht immer quantifiziert bzw. abgesehen von der räumlichen Zuordnung 

in die fünf Planungseinheiten nicht überall konkret räumlich verortet sind, ist im Rahmen der 

SUP eine Quantifizierung bzw. flächenscharfe Verortung von Umweltauswirkungen nicht 

möglich.  

Die Gesamtbewertung des Beitrags der in einer räumlichen Bezugseinheit zusammenge-

fassten MGn zur Erreichung der Ziele des Umweltschutzes wird gemäß dem in Abb. 3-1 ent-

haltenen ordinalen 4-stufigen Bewertungsschema vorgenommen. Die zweistufige Beurtei-

lung im positiven Bereich qualifiziert auf angemessene Weise den insgesamt überwiegend 

positiven Beitrag des Maßnahmenprogramms auf die Ziele des Umweltschutzes.  
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Tab. 3-1: Bewertungsstufen für die qualitative Bewertung  

(Einordnung der Zielerfüllungsgrade definierter Ziele des Umweltschutzes) 

 potenziell sehr positiver Beitrag zur Erreichung des Ziels des Umweltschutzes 

 potenziell positiver Beitrag zur Erreichung des Ziels des Umweltschutzes 

● neutraler oder vernachlässigbarer Beitrag zum Ziel des Umweltschutzes 

 potenziell negativer Beitrag zur Erreichung des Ziels des Umweltschutzes 

 

Der Zeithorizont für die Prognosen orientiert sich, wie bei der Prognose der Entwicklungs-

trends, am Bewirtschaftungszeitraum 2016 bis 2021. Bei diesem relativ nahen Prognoseho-

rizont von 2021 ist zu berücksichtigen, dass Verbesserungen in den Teilökosystemen im 

Bereich der FGE Schlei/Trave in der Regel längere Zeiträume benötigen und darüber hinaus 

Ergänzungen im Rahmen des  dritten Bewirtschaftungszeitraumes ab 2022 vorgesehen sind. 

Gegenstand dieses Umweltberichts sind jedoch ausschließlich die bis 2021 vorgesehenen 

Maßnahmen und deren Auswirkungen auf die Umwelt.  

Die Auswirkungsprognose für das Maßnahmenprogramm der FGE Schlei/Trave erfolgt auf-

einander aufbauend und zunehmend aggregiert auf zwei räumlichen Ebenen (vgl. Abb. 3): 

1. Summe der Umweltauswirkungen in einer Planungseinheit (= kumulative Umweltauswir-

kungen), 

2. Summe der Umweltauswirkungen des gesamten Maßnahmenprogramms der FGE 

Schlei/Trave (= Gesamtplanwirkungen) 
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Abb. 3-1: Hauptarbeitsschritte zur Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
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1. Summe der Umweltauswirkungen in einer Planungseinheit 

In einem ersten Schritt wird die Betroffenheit der relevanten Umweltziele durch die Maßnah-

mengruppen in der jeweiligen Planungseinheit betrachtet. Dafür wird auf die Ergebnisse der 

allgemeinen Wirkungsanalyse pro MG zurückgegriffen. Dabei werden die gemäß Maßnah-

menprogramm in einer Planungseinheit vorgesehenen Maßnahmengruppen mit ihren Ursa-

che-Wirkungs-Beziehungen den schutzgutbezogenen Umweltzielen gegenübergestellt (vgl. 

Anhang 2).  

Die Einschätzungen zum Beitrag des jeweiligen Wirkfaktors zur Erreichung des schutzgutbe-

zogenen Umweltziels aus den Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu den Maßnahmengruppen 

werden in der Tabelle nebeneinander dargestellt, so dass für die jeweilige Maßnahmengrup-

pe die positiven und negativen Beiträge zur Erreichung des Umweltziels schutzgutbezogen 

sichtbar werden. In Verbindung mit der Darstellung der Ursache-Wirkungs-Beziehungen der 

einzelnen Maßnahmengruppen ist somit transparent nachvollziehbar, welche Umweltauswir-

kungen in den einzelnen Planungseinheiten auftreten können.  

Die weiteren Aggregationsschritte können aufgrund der Vielzahl von potenziellen Einzelef-

fekten nur noch klassifizierend stattfinden. Zugunsten einer aggregierten Aussage zur 

Hauptwirkungsrichtung ist es dabei nicht zu vermeiden Einzeleffekte zu vernachlässigen.  

In einem ersten räumlichen Aggregationsschritt sind die Umweltauswirkungen einer Pla-

nungseinheit zusammenfassend zu bewerten. Dies erfolgt nach den in der Abb. 3-2 darge-

stellten Grundsätzen in Form von Tabellen für sämtliche Planungseinheiten. Die Tabellen zur 

Auswirkungsprognose befinden sich in Anhang 3. Prinzipielle Zielsetzung bei der Ermittlung 

des Beitrags zur Erreichung des Umweltziels auf der Ebene der Planungseinheiten ist es, die 

potenziell negativen Umweltauswirkungen zu betrachten und in ihrer Bedeutung gegenüber 

den positiven und neutralen Wirkungen zu bewerten. 
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Abb. 3-2: Ermittlung des Beitrags zur Erreichung der Ziele des Umweltschutzes auf der Ebe-

ne der Planungseinheiten 

 

Die Bewertungsmethodik integriert das „worst-case“ Prinzip bei potenziell negativen Um-

weltwirkungen, beachtet aber auch die positiven Beiträge des Maßnahmenprogramms auf 

die Schutzgüter. Die für die Gesamtbewertung relevanten Prozentangaben sind das Ergeb-

nis der methodischen Plausibilitätsprüfung der SUP 2009 zum Maßnahmenprogramm des 1. 

Bewirtschaftungszeitraums. 

 

2. Summe der Umweltauswirkung des gesamten Maßnahmenprogramms der FGE 

Schlei/Trave 

Bei der räumlichen Aggregation wird die Betroffenheit der relevanten Umweltziele durch die 

Maßnahmengruppen hinsichtlich des gesamten Maßnahmenprogramms der FGE 

Schlei/Trave ermittelt. Auf der Grundlage der Auswirkungsprognosen für die PE erfolgt eine 

tabellarische sowie eine argumentative Darstellung und Bewertung der Betroffenheit der re-

levanten Umweltziele. Die Aggregation innerhalb der einzelnen Umweltzielbereiche von den 

Einzelergebnissen für die Planungseinheiten zu einem Gesamtergebnis für die FGE 

Schlei/Trave erfolgt durch einfache Mittelwertbildung. Liegt der Mittelwert genau zwischen 

zwei Klassen, so wird die schlechtere Bewertungsklasse dargestellt.  
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4 Erläuterungen zum Planungsprozess 

Der Planungsprozess wird maßgeblich gelenkt und koordiniert durch die Flussgebietsbehör-

de im MELUR und die Fachbereiche im Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und 

Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN-SH). Die konkreten Planungen erfolgen durch die 

Maßnahmenträger. Die Arbeitsgruppen/Arbeitskreise auf Bearbeitungsgebietsebene stim-

men über Notwendigkeit, Eignung und Durchführbarkeit der Maßnahmen ab. 

Für das Maßnahmenprogramm der FGE Schlei/Trave wird in Verwaltungshoheit der beiden 

beteiligten Bundesländer eine gemeinsame Strategische Umweltprüfung durchgeführt. 

Das Verfahren für die Durchführung der Strategischen Umweltprüfung (Abb. 4-1) liegt in der 

Verwaltungshoheit der jeweiligen Bundesländer. 

Abb. 4-1: Verfahrensschritte der SUP für das Maßnahmenprogramm der FGE Schlei/Trave 

Verfahrensschritte 

1. Entwurf eines einheitlichen Untersuchungsrahmens für SUP / Umweltbericht 

2. Abstimmung des vorläufigen Untersuchungsrahmens (Scoping) 

 Einholen von Stellungnahmen, Anregungen, Bedenken  

 Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen 

 Scoping-Termin zur Erörterung 

 Entscheidung über Berücksichtigung der Anregungen / Bedenken 

3. Anpassung des Untersuchungsrahmens und Erarbeitung eines entsprechenden  

Umweltbericht-Entwurfes 

4. Interne Abstimmung des Umweltbericht-Entwurfes 

 Einarbeiten der eingegangenen Stellungnahmen  

5. Veröffentlichung und Auslegung des Maßnahmenprogramms und des Umweltberichtes zur 

Beteiligung der Öffentlichkeit 

6. Auswertung der Stellungnahmen / Einwendungen und ggf. Überarbeitung des Maßnahmen-

programms 

 Auswertung der Stellungnahmen / Einwendungen der Öffentlichkeit 

 Ggf. Anpassung des Maßnahmenprogramms gemäß Stellungnahmen / Einwendungen 

7. Entscheidung zur Annahme des Maßnahmenprogramms und Bekanntgabe 

 Öffentliche Bekanntmachung der Annahme 

 Auslegung einschließlich zusammenfassender Erklärung 

 

Da der vorliegende Umweltbericht zu einem länderübergreifenden Maßnahmenprogramm 

erstellt wird, wird hinsichtlich der gesetzlichen Regelungen zur SUP auf das UVPG Bezug 

genommen. 

Die geplante inhaltliche und methodische Struktur des Umweltberichtes wurde im Rahmen 

von Scoping-Verfahren, die vom Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und 

ländliche Räume Schleswig-Holstein und vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geo-
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logie Mecklenburg-Vorpommern im März 2014 durchgeführt wurden, der Öffentlichkeit vor-

gestellt. Daraufhin hatten die beteiligten Träger öffentlicher Belange Gelegenheit, zum vor-

geschlagenen Untersuchungsrahmen Stellung zu nehmen und Änderungen vorzuschlagen. 

Insgesamt wurden drei Stellungnahmen beim  MELUR und 11 Stellungnahmen beim LUNG 

abgegeben, teilweise gleichlautend. Die Einzelforderungen bezogen sich überwiegend auf 

den zugrunde liegenden Maßnahmenkatalog, die heranzuziehenden rechtlichen Grundlagen 

der Umweltziele und die Untersuchungstiefe zu einzelnen Umweltzielen, z. B. zu Natura-

2000-Betroffenheiten. Das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländli-

che Räume Schleswig-Holstein und das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 

Mecklenburg-Vorpommern haben die Einzelforderungen einer Abwägung unterzogen. Die 

Stellungnahmen haben keine Auswirkungen auf den Untersuchungsrahmen und der Unter-

suchungsrahmen wurde so festgelegt, wie er sich in diesem Umweltbericht widerspiegelt. 

Die Träger öffentlicher Belange, deren umwelt- und gesundheitsbezogener Anwendungsbe-

reich berührt wird, sowie die Öffentlichkeit erhalten die Möglichkeit zur Stellungnahme zum 

Umweltbericht. Die hierzu schriftlich geäußerten Anregungen und Bedenken werden ausge-

wertet. 

Abschließend wird auf der Grundlage der Stellungnahmen von der zuständigen Behörde des 

jeweiligen Bundeslandes über die Berücksichtigung der Änderungsvorschläge im Bewirt-

schaftungsplan und im Maßnahmenprogramm entschieden. Die Entscheidung und eine ent-

sprechende Begründung werden der Öffentlichkeit in geeigneter Weise zugänglich gemacht 

(öffentliche Bekanntmachung). 
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5 Für das Programm relevante Ziele des Umweltschutzes 

Gemäß § 14g Abs. 2 Nr. 2 UVPG sind dem Umweltbericht die „geltenden Ziele des Umwelt-

schutzes“ (im Folgenden auch Umweltziele genannt) zugrunde zu legen. Anhand dieser Zie-

le und entsprechender Indikatoren bzw. Auswirkungskriterien zur Ermittlung der Zielerfüllung 

wird der gesamte Umweltbericht strukturiert. Die Ziele dienen als Orientierung für die Um-

welt-Zustandsanalyse, die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen und die 

Überwachung derselben. 

Die Ziele des Umweltschutzes für das Maßnahmenprogramm der FGE Schlei/Trave sind so 

ausgewählt, dass sie im Rahmen der Entscheidung über das Maßnahmenprogramm von 

sachlicher Relevanz sind, d.h. einen Bezug zu den Schutzgütern der SUP und den voraus-

sichtlich erheblichen Umweltauswirkungen haben und einen dem Plan oder Programm an-

gemessenen räumlichen Bezug und Abstraktionsgrad besitzen. Aufgrund der Größe des 

Planungsraumes scheiden daher Zielsetzungen, die nur für einzelne Bundesländer gelten, 

für einen gemeinsamen Umweltbericht aus. Quellen für geeignete Zielvorgaben sind die 

maßgebenden Planungs- und Fachgesetze sowie internationale, gemeinschaftliche und na-

tionale Regelwerke, Protokolle oder Planwerke. Weiterhin ist bei der Zielauswahl zu berück-

sichtigen, ob für die Überprüfung der gewählten Ziele eine ausreichende flächendeckende 

Datengrundlage entsprechend des Abstraktionsgrades für den Planungsraum zur Verfügung 

steht, d.h. ob methodisch vergleichbar Aussagen im Gesamtgebiet erarbeitet werden kön-

nen. 

Um die Überschaubarkeit und Transparenz des Umweltberichts zu gewährleisten, erfolgt 

eine Konzentration auf wenige Ziele pro Schutzgut. Die Vielzahl der Unterziele bzw. Teilziele 

wird dabei weitestgehend unter einer übergeordneten Zielsetzung zusammengefasst. 

Als Grundlage der Identifizierung relevanter Umweltziele wurde das Zielsystem des Umwelt-

berichts zum 1. Maßnahmenprogramm der FGE Schlei/Trave herangezogen. Seit der Maß-

nahmenplanung für den 1. Bewirtschaftungszeitraum 2009 gab es Änderungen sowie Neue-

rungen im Bereich der Gesetzgebung als auch in der Bedeutung gesellschaftspolitischer 

Werte. Die Ziele des Umweltschutzes wurden aktualisiert und aufgrund aktueller rechtlicher, 

politischer oder gesellschaftlicher Anforderungen (z.B. Biodiversität, nachhaltiger Hochwas-

serschutz, Klimawandel) ergänzt. Des Weiteren wurden unter Berücksichtigung der Erfah-

rungen zum 1. Bewirtschaftungszeitraum insbesondere die Ziele des Umweltschutzes zum 

Schutzgut „Kultur- und sonstige Sachgüter“ überprüft und angepasst. Unter diesen Voraus-

setzungen wird folgendes schutzgutbezogenes Zielsystem für den Umweltbericht zum Maß-

nahmenprogramm des 2. Bewirtschaftungszeitraumes der FGE herangezogen (Tab. 5-1): 
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Tab. 5-1: Schutzgutbezogenes Zielgerüst 

Schutzgüter Ziele des Umweltschutzes Erläuterungen 

Mensch/ 

menschliche 

Gesundheit 

 Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen 
(§ 1 BImSchG, Badegewässer-
Richtlinie, Trinkwasserverordnung) 

Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß 
oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, z.B. durch 
Luftverunreinigungen, Lärm, gefährliche Stoffe, Hochwasser und Keime. 

 Dauerhafte Sicherung des 
Erholungswertes von Natur und 
Landschaft (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. 
§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BNatSchG, 
Badegewässer-Richtlinie) 

Zur dauerhaften Sicherung des Erholungswertes von Natur und Landschaft sind 
insbesondere Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch 
mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und 
sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren, zum Zweck der Erholung in der freien 
Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im 
besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu machen. 

 Gewährleistung eines nachhaltigen 
Hochwasserschutzes 
(§ 72 - § 81 WHG) 

 

Gewährleistung von möglichst natürlichen und schadlosen Abflussverhältnissen und 
Vorbeugung bzgl. der Entstehung von nachteiligen Hochwasserfolgen. 

Tiere, Pflanzen, 

biologische 

Vielfalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schaffung eines Biotopverbundes / 
Durchgängigkeit von Fließgewässern 
(§ 20 Abs. 1 BNatSchG, 
§ 21 BNatSchG) 

Ein landesweiter Biotopverbund mit > 10% der Fläche soll geschaffen werden, mit dem 
Ziel die heimischen Arten und Artengemeinschaften und ihre Lebensräume nachhaltig 
zu sichern und zu entwickeln. Fließgewässer und ihre Auen dienen als zentrale 
Achsen eines Biotopverbundes. Oberirdische Gewässer einschließlich der 
Gewässerrandstreifen und Uferzonen sollen eine dauerhafte Vernetzungsfunktion für 
ihren Schutz und ihre Entwicklung übernehmen. 

 Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen, ihrer 
Lebensgemeinschaften sowie ihrer 
Biotope und Lebensstätten 
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5 BNatSchG, 
§ 31 bis § 36 BNatSchG) 

Wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope und 
Lebensstätten sind für die Sicherung der Funktionen des Naturhaushaltes zu erhalten. 

Eine besondere Stellung bei der Berücksichtigung des Schutzguts Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt nehmen die Zielsetzungen der Fauna-Flora-Habitate-Richtlinie 
(FFH-RL 92/43/EWG) sowie der Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL 79/409/EWG) ein. 
Durch die Richtlinie wird die Schaffung, Erhaltung und Entwicklung eines 
europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000 für europäisch bedeutsame 
Pflanzen und Tiere gewährleistet. 

 Dauerhafte Sicherung der 
biologischen Vielfalt 
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, § 1 Abs. 
2 BNatSchG) 

Naturnahe Flüsse und Auen repräsentieren Schwerpunkte der Biodiversität. Die 
Sicherung und Entwicklung der biologischen Vielfalt, insbesondere dieser 
Ökosysteme, ist zu gewährleisten. 
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Schutzgüter Ziele des Umweltschutzes Erläuterungen 

Boden 

 

 Sparsamer Umgang mit Grund und 
Boden (§ 1a BauGB) 

Sparsamer Umgang mit dem Boden durch Begrenzung der Flächeninanspruchnahme 
für Siedlung und Verkehr auf das notwendige Maß. 

 Sicherung oder Wiederherstellung 
der natürlichen Bodenfunktionen 
(sinngemäß § 1 BBodSchG) 

Sicherung oder Wiederherstellung der Bodenfunktionen. Bei Einwirkungen auf den 
Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen 
(Biotopentwicklungspotenzial, Ertragspotenzial, Filter-, Puffer und Speicherfunktion 
und Funktion als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf) sowie seiner Funktion als 
Archiv der Natur- und Kulturgeschichte soweit wie möglich vermieden werden. Böden 
sind vor Erosion, Verdichtung und andern Einwirkungen auf die Bodenstruktur zu 
schützen. 

 Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 
(§ 1 BBodSchG in Verbindung mit 
§ 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe c 
BBodSchG) 

Berücksichtigung der Nutzungsfunktion des Bodens als Standort für die Land- und 
Forstwirtschaft. 

Wasser 

(Oberirdische 

Gewässer, einschl. 

Küstengewässer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Erreichen und erhalten eines guten 
ökologischen Zustands 
(§ 27 WHG) 

Die ökologische Funktion eines Oberflächenwasserkörpers hängt in erster Linie von 
den biologischen Qualitätskomponenten ab. Neben den chemischen Komponenten 
müssen die hydromorphologischen Komponenten in einer Qualität vorliegen, so dass 
die Lebensgemeinschaften im Gewässer einen "guten Zustand" aufweisen können. 
Nur wenn neben den stofflichen Bedingungen auch die hydromorphologischen 
Voraussetzungen günstig sind, können intakte Lebensgemeinschaften existieren. 

 

 Erreichen und erhalten eines guten 
chemischen Zustands 
(§ 27 WHG) 

Erhöhte Schadstoffkonzentrationen können zu akuter und chronischer Toxizität  bei 
der aquatischen Fauna und zur Akkumulation von Schadstoffen in den Ökosystemen 
führen. Daher sind für verschiedene Schadstoffe Umweltqualitätsnormen eingeführt 
worden, die die Vorgabe für das Erreichen des guten chemischen Zustandes bilden. 

 Gewährleistung einer nachhaltigen 
Hochwasserretention 
(§ 72 - § 81 WHG) 

 

Es ist ein nachhaltiger Schutz der Bevölkerung vor Überschwemmungen zu 
gewährleisten. Der Erhalt und die Wiederherstellung von Retentionsflächen besitzt für 
die Zielerreichung eine besondere Bedeutung. 

 Erreichen und erhalten eines guten 
Zustands der Meeresgewässer (§ 
45a Abs. 1 Nr. 2 WHG) 

Für die Bewirtschaftungsziele der Meeresgewässer gilt, dass der gute Zustand erhal-
ten oder erreicht werden muss. Hierbei definiert sich der gute Zustand gemäß § 45 b 
Absatz 2 WHG als „der Zustand der Umwelt in Meeresgewässern, die unter Berück-
sichtigung ihrer jeweiligen Besonderheiten ökologisch vielfältig, dynamisch, nicht ver-
schmutzt, gesund und produktiv sind und die nachhaltig genutzt werden“. 
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Schutzgüter Ziele des Umweltschutzes Erläuterungen 

Wasser 

(Grundwasser) 

 Erreichen und erhalten eines guten 
mengenmäßigen Zustands 
(§ 47 WHG) 

Das Grundwasser muss einen guten mengenmäßigen Zustand erreichen. Dies ist von 
besonderer Bedeutung für grundwasserabhängige Ökosysteme und für die Nutzung 
von Grundwasser für die Versorgung von Wasser für den menschlichen Gebrauch. 

Gemäß dem „guten mengenmäßigen Zustand" des Grundwassers dürfen 
Wasserentnahmen die Grundwasserneubildungsrate nicht überschreiten. 

 

 Erreichen und erhalten eines guten 
chemischen Zustands 
(§ 47 WHG) 

Das Grundwasser muss einen guten chemischen Zustand erreichen. Dies ist von 
besonderer Bedeutung für grundwasserabhängige Ökosysteme und für die Nutzung 
von Grundwasser für die Versorgung von Wasser für den menschlichen Gebrauch. 

Der „gute chemische Zustand" des Grundwassers ist gegeben, wenn die 
Schadstoffkonzentrationen die geltenden Qualitätsnormen nicht überschreiten und die 
anthropogene stoffliche Belastung nicht zur signifikanten Schädigung von 
Oberflächengewässern oder Feuchtgebieten führt. 

Klima / Luft 

 

 Verminderung von 
Treibhausgasemissionen  

 (Energiekonzept der 
Bundesregierung 2010) 

Ziel des Klimaschutzes ist es, Veränderungen in der Beschaffenheit des 
Gasgemisches Luft sowie Veränderungen der Lufttemperatur und der Luftfeuchtigkeit 
entgegenzuwirken. Ein wichtiger Aspekt des Klimaschutzes bildet die Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen, die gegenüber 1990 bis 2020 um 40 % verringert werden 
sollen 

 Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG) 

Fließgewässer mit ihren Auenbereichen und Auenwäldern übernehmen in der Regel 
Funktionen als Kaltluftentstehungsgebiete / Luftaustauschbahnen. 
Oberflächengewässer und Auenbereiche mit günstiger Klimawirkung sind daher zu 
erhalten, zu entwickeln und wiederherzustellen. 

 

Landschaft 

 

 

 

 

 

 

 Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit der 
Landschaft (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG) 

Naturnahe Fließgewässer und ihre Auen bilden aufgrund ihrer Strukturmerkmale und 
Artenvielfalt einen besonderen Erholungsraum für das Erleben und Wahrnehmen von 
Natur und Landschaft.  

Innerhalb dieser Landschaftstypen lokalisierte Biosphärenreservate, 
Landschaftsschutzgebiete und Naturparke sind Schutzgebiete mit hoher Bedeutung 
für das Landschaftsbild. Es gilt die prägend wirkenden Landschaftsmerkmale zu 
sichern, so dass die Eigenart der jeweiligen Landschaften mit ihrer spezifischen Arten- 
und Lebensraumausstattung sowie der Erholungswert erhalten bleiben. 
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Schutzgüter Ziele des Umweltschutzes Erläuterungen 

Kultur- und  

sonstige 

Sachgüter  

 

 Erhalt oberirdisch gelegener Boden-, 
Kultur- und Baudenkmäler sowie von 
historischen Kulturlandschaften 
(Denkmalschutzgesetze der Länder, 
§ 1 Malta Konvention; 
§ 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG 

Historisch gewachsene Kulturlandschaften sind - auch mit ihren Kultur-, Bau- und 
Bodendenkmälern - vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen 
Beeinträchtigungen zu bewahren. 

Sicherstellung von Erfassung, Schutz und Erhaltung des Kultur- und Naturerbes sowie 
Sicherstellung der Weitergabe an künftige Generationen 

 Erhalt von unterirdisch gelegenen 
Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern 
sowie archäologischen Fundstellen 
(Denkmalschutzgesetze der Länder, 
§ 1 Malta Konvention; 
§ 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG) 

Bewahrung des archäologischen Erbes, Schutz unterirdisch gelegener Fundstellen 
von Kultur-, Bau- und Bodendenkmalen.  

Sicherstellung von Erfassung, Schutz und Erhaltung des Kultur- und Naturerbes sowie 
Sicherstellung der Weitergabe an künftige Generationen. 

 Schutz von wirtschaftlichen 
Tätigkeiten und erheblichen 
Sachwerten (§ 73 WHG) 

 

Schutz von sonstigen, der Allgemeinheit dienenden Sachgütern, insbesondere durch 
Vermeidung von schädlichen Wasserabflüssen. 
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5.1 Menschen und menschliche Gesundheit 

Im Rahmen der SUP wird das Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit nicht ge-

nerell und allgemein thematisiert, sondern eng ausgerichtet an den möglichen Auswirkungen 

des Maßnahmenprogramms der FGE Schlei/Trave. Insofern sind insbesondere die Aspekte 

Gesundheit und Erholung sowie der nachhaltige Hochwasserschutz relevant.  

Nach der wesentlichen Zielformulierung des Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

(§ 1 BImSchG in Verbindung mit § 3 BImSchG) sind Menschen, Tiere und Pflanzen, der Bo-

den, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen zu schützen. Dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen (ein-

schließlich der Gerüche) ist darüber hinaus vorzubeugen. Diese grundsätzliche Zielsetzung 

des BImSchG wird durch verschiedene andere Rechtsnormen gestützt. So gibt bspw. auch 

das Raumordnungsgesetz (§ 2 ROG) vor, dass die Allgemeinheit vor Lärm zu schützen und 

die Reinhaltung der Luft sicherzustellen ist. Im Hinblick auf die hier relevanten vorwiegend 

wasserwirtschaftlichen Maßnahmen sind für das Schutzgut „Menschen und menschliche 

Gesundheit“ insbesondere die Aspekte des Trinkwasserschutzes, aber auch die Qualität der 

zur Erholung nutzbaren Badegewässer und gewässerbezogenen Landschaftsräume, die der 

Naherholung dienen, von Bedeutung.  

Der Aspekt „Gewährleistung eines nachhaltigen Hochwasserschutzes“ besitzt im Rahmen 

der Hochwasservorsorge grundlegende Relevanz, die eine Aufnahme in das Zielgerüst der 

SUP bedingt. Zielvorgaben für eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung finden sich im 

Wasserhaushaltgesetz (vgl. u.a. § 6 Abs. 1 Nr. 6 WHG), aber auch in weiteren Rechtsnor-

men und Gesetzen. So ist gemäß den Vorgaben der Raumordnung (§ 2 ROG) für den vor-

beugenden Hochwasserschutz an der Küste und im Binnenland zu sorgen. Auch sind um-

weltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Belange 

des Hochwasserschutzes als Grundsätze der Bauleitplanung bei Aufstellung von Bauleitplä-

nen zu berücksichtigen (§ 1 BauGB). 

5.2 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Unter dem Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sind im Rahmen der SUP ein-

zelne Exemplare von Arten - unabhängig davon, ob ein besonderer Schutzstatus vorliegt -

sowie die Vielfalt an Lebensräumen, Lebensgemeinschaften, Populationen und Arten zu 

verstehen (BALLA & PETERS 2006). 

Der zunehmende Nutzungsdruck auf die Landschaft in Folge von Straßen- und Siedlungs-

bau sowie die Intensivierung der Land- und Forstwirtschaft führen zu einem Verlust an wert-

vollen Lebensstätten und Lebensräume für Tier und Pflanzenarten und damit zum Rückgang 

der biologischen Vielfalt. § 1 BNatSchG sieht vor, dass wild lebende Tiere und Pflanzen und 

ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope und Lebensstätten für die Sicherung der 

Funktionen des Naturhaushaltes zu schützen sind. Weiterhin ist die biologische Vielfalt zur 

Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zur erhalten und zu 

entwickeln. 

Zur Umsetzung der Ziele ist auch die Vernetzungsfunktion der Lebensräume von Bedeutung, 

die gemäß §§ 20, 21 BNatSchG („Schaffung eines Biotopverbunds“) gesetzlich festgelegt ist. 
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Im Zusammenhang mit dem Maßnahmenprogramm der FGE Schlei/Trave ist insbesondere 

der Aspekt der Durchgängigkeit der Fließgewässer relevant.  

Eine besondere Stellung bei der Berücksichtigung des Schutzguts Tiere, Pflanzen und biolo-

gische Vielfalt nehmen die Zielsetzungen der Fauna-Flora-Habitate-Richtlinie (FFH-RL 

92/43/EWG) sowie der Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL 79/409/EWG) ein. Durch die Richtlinie 

wird die Schaffung, Erhaltung und Entwicklung eines europäischen Schutzgebietssystems 

Natura 2000 für europäisch bedeutsame Pflanzen und Tiere gewährleistet. 

Die Natura 2000-Gebiete sind auch Bestandteil des landesweiten Biotopverbunds. Der Ver-

bund berücksichtigt u.a. oberirdische Gewässer einschließlich der Gewässerrandstreifen und 

Uferzonen und soll mit > 10% der Fläche geschaffen werden. Ziel ist es, die heimischen Ar-

ten und Artengemeinschaften einschließlich ihrer Lebensräume - insbesondere für Arten mit 

komplexen Lebensraumansprüchen - nachhaltig zu sichern und zu entwickeln. Die erforderli-

chen Bestandteile des Biotopverbundes sind durch Erklärung zu geschützten Teilen von Na-

tur und Landschaft, durch planungsrechtliche Festlegungen sowie durch langfristige vertrag-

liche Vereinbarungen rechtlich zu sichern.   

Die Schaffung der Durchgängigkeit und Vernetzung von Lebensräumen fördert die biologi-

sche Vielfalt. Insbesondere naturnahe Flüsse und Auen repräsentieren Schwerpunkte der 

Biodiversität. Die Sicherung und Entwicklung der biologischen Vielfalt wird durch die Umset-

zung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt von der Bundesregierung mit Unter-

stützung weiterer Akteure verwirklicht. 

5.3 Boden 

Für das Schutzgut Boden sind - im Zusammenhang mit dem Maßnahmenprogramm der FGE 

Schlei/Trave - vor allem die Versiegelungsraten der Böden von Relevanz. Diese beeinflus-

sen die Retentionseigenschaften der Flächen im Einzugsgebiet und damit - neben den Nie-

derschlägen - auch das mengenmäßige Fließgewässerregime.  

Nach den Vorgaben des BauGB (§ 1a BauGB) ist prinzipiell mit Grund und Boden sparsam 

umzugehen. Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Weiter-

gehende Zielvorgaben finden sich im Bodenschutzgesetz, dessen Zweck es ist, nachhaltig 

die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen (§ 1 BBodSchG). Bei Einwir-

kungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner 

Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte soweit wie möglich vermieden werden.  

Durch die Berücksichtigung des Aspektes „Gewährleistung einer forst- und landwirtschaftli-

chen Nutzung“ soll die Nutzungsfunktion des Bodens als Standort für Land- und Forstwirt-

schaft (gemäß Begriffsbestimmungen nach § 2 BBodSchG) ebenso - wie die weiteren Funk-

tionen des Bodens - in der Bewertung berücksichtigt werden. Die Sicherung und Wiederher-

stellung des Bodens bezieht sich gemäß § 1 BBodSchG auf alle Funktionen des Bodens. 

Auch gemäß den Grundsätzen der Raumordnung (§ 2 ROG) sind die räumlichen Vorausset-

zungen für die Land- und Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für die Nahrungs- und Rohstoff-

produktion zu erhalten oder zu schaffen. Besonders durch raumgreifende Maßnahmen des 

Maßnahmenprogramms, wie Deichrückverlegung oder Renaturierungsmaßnahmen im Ge-

wässerumfeld, die mit Nutzungseinschränkungen verbunden sind, können land- und forst-

wirtschaftliche Nutzflächen beeinträchtigt werden. 
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5.4 Wasser 

Da das Maßnahmenprogramm der FGE Schlei/Trave entsprechend der Intention der WRRL 

hauptsächlich direkt am Schutzgut Wasser ausgerichtet ist und die übrigen Schutzgüter indi-

rekt von den Maßnahmen zugunsten einer Verbesserung der Qualität des Grundwassers 

und der Oberflächengewässer betroffen sind, nehmen die Zielsetzungen für das Schutzgut 

Wasser den größten Bereich des Zielsystems ein. 

Grundsätzlich sind sämtliche Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebens-

raum für Tiere und Pflanzen zu sichern (§ 1 WHG) und vor Verunreinigungen durch Schad- 

und Nährstoffeinträge zu schützen. Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der 

Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare Be-

einträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen abhängigen 

Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf den Wasserhaushalt unterbleiben und 

damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird. 

Neben den allgemeinen Zielvorgaben existieren gemäß WRRL und WHG unterschiedliche 

Zielvorgaben für oberirdische Gewässer bzw. Küstengewässer sowie das Grundwasser, so 

dass hinsichtlich der zu berücksichtigenden Ziele ebenfalls eine Differenzierung vorzuneh-

men ist. Gemäß Anhang X der WRRL bestehen für eine Liste von 33 prioritären Stoffen im 

Bereich der „Wasserpolitik“ besondere Emissions-Minderungs- bzw. Vermeidungsziele (z.B. 

Schwermetalle (z.B. Quecksilber, Cadmium), Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 

(PAK), Halogenverbindungen). 

5.4.1 Oberirdische Gewässer, einschl. Küstengewässer 

Wesentliche Vorgabe hinsichtlich der oberirdischen Gewässer sind die Zielsetzungen gemäß 

Art. 4 WRRL bzw. § 27 WHG. Die ökologische Funktion eines Oberflächenwasserkörpers 

hängt in erster Linie von den biologischen Qualitätskomponenten ab. Oberirdische Gewässer 

sind so zu bewirtschaften, dass eine nachteilige Veränderung ihres ökologischen und chemi-

schen Zustands vermieden und ein guter ökologischer und chemischer Zustand erhalten 

oder erreicht wird. Die Zielsetzungen gelten gemäß § 45 a Abs. 1 auch für die Meeresge-

wässer. Darüber hinaus sind künstliche und erheblich veränderte oberirdische Gewässer so 

zu bewirtschaften, dass ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand 

erhalten oder erreicht wird. Nur wenn auch die hydromorphologischen und die stofflichen 

Bedingungen günstig sind, können intakte Lebensgemeinschaften existieren. 

Gemäß der WRRL bzw. des WHG sind diese Ziele in den EU-Mitgliedsstaaten bis 2015 bzw. 

2027 umzusetzen. Für die Bewirtschaftungsziele der Meeresgewässer gilt, dass der gute 

Zustand erhalten oder spätestens bis zum 31. Dezember 2020 erreicht werden muss.  
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Die Bedeutung des Schutzes der Gewässer vor Schadstoffeinträgen wird durch die geson-

derten Richtlinien zur Behandlung von kommunalem Abwasser (91/271/EWG), zum Trink-

wasser (98/83/EG) sowie zum Nitrat (91/676/EWG) gestützt. So sieht die Kommunalabwas-

serrichtlinie vor, die Umwelt vor schädlichen Auswirkungen durch kommunale Abwäs-

ser/Industrieabwässer und Wasserschadstoffe zu schützen. Gemäß Trinkwasserrichtlinie ist 

die dauerhafte Nutzung von Wasser für den menschlichen Gebrauch sicherzustellen, indem 

vorbeugende gesundheitsbezogene Qualitätsparameter eingehalten werden und geeignete 

Gewässerschutzmaßnahmen zur Reinhaltung von Oberflächen- und Grundwasser durchge-

führt werden. Die Nitratrichtlinie beinhaltet Regeln in Bezug auf die Stickstoffausbringung 

zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen aus der Landwirtschaft.  

Der Bereich Hochwasser ist aufgrund der besonderen Problematik als separates Ziel 

(§§ 72 ff WHG) heranzuziehen. Die oberirdischen Gewässer sind so zu bewirtschaften, dass 

so weit wie möglich Hochwasser zurückgehalten, der schadlose Wasserabfluss gewährleis-

tet wird und damit der Schutz der Bevölkerung vor Überschwemmungen vorgebeugt wird. 

Dabei sind nach § 77 WHG Überschwemmungsgebiete in ihrer Funktion als Rückhalteflä-

chen zu erhalten, um eine nachhaltige Hochwasserretention zu gewährleisten.  

5.4.2 Grundwasser 

Grundwasser ist ein wesentliches Element des Naturhaushaltes und muss vor anthropoge-

nen Verunreinigungen und einer nachteiligen Veränderung seiner Eigenschaften geschützt 

werden. Das wesentliche Ziel für das Schutzgut Grundwasser ist durch Art. 4 WRRL bzw. § 

47 Abs. 1 WHG vorgegeben. Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass eine nachteili-

ge Veränderung seines mengenmäßigen und chemischen Zustands vermieden wird und alle 

signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf Grund 

der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden. Das Grundwasser muss 

einen guten chemischen und guten mengenmäßigen Zustand erreichen. Gemäß dem „guten 

mengenmäßigen Zustand" des Grundwassers dürfen Wasserentnahmen die Grundwasser-

neubildungsrate nicht überschreiten. Der „gute chemische Zustand" des Grundwassers ist 

gegeben, wenn die Schadstoffkonzentrationen die geltenden Qualitätsnormen nicht über-

schreiten und die anthropogene stoffliche Belastung nicht zur signifikanten Schädigung von 

Oberflächengewässern oder Feuchtgebieten führt. 

Das Ziel, grundwasserabhängige Ökosysteme vor anthropogenen Beeinträchtigungen zu 

schützen und damit die Wasserversorgung des Menschen zu gewährleisten, wird durch wei-

tere Vorgaben des WHG, der WRRL sowie weiterer EG-Richtlinien gestützt.  

Die Trinkwasserrichtlinie (Richtlinie 98/83/EG) z.B. nimmt Bezug auf Qualitätsparameter, die 

zur Bestimmung der Reinhaltung von Oberflächen- und Grundwasser verwendet werden. 

Gemäß Grundwasserrichtlinie (2006/118/EG) soll das Grundwasser als wertvolle natürliche 

Ressource, vor chemischer Verschmutzung geschützt werden.  

Die Klärschlamm-Verordnung in der Fassung vom 20.10.2006 beinhaltet ein Verbot des Auf-

bringens von schadstoffbelastetem Klärschlamm auf Flächen in Wasserschutzgebiets-Zonen 

I und II, auf Uferrandstreifen von 10 m Breite sowie innerhalb von Naturschutzgebieten, Na-

turdenkmalen, Geschützten Landschaftsbestandteilen und Nationalparks. 
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Die Nitratrichtlinie beinhaltet Regeln in Bezug auf die Stickstoffausbringung zum Schutz der 

Gewässer vor Verunreinigungen aus der Landwirtschaft.  

Auch das WHG und die WRRL sehen vor, dass aquatische Ökosysteme sowie direkt von 

ihnen abhängige Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt 

zu schützen sind (§ 1a WHG, Art. 1 u. 4 WRRL). Grundwasserabhängige Landökosysteme 

gelten wegen des Vorkommens von relativ seltenen, semiterrestrischen Lebensraumtypen 

(z.B. Moore) und an feuchte bis nasse Böden angepasste Pflanzen- und Tierarten, als be-

sonders schutzwürdig. 

5.5 Klima und Luft 

Unter dem Schutzgut Klima und Luft werden im Rahmen der SUP vorrangig die Auswirkun-

gen auf die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Gasgemisches 

Luft sowie Veränderungen der Lufttemperatur, der Luftfeuchtigkeit oder die Intensität und 

Dauer von Niederschlägen betrachtet (HOPPE 2007). 

Die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre ist seit Beginn der Industrialisierung 

stark angestiegen. Gemäß der §§ 1 und 45 BImSchG bzw. § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG sind 

Beeinträchtigungen des Klimas daher zu vermeiden. Ein wichtiger Aspekt des Klimaschutzes 

bildet - in Anlehnung an das Kyoto-Protokoll - die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, 

die gegenüber 1990 bis 2020 um 40 % verringert werden sollen. Auch das Aktionsprogramm 

Klimaschutz 2020 des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-

cherheit sowie das Energiekonzept der Bundesregierung 2010 berücksichtigen diese Ziel-

setzung. Zudem leisten naturnahe Auen mit ihrer Speicherungsfunktion von Kohlenstoff ei-

nen wichtigen Beitrag für die Verringerung von Treibhausgasemissionen (SCHOLZ et al 

2012). 

Eine weitere Folge des Klimawandels ist der gegenwärtige Temperaturanstieg, weshalb Ge-

biete mit günstiger klimatischer Wirkung an Bedeutung gewinnen und gemäß § 1 Abs. 3 

Nr. 4 BNatSchG zu schützen sind. Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer 

Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen besitzen eine 

besondere Relevanz für den Klimaschutz. Insbesondere Fließgewässer und ihre Auenberei-

che übernehmen in der Regel Funktionen als Kaltluftentstehungsgebiete/ Luftaustauschbah-

nen. 

5.6 Landschaft 

Das Schutzgut Landschaft wird im Rahmen der vorliegenden Umweltprüfung unter dem As-

pekt verschiedener Landschaftstypen betrachtet, deren Eigenart sich durch verschiedene 

Merkmale wie bspw. Bodengestaltung, Vegetation oder Gewässer bestimmt. Dabei wird 

auch die ästhetische Funktion des Landschaftsbildes mit einbezogen. Gemäß 

§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert 

von Natur und Landschaft zu erhalten und zu entwickeln. 

Naturnahe Fließgewässer und ihre Auen bilden aufgrund ihrer Eigenart und Vielfalt einen 

besonderen Erholungsraum für das Erleben und Wahrnehmen von Natur und Landschaft. 

Verdeutlicht wird dieser Aspekt durch das Vorkommen im Auenbereich von Biosphärenre-
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servaten, Landschaftsschutzgebieten und Naturparken, die u.a. aufgrund ihrer hohen Bedeu-

tung für das Landschaftsbild schutzwürdige Landschaften darstellen.  

Inhaltlich existieren bezüglich der historischen Kulturlandschaften Überschneidungen mit 

dem Schutzgut Kultur- und Sachgüter (vgl. Kapitel 5.7). 

5.7 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Der Schutzgutbegriff „Kulturgüter und sonstige Sachgüter“ beinhaltet vor dem Hintergrund 

der SUP zum Maßnahmenprogramm der FGE Schlei/Trave insbesondere Denkmäler ein-

schließlich der Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler sowie historische Kulturlandschaften und 

archäologische Fundstellen. Es werden hierbei oberirdisch und unterirdische gelegene 

Denkmale und Fundstellen unterschieden.  

Gemäß dem „Europäischen Übereinkommen zum Schutz des archäologischen Erbes“ (Kon-

vention von Malta 1992, ratifiziert 2002) und den jeweiligen Denkmalschutzgesetzen der 

Bundesländer alle Denkmale zu schützen und zu erhalten (Konv. Malta § 1; § 1 DSchG). 

Unter Kulturdenkmalen sind Sachen oder Teile von Sachen vergangener Zeit zu verstehen, 

deren Erforschung und Erhaltung wegen ihres geschichtlichen, wissenschaftlichen, künstleri-

schen, städtebaulichen oder die Kulturlandschaft prägenden Wertes im öffentlichen Interesse 

liegt. Insbesondere in den Flussauen sind historisch und auch prähistorisch bevorzugte Sied-

lungsräume des Menschen. Hier sind sowohl sichtbare als auch im Boden verborgene Anla-

gen und Fundstätten vorzufinden. Ziel ist es, das archäologische Erbe als Quelle gemeinsa-

mer europäischer Erinnerung und als Instrument für historische und wissenschaftliche Stu-

dien zu schützen. Auch sind „historische Kulturlandschaften“ und -landschaftsteile von be-

sonderer Eigenart zu erhalten. 

Zusätzlich wird unter dem Schutzgut „Kulturgüter und sonstige Sachgüter“ der Aspekt des 

Schutzes von wirtschaftlichen Tätigkeiten und erheblichen Sachwerten berücksichtigt, da 

dieser im Rahmen des Hochwasserschutzes eine besondere Bedeutung besitzt. Technische 

Infrastruktur wie hochwassergefährdete bedeutsame Verkehrswege und Brücken sowie Ver- 

und Entsorgungseinrichtungen sind von Relevanz. 
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6 Derzeitiger Umweltzustand, Umweltprobleme und 

Prognose-Nullfall 

Die Merkmale der Umwelt, der derzeitige Umweltzustand sowie die bedeutsamen Umwelt-

probleme sind als Gegenstand einer Zustandsanalyse unter Berücksichtigung umweltrele-

vanter Vorbelastungen im Umweltbericht zu betrachten. 

Die Zustandsanalyse muss sich auf die in § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG genannten Schutzgüter 

beziehen, da sie die Grundlage für die Prognose und Bewertung der voraussichtlich erhebli-

chen Umweltauswirkungen ist. Zweckmäßigerweise werden bei den einzelnen Schutzgütern 

die gleichen Kriterien bzw. Indikatoren behandelt, die auch bei der Auswirkungsprognose 

zugrunde gelegt werden. 

Die Beschreibung der Umwelt und der bedeutsamen Umweltprobleme erfolgt für die FGE 

Schlei/Trave. Soweit erforderlich, werden relevante Aussagen speziell für die Maßnahmen-

planung den Datenlieferungen der beiden Bundesländer entnommen. Es werden keine Da-

ten erhoben, sondern nur vorhandene Unterlagen ausgewertet. 

Neben dem Ist-Zustand ist auch die Entwicklung des Umweltzustandes ohne Durchführung 

des Programms darzustellen. Die Prognose zur Entwicklung des Umweltzustands ohne 

Durchführung des Maßnahmenprogramms stellt den Referenzzustand, zu dem nach Pro-

grammum-setzung erwarteten Umweltzustand dar. Im Vergleich zum Ist-Zustand berücksich-

tigt der Umweltzustand ohne Durchführung des Programms eine Prognose der Umweltent-

wicklung unter Einbeziehung der zu erwartenden Wirkung von anderen Plänen und Pro-

grammen. Da-bei sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu beachten.  

Die Prognose des Umweltzustands wird vorrangig für den Zeitraum bis Ende 2021 durchge-

führt. Bei Teilaspekten, dies gilt z.B. für den Klimawandel, können nur längerfristige Trends 

ausgewertet werden. 

6.1 Beschreibung des Naturraumes 

Charakteristisch für die FGE Schlei/Trave ist eine abwechslungsreiche Landschaft mit aus-

geprägter Morphologie. Entstanden ist diese reliefreiche Oberflächenlandschaft durch die 

geologischen Vorgänge insbesondere während der jüngeren Eiszeit und in der Nacheiszeit 

im Verlauf der letzten rd. 100.000 Jahre. 

Moränen mit Geschiebemergel und Geschiebelehm, Sanden und Kiesen bedecken das Ge-

biet. Durch Eisschub in Staffeln angelegte Moränenzüge, vielfach gestaucht, bedingen die 

reliefreiche Morphologie des Gebietes, die durch bis heute andauernde Erosionsvorgänge 

noch nicht ausgeglichen wurde. Daten zur allgemeinen Beschreibung der Flussgebietsein-

heit können der Tabelle 1-2 entnommen werden. 

Die höchste Erhebung in der FGE ist der Bungsberg mit NN +168 m. 

Die FGE setzt sich aus einigen größeren und vielen kleinen Gewässersystemen zusammen, 

die unabhängig voneinander direkt oder über eine der Förden in die Ostsee münden. Die 
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Gesamtlänge des Netzes der Fließgewässer mit Einzugsgebieten von mindestens 10 km² 

beträgt rund 2.100 km. 

Die drei größten Gewässersysteme sind die Trave, die mit einer Länge von ca. 113 km und 

einem Einzugsgebiet von 1.861 km² (ausgenommen ist die Planungseinheit Stepenitz) in die 

Lübecker Bucht entwässert, die Schwentine, die mit einer Länge von ca. 70 km und einem 

Einzugsgebiet von 706 km² in die Kieler Förde mündet und die Stepenitz mit einer Länge von 

ca. 56 km und einem Einzugsgebiet von ca. 693 km², die über den Dassower See ebenfalls 

in die Küstengewässer der FGE Schlei/Trave fließt. Weitere wichtige Gewässer der FGE 

sind in Tabelle 1-3 dargestellt. 

In der FGE Schlei/Trave befinden sich 51 Seen mit einer Größe über 50 ha. Ihre Fläche be-

trägt zusammen 149 km², was einem Seeflächenanteil bezogen auf die FGE Schlei/Trave 

von 2,5% entspricht. Die größten Seen sind der Große Plöner See mit einer Fläche von ca. 

29 km² und der Selenter See mit einer Ausdehnung von ca. 22 km². Der See mit der größten 

Tiefe ist der Große Plöner See mit 58 m. 

Die FGE Schlei/Trave umfasst auch die vorgelagerten Küstengewässer der Ostsee. Die Küs-

ten der südwestlichen Ostsee sind durch den Wechsel von Steilufern sowie flachen Uferbe-

reichen und Stränden geprägt (Ausgleichsküste). Die Ostseeküste der FGE hat insgesamt 

eine Länge von 536 Kilometern. Darin eingerechnet sind die Schlei mit 137 Kilometern und 

die Küste der Insel Fehmarn mit 71 Kilometern Uferlänge, die mit einer Fläche von 185 km² 

die größte Insel Schleswig-Holsteins ist. 

6.2 Menschen und menschliche Gesundheit 

6.2.1 Derzeitiger Umweltzustand 

Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Zu den schädlichen Umwelteinwirkungen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile 

oder erhebliche Belästigungen für den Menschen herbeizuführen zählen Wasser- und Luft-

verunreinigungen, Lärm, gefährliche Stoffe, Hochwasser und Keime. 

Im Hinblick auf die hier relevanten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen ist insbesondere der 

Aspekt des Trinkwasserschutzes von Bedeutung. Trinkwasser in Deutschland hat insgesamt 

eine sehr gute Qualität (BMG 2014). Die Ergebnisse der Trinkwasserüberwachung belegen, 

dass bei den meisten mikrobiologischen und chemischen Qualitätsparametern zu über 99 % 

die strengen Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2013) eingehalten und die 

Grenzwerte nicht überschritten werden. Grenzwertüberschreitungen traten nur in Ausnahme-

fällen bei einzelnen Wirkstoffen von Pflanzenschutzmitteln auf und betrafen coliforme Bakte-

rien aus Proben von Wasserwerken und Rohrnetzen. 

Systematische und flächendeckende Erhebungen zu Geruchs-Immissionen oder Lärmemis-

sionen im Kontext von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen in Deutschland oder einzelnen 

Bundesländern liegen nicht vor.  
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Dauerhafte Sicherung des Erholungswertes von Natur und Landschaft 

Der Erholungswert von Natur und Landschaft ist eng verknüpft mit einem intakten, durch 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit geprägten Landschaftsbild. Naturnahe Landschaften besit-

zen eine besondere Erholungsqualität. Schutzgebiete deren Schutzzweck sich ausdrücklich 

auf das Erleben und Wahrnehmen von Natur und Landschaft bezieht (z.B. Landschafts-

schutzgebiete oder Naturparke) sichern die Erholungsfunktion für den Menschen.  

Von Bedeutung für die Erholung und Freizeitnutzung ist die Qualität der Badegewässer. 

Der Bericht der Bundesrepublik Deutschland an die EU-Kommission zur Badegewässerquali-

tät in der Badesaison 2013 zeigt ein überwiegend positives Bild (vgl. EUA-BERICHT; 2014 zur 

Qualität der Europäischen Badegewässer 2013). Von den in Deutschland 2013 beprobten 

1.929 Binnenbadegewässern hatten 92 % der Badestellen eine ausgezeichnete bis gute 

Qualität (d.h. sind konform mit den Richtwerten der Wasserqualität), 5 % hatten eine ausrei-

chende Qualität (d.h. sind konform mit den vorgeschriebenen Werten der Wasserqualität) 

und 0,4% hatten eine mangelhafte Qualität (d.h. sie erfüllen nicht Anforderungen der Was-

serqualität). Die übrigen 2,6 % der Badestellen waren entweder bereits geschlossen worden 

oder konnten z.B. aufgrund zu geringer Probenanzahl nicht bewertet werden. Für die Küs-

tengewässer ergibt sich folgendes Bild: 367 Küstenbadegewässer, 79% ausgezeichnete bis 

gute Qualität, 18,3 % ausreichende Qualität, 1,4 % mangelhafte Qualität und 1,3 % konnten 

nicht bewertet werden. Im Vergleich zur Einstufung der Badegewässer 2012 haben sich nur 

geringfügige Veränderungen ergeben. 

In Schleswig-Holstein sind 92 % der 330 EU-Badestellen mit ausgezeichnet oder gut bewer-

tet worden. 4 % haben noch eine ausreichende Badegewässerqualität und ca. 1% weisen 

eine mangelhafte Qualität auf. Die übrigen 3% konnten nicht bewertet werden. Von den vier 

Badestellen, die 2013 mangelhaft bewertet worden sind, bleibt eine Badestelle in der Saison 

2014 geschlossen. Die übrigen drei Badestellen werden aufgrund der vor der Badesaison 

2014 eingeleiteten und umgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Besei-

tigung der Verschmutzungsquellen voraussichtlich wieder zum Baden geeignet. 

In Mecklenburg-Vorpommern wurden sechs Badestellen überwacht, wobei fünf stellen mit 

ausgezeichnet und gut bewertet wurden. Eine Badestelle konnte nicht bewertet werden. 
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Abb. 6-1: EU-Badegewässer/Badestellen in der FGE Schlei/Trave 2013 Karte aus dem Maß-

nahmenprogramm (Quelle: MSGFG, Schleswig-Holstein) 

 

In der FGE Schlei/Trave liegen 212 EU-Badestellen [Stand: 2013], die gemäß der behördlich 

vorgeschriebenen Überwachung nach § 3 Abs. 2 der Badegewässerverordnung regelmäßig 

auf ihre Qualität beprobt werden. 

206 Badestellen liegen in den Planungseinheiten Schlei, Schwentine, Kossau/Oldenburger 

Graben und Trave. Sechs Badestellen liegen in der Planungseinheit Stepenitz. Die Badestel-

len verteilen, sich insgesamt wie folgt auf die Gewässerkategorien Seen, Fließgewässer, 

Übergangsgewässer und Küstengewässer: 
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Tab. 6-1: Badestellen 

 

Während der Badesaison – vom 1. Juni bis 15. September- überwachen die Gesundheitsbe-

hörden der Kreise und kreisfreien Städte die Badegewässer/stellen mindestens monatlich. 

Die Ergebnisse werden im Internet [www.badegewässerqualität.schleswig-holstein.de] veröf-

fentlicht und regelmäßig aktualisiert. Bei besonderen Ereignissen oder Befunden werden 

Information sogar täglich aktualisiert. Im Internet sind auch ausführliche Informationen zu 

allen wichtigen Themen, die mit der Qualität und Überwachung der Badegewässer in Zu-

sammenhang stehen, zugänglich. In M-V: http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal 

prod/Regierungsportal/de/sm/Aufgaben und Themen/Gesundheit und Arbeitsschutz/Referat 350 Oef-

fentliches Gesundheitswesen, Infektionsschutz, Arbeitsmittel- und Rettungswesen/Der oeffentliche 

Gesundheitsdienst/Badewasserqualitaet/Badegewässerkarte/index.jsp 

Eine Übersicht über die Qualität aller Badestellen bieten die Badegewässerkarten der Bun-

desländer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Faltblätter informieren über 

die Beeinträchtigungen der Badegewässer z.B. durch Algen, durch Quallen, über Badeder-

matitis und Zerkarien. 

Zur Beobachtung der Algensituation an der Nord- und Ostsee hat ferner das Landesamt für 

Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) ein Algenfrüherkennungssystem (Alg-

FES) eingerichtet, dessen Berichte 14-tägig aktualisiert werden. 

Gewährleistung eines nachhaltigen Hochwasserschutzes 

Der Einsatz von Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten dient dem Schutz 

der Bevölkerung vor Hochwasserereignissen (LAWA 2014).  

Für die Hochwasserrisikogebiete werden HWRM-Pläne erstellt, mit dem Ziel eine aktive 

Hochwasservorsorge zu gewährleisten (Richtlinie 2007/60/EG). In der FGE Schlei/Trave wird 

derzeit erstmals ein gemeinsamer HWRM-Plan beider Länder erstellt, dessen Umsetzung 

potentielle hochwasserbedingte nachteilige Folgen für die menschliche Gesundheit, die Um-

welt, das Kulturerbe und die wirtschaftlichen Tätigkeiten verringern soll. Die Pläne beinhalten 

bauliche Maßnahmen, Maßnahmen wie eine Berücksichtigung der Belange der Bauleitpla-

nung, hochwasserangepasste Bauweisen oder Verbesserungen des Katastrophenschutzes 

und der Warndienste. 

Hochwasser- und Sturmflutinformationen werden im HSI SH (Hochwasser- und Sturmflutin-

formation Schleswig-Holstein) bekannt gegeben.  

In Mecklenburg-Vorpommern können Informationen über das Pegelportal (www.pegelportal-

mv.de) bezogen werden. Das Pegelportal MV informiert mehrmals täglich über die aktuellen 

Wasserstände an wichtigen Pegeln in Mecklenburg-Vorpommern. Neben der aufbereiteten 

Darstellung der Wasserstände in einer Pegelkarte, vertiefenden Informationen zu einzelnen 

Pegeln sowie einem direkten Zugriff auf die Pegelganglinien der letzten Wochen gibt es Aus-

kunft zu aktuellen Hochwasser-, Wetter- und Sturmflutwarnungen.  

Gewässerkategorien Anzahl 
Seen 91 

Fließgewässer 4 

Übergangsgewässer 0 

Küstengewässer 117 

FGE Schlei/Trave insgesamt: 212 

http://www.badegewässerqualität.schleswig-holstein.de/
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal
http://www.pegelportal-mv.de/
http://www.pegelportal-mv.de/
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6.2.2 Entwicklung bei Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms 

Hinsichtlich der Badewasser- und Trinkwasserqualität ist zukünftig ohne Umsetzung des 

Maßnahmenprogramms im Bereich der FGE Schlei/Trave generell eine positive Verände-

rung zu erwarten. Zwar können sich einerseits aufgrund der allgemeinen Gesetzgebung zum 

Gewässerschutz und dem damit verbundenen regulären Verwaltungshandeln tendenziell 

geringfügige Verbesserungen ergeben (z. B. Erhöhung der Anschlussquote bei kommunalen 

Kläranlagen), allerdings kann andererseits durch Intensivierung der landwirtschaftlichen Nut-

zung eine Zunahme der Gewässer-Eutrophierung verursacht werden.  

Da keine umfassenden behördlichen Zustandsermittlungen von Geruchsimmissionsbelas-

tungen im Bereich der FGE Schlei/Trave vorliegen, ist auch keine Prognose hinsichtlich der 

zukünftigen Entwicklung möglich. Im Wesentlichen wird die Entwicklung der Geruchsimmis-

sionsbelastungen von der Landwirtschaftspolitik der Europäischen Union abhängen. Dem 

gegenüber stellen Abfall- und Abwasser-Behandlungsanlagen auch in Zukunft die weniger 

bedeutende Immissionsverursachung von Gerüchen dar. Da die Kommunalabwasserrichtli-

nie in Deutschland bereits umgesetzt ist, sind nur unwesentliche Veränderungen der Ge-

ruchsentwicklung im Rahmen der Umsetzung der WRRL zu erwarten. 

Die letzte Hochwassersituation ereignete sich 2013. Auch zukünftig wird das Hochwasserri-

siko voraussichtlich vorrangig durch den Klimawandel beeinflusst. Zudem ist davon auszu-

gehen, dass der Anteil der bebauten Flächen weiter ansteigen wird. Die Prognosen zu zu-

künftigen Abflussverhältnissen sind unsicher. Dies gilt vor allem für die Abflussextreme.  

Aktuelle und zukünftige Bedingungen eines nachhaltigen Hochwasserschutzes sollen mit der 

Veröffentlichung eines HWRM-Plans bis Dezember 2015 berücksichtigt werden. Die genaue 

Realisierung der im HWRM-Plan vorgesehenen Hochwassermaßnahmen für den Betrach-

tungshorizont 2021 ist jedoch nicht vorher zu sagen.  

Die Maßnahmen des Maßnahmenprogramms zielen nicht unmittelbar auf den Hochwasser-

schutz ab. Einige Maßnahmen erhöhen jedoch die zukünftige Wasserrückhaltung am Ge-

wässer. Damit kann vornehmlich die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Hochwasser-

ereignissen mit geringem Wiederkehrintervall vermindert werden. Ohne Berücksichtigung 

des Maßnahmenprogramms im Bereich der FGE ist insgesamt ein neutraler Trend bei der  

Gewährleistung eines nachhaltigen Hochwasserschutzes zu erwarten.  

 

Ziele des Umweltschutzes 
Bewertung des Trends der Umweltsituation bei 

Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms 

Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen  ▲ 

Dauerhafte Sicherung des Erholungswertes von Natur und 

Landschaft 
► 

Gewährleistung eines nachhaltigen Hochwasserschutzes ► 
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6.3 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Die FGE Schlei/Trave ist hinsichtlich des Schutzguts Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

durch kleine und große Fließgewässersysteme geprägt. Die vorhandenen Biotopstrukturen in 

den Auen und Flusstälern werden von einer Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten als Lebens-

raum genutzt, insbesondere auch besonders schutzwürdigen wasserabhängigen Arten und 

Lebensraumtypen. Besondere Bedeutung besitzen die großen Flussläufe zudem für den 

Biotopverbund. 

In der FGE Schlei/Trave sind insgesamt 141 wasserabhängige FFH-Gebiete mit einer Ge-

samtfläche von 1.472 km² sowie insgesamt 25 wasserabhängige Vogelschutzgebiete mit 

einer Gesamtfläche von 1.759 km² gemeldet worden. Teilweise überschneiden sich die fest-

gesetzten FFH- und Vogelschutzgebiete (vgl. Abb. 6-2).  

Im Folgenden wird anhand der in Kap. 5 beschriebenen Ziele des Umweltschutzes sowie der 

zugeordneten Kriterien der Zustand des Schutzguts Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt in 

den Planungseinheiten beschrieben.  

Kriterien sind hierbei die Naturräume, die europäischen Schutzgebiete der FFH- und Vogel-

schutzrichtlinien, die Landschaftsbewertung des BfN sowie vorhandene Naturparke (Abb. 6-2 

u. 6-3). 
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Abb. 6-2: FFH- und Vogelschutzgebiete in der Flussgebietseinheit Schlei/Trave  
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Abb. 6-3: Naturpark, NSG und Biosphärenreservat in der Flussgebietseinheit Schlei/Trave 
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Abb. 6-4: Schutzwürdige Landschaften (BfN) 

 

 

Tab. 6-2: Charakterisierung der Bewertung der Landschaften in Deutschland (BfN, 2012) 

Wertstufe Charakterisierung 

Besonders  
schutzwürdige  
Landschaften 

  Vorkommen besonderer Biotoptypen 

  Vorkommen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten 

  hoher Schutzgebietsanteil 

  über dem Durchschnitt liegender Anteil unzerschnittener verkehrsarmer 
Räume 

Schutzwürdige 
Landschaften 

  geringerer Schutzgebietsanteil als besonders schutzwürdige  
Landschaften 

  bei ähnlichem Schutzgebietsanteil stärkere Zerschneidung durch  
Verkehrswege 

Schutzwürdige Land-
schaften mit Defiziten 

  im Bundesdurchschnitt liegender Schutzgebietsanteil 

  unterschiedlicher Anteil unzerschnittener verkehrsarmer Räume 

Landschaften mit  
geringerer naturschutz-
fachlicher Bedeutung 

  unterdurchschnittlicher Schutzgebietsanteil 

  unterdurchschnittlicher Anteil unzerschnittener verkehrsarmer Räume 

Städtische  
Verdichtungsräume 

  anthropogen stark überformte Stadt- und Gewerbelandschaft 

  sehr geringer Anteil naturnaher, schutzwürdiger Landschaftselemente 
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6.3.1  Derzeitiger Umweltzustand 

Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen und der biologischen Vielfalt 

Planungseinheit Schlei  

Die Planungseinheit Schlei gehört zur Fließgewässerlandschaft des Östlichen Hügellandes.  

Das Östliche Hügelland stellt ein bewegtes Relief dar, das unterschiedlich schnell fließende 

kies- und steingeprägte Bäche hervorgebracht hat. 

 

Geprägt ist dieses Gebiet allerdings durch die Schlei und die Eckernförder Bucht.  

Die Schlei als längste und zugleich schmalste Ostseeförde liegt zwischen den Naturräumen 

Angeln und Schwansen im Süden.  

Die Eckernförder Bucht, eine Förde an der Ostsee und ein Seitenarm der Kieler Bucht, liegt 

zwischen dem Dähnischen Wohld im Süden und Schwansen im Norden. 

 

Das Land wurde von den Grund- und Endmoränen der letzten Eiszeit gebildet, mit ver-

moorten, abflusslosen Senken und einigen von Bächen durchflossenen Seen.  

Das Landschaftsbild wird bestimmt von einer ackergeprägten Knicklandschaft, sanftem Reli-

ef, Gewässern und einem sehr geringen Waldanteil. Die anschließende Ostseeküste ist eine 

Förden- und Ausgleichsküste mit weit ins Land reichenden Talrinnen der Gletscherzungen. 

Im Bereich der Küstenerosion sind Steilküsten mit bis zu 20 m hohen Kliffs ausgebildet. Sie 

sind in vielen Fällen bewaldet und bebuscht. 

 

Die Planungseinheit Schlei ist geprägt durch eine Vielzahl kleiner Gewässersysteme, die auf 

die gesamte Planungseinheit verteilt sind.  

 

Die Bedeutung der hier vorhandenen Lebensräume wird auch durch die vollständige oder 

teilweise Ausweisung als FFH- bzw. Vogelschutzgebiet deutlich. Schwerpunktmäßig seien 

hier die zwei wichtigsten Gebiete genannt. 

1. Das FFH – Gebiet „Schlei incl. Schleimünde und vorgelagerter Flachgründe“  (DE 

1423-394 ) ist eine überwiegend flache Förde, stark gegliedert und langgestreckt Es ist 

das größte Brackwassergebiet Schleswig-Holsteins und zeichnet sich durch eine hohe 

Vielfalt charakteristischer Lebensräume durch Verzahnung limnischer und mariner Ele-

mente aus. Für die Meer- und Flussneunaugen ist es Rückzugs-, Wander- und vermut-

lich auch Nahrungsgebiet. Ein Teil des Gebietes liegt außerdem im Bereich des geowis-

senschaftlich schützenswerten Objektes 'Schlei-Tunneltal mit Gletschertoren'. 

 

2. Im Südteil der Eckernförder Bucht erstreckt sich das FFH-Gebiet „Südküste der 

Eckernförder Bucht und vorgelagerte Fischgründe“ (DE 1526-391). Dieses FFH Ge-

biet ist ein eindrucksvoller Biotopkomplex aus Meeres- (Sandbänke u. Riffe) und Küsten-

lebensräumen (Strand, Lagunen, Dünen, Steilküste und Wald) sowie Vorkommen beider 

Windelschneckenarten. 
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Das Gewässer der Schlei z.B. ist im Rahmen der BFN-Bewertung als schutzwürdige Land-

schaft bzw. als gewässerreiche Kulturlandschaft (Landschaften mit einem Waldanteil < 40 % 

und einem Gewässeranteil > 10 % oder einem Gewässeranteil von 5 bis 10 % bei mehr als 

20 Gewässern) ausgewiesen.  

 

Als schutzwürdige Landschaft mit Defiziten im Sinne der BfN-Bewertung befindet sich im 

Planungsraum die Ausgleichsküstenlandschaft der Ostsee, (küstennahe Landflächen der 

Ostsee und inneren Küstengewässer (Bodden, Haffs). 

  

Außerdem ist ein Teil der Planungseinheit Schlei Teil des Naturparks Hüttener Berge. 

Kernstück des Naturparks (§ 19 LNatschG) sind die aus der Weichseleiszeit stammenden 

Stauch- und Endmoränen der Duvenstedter und Hüttener Berge. Die bis zu 100 m anstei-

genden Höhen sind zum größten Teil mit Nadelwäldern bewachsen. Die insgesamt ab-

wechslungsreich gestaltete Landschaft zeigt Wälder, Wiesen, Äcker, Seen, Fließgewässer, 

Moore und Heiden. 

Planungseinheit Schwentine 

Die Schwentine nimmt eine besondere Stellung unter den Fließgewässern in Schleswig-

Holstein ein, da es sich hydrologisch und limnologisch um ein Fluss-/Seensystem handelt. 

Daher bietet die Schwentine vielen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum, der auf flie-

ßende und stehende Bedingungen angewiesen sind. Bei den Fließgewässern finden sich 

folgende Typen: kiesgeprägte Bäche und Flüsse, teilmineralische Niederungsbäche und 

Seeausflüsse.  

Die Schwentine ist für wandernde Fischarten wichtig. Insbesondere für den europaweit be-

drohten Aal und die Quappe bietet das Fluss-/Seensystem einen wichtigen Lebensraum, so 

dass die Schwentine überregional ein wichtiges Verbindungsgewässer für wandernde Fisch-

arten ist. 

Bei den Seen handelt es sich um kalkreiche geschichtete und ungeschichtete Tieflandseen 

mit unterschiedlichen Aufenthaltszeiten und relativen Größen der Einzugsgebiete. Einige 

dieser Seen sind besonders tief und bieten daher Kaltwasserfischarten wie den Maränen und 

Quappen einen Lebensraum. 

Ein Großteil des Schwentinesystems ist durch FFH-Gebiete in das europäische Schutzsys-

tem aufgenommen. Hervorzuheben sind dabei die Gebiete Untere Schwentine, Lanker See 

und Kührener Teich, Seen des mittleren Schwentinesystems und Gebiet der oberen 

Schwentine. In dem Durchbruchstal im Unterlauf der Schwentine lebt in dem FFH-Gebiet der 

Unteren Schwentine die besonders geschützte Muschelart Unio crassus. Für die meisten 

Gebiete sind die Fischart Cobitis taenia (Steinbeisser) und der Lebensraumtypus 3260 

(Fließgewässer mit Unterwasservegetation) gemeldet. 

Planungseinheit Kossau/Oldenburger Graben 

Die Planungseinheit Kossau/Oldenburger Graben gehört zum Naturraum „Ostholsteinisches 

Hügelland“. Das lebhafte Relief wird durch die Jungmoränenzüge der Weichsel-Eiszeit ge-

prägt. Der Waldanteil des Hügellandes beträgt ca. 10%. Kennzeichnend sind zahlreiche klei-

ne Bäche, die direkt in die Ostsee münden. Die Bäche sind zum überwiegenden Teil kiesge-
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prägt mit einem Gefälle von bis zu 2 %, sie durchfließen aber immer wieder kleine Niederun-

gen mit geringem Gefälle als teilmineralische Niederungsbäche, Seen und Teiche. Die  See-

abflüsse unterscheiden sich durch ihre geringen Temperaturschwankungen und höhere 

Planktondichten von den übrigen Fließgewässern. 

Von besonderer Bedeutung sind einige Fließgewässer der Probstei und des Bungsbergge-

bietes, sie wurden als FFH-Gebiete in das europäische Schutzsystem aufgenommen. Dazu 

gehören die Kossau (Kossautal und angrenzende Flächen; DE 1729), die Kremper Au und 

Lachsbach (NSG Neustädter Binnenwasser; DE 1830 und DE 1831) und die Steinbek 

(Steinbek; DE 1730). Diese Bäche beherbergen eine artenreiche und schützenswerte Fließ-

gewässerfauna, wie z.B. landesweit bedeutsame Vorkommen der Elritze und des Bach-

neunauges und auch einige seltene Eintags-, Stein und Köcherfliegen. Die kiesigen und zum 

Teil auch steinigen Bäche sind landesweit bedeutende Laich- und Aufwuchsgebiete für die 

Meerforelle. 

Zu den herausragenden und als FFH-Gebiet ausgewiesenen Seen gehört der Selenter See 

(DE 1628) mit einer sehr gut ausgeprägten Unterwasservegetation und einer hohen Zahl 

gefährdeter Arten u. A. auch Armleuchterlagen. 

Die gesamte Ostseeküste ist als Vogelschutzgebiet von hoher Bedeutung im internationalen 

Vogelzug als Rast und Überwinterungsgebiet für Entenvögel und als Brutlebensraum für 

Küsten, Wiesen- und Röhrichtvögel. 

Die Probstei gehört außerdem zu den besonders schützenswerten Landschaften. Als was-

sergebundene Lebensräume sind neben den Seen und Bächen die z.T. seit Jahrhunderten 

bestehenden Teichanlagen und die kalkreichen Niedermoorwiesen am Dobersdorfer See für 

das Gebiet von Bedeutung. 

Planungseinheit Trave 

Die Planungseinheit Trave liegt im Naturraum ostholsteinisches Seen- und Hügelland im 

Südosten des Landes Schleswig-Holstein und zu einem Teil im Naturraum westmecklenbur-

gisches Seen- und Hügelland im Nordwesten Mecklenburg-Vorpommerns. In der Planungs-

einheit liegen die Städte Lübeck, Bad Segeberg, Bad Oldesloe und Schönberg. Die Land-

schaft wurde von der letzten Eiszeit gestaltet, wobei die Stormaner und Ahrensböker Endmo-

ränen, ein dichtes Fließgewässernetz, einige größere Seen sowie zahlreiche vermoorte Sen-

ken und Niederungen das Landschaftsbild prägen. Die Landschaft wird den Böden entspre-

chend vorwiegend ackerbaulich genutzt, der Waldanteil in der Planungseinheit liegt über 

dem Landesdurchschnitt. 

Die Planungseinheit Trave wird hydrologisch durch die Trave und ihre Nebengewässer ge-

prägt. In der Planungseinheit liegen die größeren Seen Segeberger See, Wardersee und 

Ratzeburger See. Die Bedeutung der Gewässer als Lebensraum für Pflanzen und Tiere wird 

durch die vollständige oder teilweise Ausweisung als FFH- bzw. Vogelschutzgebiet zahlrei-

cher Gewässer deutlich. Hervorzuheben sind die FFH-Gebiete Schwartautal und Curauer 

Moor (2030-328), Travetal (2127-391), Barkauer See (1929-320), die Leezener Au-

Niederung (2127-333), die Traveförde mit angrenzenden Flächen (2030-392) und die Ost-
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seeküste am Brodtener Ufer (1931-301). Bedeutende Vogelschutzgebiete in der Planungs-

einheit sind der Wardersee (2028-401) und die Traveförde (2031-401). 

An besonders schutzwürdigen, wassergebundenen Arten kommen in diesen Gebieten unter 

anderem die Gemeine Flussmuschel (Unio crassus), der Steinbeißer (Cobitis taenia), Bach-

neunaugen (Lampetra planeri) und der Edelkrebs (Astscus astacus) vor.  

Nach den BfN-Kriterien wird der nördliche Teil der Planungseinheit als besonders schüt-

zenswerte Landschaft eingestuft. Ebenso wird der im Südosten liegende Teil der Ratzebur-

ger Seen und Schaalsee als besonders schutzwürdige Landschaft eingestuft. Der größte Teil 

der Planungseinheit wird als ackergeprägte offene Kulturlandschaft mit geringerer natur-

schutzfachlicher Bedeutung eingestuft. 

Planungseinheit Stepenitz  

Die Planungseinheit Stepenitz ist naturräumlich der Landschaftszone „Höhenrücken und 

Mecklenburgische Seenplatte“ zuzuordnen, deren Höhenrücken der Inneren und Äußeren 

Hauptendmoränen (Pommersches Stadium und Frankfurter Eisrandlage) mit einer durch-

schnittlichen Höhe von 60 bis 80 m die Hauptwasserscheide zwischen Nordsee (Elbe) und 

Ostsee bilden und eine Vielzahl von Binneneinzugsgebieten sowie Quellgebiete zahlreicher 

Fließgewässer aufweisen. Die reliefreiche Jungmoränenlandschaft der Planungseinheit 

Stepenitz wird überwiegend durch die Landschaftseinheit „Westliches Hügelland mit Stepe-

nitz und Radegast“ gebildet. Das größte Fließgewässersystem dieser Region ist die Stepe-

nitz mit ihren Nebenflüssen Radegast und Maurine. Die größten Standgewässer der Pla-

nungseinheit sind der Röggeliner See, der Tressower See und der Cramoner See.  

Die Flächennutzung in der Planungseinheit Stepenitz ist aufgrund der fruchtbaren Böden der 

Moränenlandschaft vorwiegend landwirtschaftlich ausgerichtet. Der Ackerbau überwiegt, der 

Waldanteil ist gering. Daher sind die kleineren Bäche in der Planungseinheit häufig anthro-

pogen verändert und strukturell verarmt. Im Gegensatz dazu weisen Stepenitz, Maurine und 

Radegast mit Nebengewässern wie Tiene und Kneeser Bek eine besonders hohe Lebens-

raumqualität bzw. ein hohes Renaturierungspotential auf. 

Die Planungseinheit Stepenitz wurde wie die Schlei im Rahmen der BFN-

Landschaftsbewertung als schutzwürdige Landschaft bzw. als gewässerreiche Kulturland-

schaft (Landschaften mit einem Waldanteil < 40 % und einem Gewässeranteil > 10 % oder 

einem Gewässeranteil von 5 bis 10 % bei mehr als 20 Gewässern) ausgewiesen.  

Die Bedeutung der hier vorhandenen Lebensräume wird auch durch Ausweisungen von 

FFH-Gebieten verdeutlicht. In der Planungseinheit Stepenitz sind 9 FFH-Gebiete ausgewie-

sen (Stand 2014), die ganz oder teilweise in der Planungseinheit liegen. Die drei flächenmä-

ßig bedeutendsten Gebiete sind das „Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ 

(DE 2132-303) mit einer Fläche von 1.448 ha, die „Wald- und Moorlandschaft um den Rög-

geliner See“ (DE 2231-304) mit einer Fläche von 1.360 ha sowie ein nicht unerheblicher Teil 

des insgesamt 3.568 ha großen Gebiets „Küste Klützer Winkel und Ufer von Dassower See 

und Trave“ (DE-2031-301).  

Vorkommende Zielarten nach Anhang II und IV FFH-RL (92/43/EWG) sind beispielsweise 

Fischotter (Lutra lutra), Flussneunauge (Lampetra fluviatilis), Bachneunauge (Lampetra pla-
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neri), Westgroppe (Cottus gobio),  Steinbeißer (Cobitis taenia),  Schlammpeitzger (Misgur-

nus fossilis),  Bachmuschel (Unio crassus), Schmale und Zierliche Tellerschnecke (Anisus 

vorticulus), Vier zahnige Windelschnecke (Vertigo geyeri), Bauchige Windelschnecke (Verti-

go moulinsiana), Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior), Große Moosjungfer (Leucor-

rhinia pectoralis), Kammmolch (Triturus cristatus), Rotbauchunke (Bombina bombina) und 

Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii). Teilweise wurden diese Arten im Erhaltungszustand mit 

„A“, also dem besten erreichbaren Wert, bewertet. 

Innerhalb der Planungseinheit Stepenitz liegen folgende EU-Vogelschutzgebiete (Richtline 

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, 2009/147/EG): 

anteilig Bereiche des SPA „Schaalsee-Landschaft“ (DE 2331-471, SPA „Stepenitz-

Poischower Mühlenbach-Radegast-Maurine“ (DE 2233-401) sowie SPA „Feldmark und Ufer-

zone an Untertrave und Dassower See“ (DE 2031-471).  

In diesen Schutzgebieten vorkommende Zielarten nach Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG 

sind u. a. als Brutvögel Rohrdommel, Weißstorch, Kolbenente, Seeadler, Kranich, Eisvogel, 

Wachtelkönig, Raubwürger, Wespenbussard, Flussseeschwalbe, Mittelspecht, Neuntöter 

Rot-und Schwarzmilan sowie Schlagschwirl, als Rastvögel und Überwinterer Haubentaucher 

Saat-, Bläss- und Graugans, Reiherente und Kranich. .  

Des Weiteren befinden sich 8 Naturschutzgebiete sowie ein Teil des UNESCO-

Biosphärenreservats "Schaalsee" (Gesamtfläche des Schutzgebietes beträgt rd. 31.000 ha; 

Link: http://www.schaalsee.de) auf dem Gebiet der Planungseinheit Stepenitz.  

Schaffung eines Biotopverbundes / Durchgängigkeit von Fließgewässern  

Planungseinheit Schlei 

Die Planungseinheit Schlei beginnt bei Dänemark Stadt Flensburg und zieht sich entlang der 

Ostseeküste bis hin zur Eckernförder Bucht.  

In diesem Gebiet sind gerade an den Wasserläufen FFH- und Vogelschutzgebiete ausge-

wiesen. So z. B. die FFH Gebiete „Munkbarup- und Schwennautal“ und „Südküste der 

Eckernförder Bucht und vorgelagerte Flachgründe“. 

Bei der Schlei handelt es sich um das größte Brackwassergebiet des Landes Schleswig-

Holstein. Die auf zahlreichen Standortkomplexen in das Gebiet einbezogenen wichtigsten 

Salzwiesengebiete der Ostseeküste, sind in der regionaltypischen Ausprägung zu erhalten.  

Das Gewässersystem Wellspanger-Loiter-Füsinger Au mündet in die Schlei und dient als 

Laichgewässer bzw. Lebensraum für Flußneunauge und Steinbeißer. 

Die Erhaltung und Schaffung naturnaher Bachsysteme einschließlich der einbezogenen 

Quellbereiche und Zuflüsse mit gelegentlichem Meerwasserzutritt, ist ein übergreifendes Ziel 

für die gesamte Planungseinheit.  

Durch Maßnahmen im und an den Gewässern sollen die schwerpunktmäßigen Entwick-

lungsziele - Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit und Wiederherstellung einer gu-

ten Wasserqualität - angestrebt werden. 

http://www.schaalsee.de/
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Planungseinheit Schwentine 

Der Hauptlauf der Schwentine ist nahezu vollständig in ein Netz von FFH- und Vogelschutz-

gebieten eingebettet und trägt somit zu einer wesentlichen Vernetzung von Lebensräumen 

bei. 

Eine wesentliche Beeinträchtigung hinsichtlich der Durchgängigkeit stellen 

Stau/Querbauwerke dar. Der Schwerpunkt für die Wiederherstellung der Durchgängigkeit in 

der Planungseinheit Schwentine liegt zurzeit im Hauptlauf der Schwentine und in der Alten 

Schwentine. In den vergangenen 10 Jahren ist in der Schwentine an diversen  

Stau/Querbauwerken durch bauliche Maßnahmen die Durchgängigkeit wiederhergestellt 

worden. Als noch bestehende Wanderhindernisse sind in der Schwentine die Bauwerke 

Fissauer Mühle und bei Kasseedorf sowie in der Alten Schwentine das Klosterwehr in 

Preetz, Stolper Mühle und Perdöler Mühle als Wanderhindernisse zu nennen. Hinzu kom-

men weitere Abstürze, Durchlässe und Rohrleitungen im Verlauf weiterer einmündender Ne-

bengewässer, die eine Durchwanderbarkeit in Längsrichtung für zahlreiche wassergebunde-

ne Lebewesen unmöglich machen. 

Planungseinheit Kossau/Oldenburger Graben 

Die Unversehrtheit der Durchgängigkeit ist ein maßgebendes Kriterium für die Einstufung 

eines Fließgewässers. Die Eigendynamik der Gewässer wurde durch den zunehmenden 

Gewässerausbau vergangener Jahre immer weiter eingeschränkt. Der Lebensraum vieler 

Tiere und Pflanzen ging verloren. Auch in dem Bearbeitungsgebiet Kossau / Oldenburger 

Graben gibt es noch eine Vielzahl an vorhandenen Querbauwerken, die die ökologische 

Durchgängigkeit beeinträchtigen. Die Wiederherstellung der Durchgängigkeit schafft neue 

Lebensräume, verbindet isolierte Gewässerabschnitte und fördert die Wiederbesiedlung von 

verarmten Fließgewässerregionen  

Planungseinheit Trave 

Der Hauptlauf der Trave ist nahezu vollständig in ein Netz von FFH- und Vogelschutzgebie-

ten eingebettet und trägt somit zu einer wesentlichen Vernetzung von Lebensräumen bei. 

Für die ökologische Durchgängigkeit der Fließgewässer ist in der Planungseinheit Trave die 

große Anzahl von Querbauwerken die zu einer Zergliederung des Fließgewässersystems 

führt, von Bedeutung. Dabei handelt es sich vor allem alte Mühlenstaue und andere Wehran-

lagen sowie kleinere Absturzbauwerke.  

Planungseinheit Stepenitz 

Die Hauptläufe von Stepenitz und Radegast und damit ein großer Teil des Stepenitz-

Systems sind nahezu vollständig in ein Netz von FFH- und Naturschutzgebieten eingebettet 

und tragen somit zu einer wesentlichen Vernetzung von Lebensräumen bei. Dies gilt auch für 

die Uferbereiche von Dassower See, Trave und Wakenitz. Auch das großflächig ausgewie-

sene EU-Vogelschutzgebiet „Schaalsee-Landschaft“ (DE 2331-471) als Teil des Biosphären-

reservats „Schaalsee“ im Südwesten des Planungsgebiets trägt wesentlich zur Vernetzung 

von Lebensräumen bei. 
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Auch in der Planungseinheit Stepenitz behindert eine große Anzahl von Querbauwerken die 

ökologische Durchgängigkeit der Fließgewässer. Im Rahmen der Aktualisierung der Fließ-

gewässerstrukturgütekartierung wurde eine erneute Bestandsaufnahme der Querbauwerke 

vorgenommen. Es gibt in der Planungseinheit Stepenitz insgesamt 688 Querbauwerke, von 

denen 542 zumindest zeitweise ökologisch durchgängig sind. 

6.3.2 Entwicklung bei Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms  

Geomorphologie, Hydrologie, Böden und Vegetation interagieren in Flussauen eng mitei-

nander und sind die Grundlage für die auentypische biologische Vielfalt (SCHOLZ et al. 2012). 

Beeinträchtigungen der Parameter haben i.d.R. nachteilige Wirkungen der Biodiversität zur 

Folge. 

Der Vergleich der Daten zu den „Schutzwürdigen Landschaften in Deutschland“ vom BfN 

zeigt in Teilen Deutschlands einen Rückgang an wertvollen und unzerschnittenen Biotopen 

mit gefährdeten Tier- und Pflanzenarten. 

Vor dem Hintergrund des Maßnahmenprogramms ist insbesondere die Entwicklung der ge-

wässerbezogenen Lebensräume und Arten von Relevanz. Die grundwasserabhängigen 

Landökosysteme gelten wegen des Vorkommens von relativ seltenen grundwassergepräg-

ten Lebensraumtypen (z.B. Moore) und ihre - an feuchte bis nässe Böden angepasste Pflan-

zen- und Tierarten - als besonders schutzwürdig. Absenkungen der Grundwasserstände z.B. 

durch Entwässerungssysteme der Landwirtschaft und Nutzungsänderungen führen regional 

fortwährend zu erheblichen Beeinträchtigungen der Ökosysteme und somit zur Gefährdung 

feuchtgebietstypischer Flora und Fauna. Der Erhaltungszustand von Mooren, Sümpfen so-

wie Feuchtlebensräumen ist in den atlantischen und kontinentalen Regionen Deutschlands 

durchweg ungünstig (BMUB & BFN 2014).  

Grundsätzlich gelten dynamische, naturnahe Flüsse und Flussauen als natürliche Biodiversi-

tätszentren. Die naturschutzfachliche Bedeutung der Flussauen wird durch das Schutzge-

bietssystem Natura 2000 mit Verbreitungsschwerpunkt, insbesondere der FFH-Gebiete in 

den Gewässerauenökosystemen, hervorgehoben (SCHOLZ et al. 2012). Ziel der europäi-

schen Schutzgebiete Natura 2000 gemäß Art. 6 FFH-RL ist es, einen günstigen Erhaltungs-

zustand der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II zu 

bewahren und zu entwickeln bzw. nach VS-RL die Vogelarten nach Anhang I und II in ihrem 

Bestand dauerhaft zu erhalten. Die Umsetzung der Ziele trägt voraussichtlich auf lange Sicht 

zu einer Verbesserung der Standortbedingungen der geschützten Arten und Lebensräume 

bei. Weiterhin soll bis 2020 laut „Nationaler Strategie zur biologischen Vielfalt“ (BMU 2010) 

der Erhalt der Biodiversität erreicht und Fließgewässer und ihre Auen in ihrer Funktion soweit 

gesichert werden, dass eine für Deutschland naturraumtypische Vielfalt an Organismen und 

Biotopen gewährleistet ist.  

Die genannten Aspekte sprechen zwar langfristig für eine Zunahme der biologischen Vielfalt, 

allerdings sind mit dem derzeitigen Trend bzw. der Entwicklung bis zum Prognosehorizont 

2016-2021 keine wesentlichen Veränderungen zu erwarten. Darüber hinaus sind Änderun-

gen der Landnutzung im Auebereich, insbesondere Umstellung der intensiven landwirtschaft-

lichen Nutzung in eine Extensivierung, kurzfristig nicht vorhersehbar.  
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Für den Zielbereich „Schutz wild lebender Tiere, Pflanzen sowie der biologischen Vielfalt“ 

können keine wesentlichen Veränderungen prognostiziert werden. Die schutzgutbezogenen 

Umweltziele werden einerseits aufgrund nationaler und europarechtlicher Richtlinien bzw. 

Strategien gefördert, andererseits durch anthropogene Tätigkeiten beeinträchtigt. 

Auch für den Zielbereich der Schaffung eines Biotopverbundsystems durch die Fließgewäs-

ser sind keine wesentlichen Veränderungen zu erwarten. 

Ziele des Umweltschutzes 
Bewertung des Trends der Umweltsituation bei 

Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms 

Schutz wild lebender Tiere und  Pflanzen, ihrer Lebensge-

meinschaften sowie ihrer Biotope und Lebensstätten  
► 

Schaffung eines  Biotopverbundes / Durchgängigkeit von 

Fließgewässern 
► 

Dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt ► 

 

6.4 Boden 

6.4.1 Derzeitiger Umweltzustand 

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

In der Bundesrepublik Deutschland steigt seit Jahrzehnten kontinuierlich der Anteil der Sied-

lungs- und Verkehrsflächen an der Gesamtfläche. Nach Angaben des Statistischen Bundes-

amtes lag er im Jahr 2012 etwa bei 13,5 % (STATISTISCHES BUNDESAMT 2014). 

Die tägliche Inanspruchnahme von Böden für Siedlungs- und Verkehrszwecke ist geringfügig 

rückläufig. Der tägliche Flächenverbrauch betrug in den Jahren 1997 bis 2000 im Schnitt 129 

ha pro Tag. In den Jahren 2008 bis 2012 ging der tägliche Flächenverbrauch im Schnitt auf 

74 ha zurück. Ziel der Bundesregierung ist es, bis zum Jahr 2020 die Flächeninanspruch-

nahme für Siedlungen und Verkehr auf 30 ha pro Tag zu reduzieren. Das Umweltbundesamt 

hat als Zwischenziel 55 ha pro Tag für 2015 ausgegeben (UBA 2014).  

Sicherung oder Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktion 

Etwa die Hälfte des deutschen Siedlungs- und Verkehrsflächenanteils sind durch undurch-

lässige Materialien wie Asphalt und Beton vollständig versiegelte Böden. Mit der Ausweitung 

der Siedlungs- und Verkehrsflächen nimmt auch die Bodenversiegelung zu - im Jahr 2011 

um rund 100 Quadratkilometer (UBA 2014). Der Boden wird luft- und wasserdicht abgedeckt. 

Eine Versickerung von Regenwasser bzw. der Gasaustausch des Bodens mit der Atmosphä-

re wird gehemmt. Damit gehen wichtige Bodenfunktionen, vor allem die Wasserdurchlässig-

keit und die Bodenfruchtbarkeit, verloren. Dies hat negative Auswirkungen auf die Bodenfau-

na, welche wiederum wichtige Funktionen für den Erhalt und die Neubildung von fruchtbaren 

Böden erfüllt. 

Gewährleistung einer forst- und landwirtschaftlichen Nutzung 

Die bedeutendste Form der Flächennutzung in Deutschland ist die Landwirtschaft, die einen 

Anteil von 52,2 % (STATISTISCHES BUNDESAMT 2014) der Gesamtfläche einnimmt. Die Anteile 

der Landwirtschaftsfläche an der Gesamtfläche sind - abhängig von der naturräumlichen 
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Ausstattung - regional unterschiedlich verteilt. Höhere Anteile mit mehr als 60 % befinden 

sich im nordwestdeutschen Tiefland und der ostdeutschen Bördelandschaft sowie in den 

Grünlandgebieten in Nordostdeutschland und im süddeutschen Raum (BFN 2012).  

Die landwirtschaftlich genutzte Produktionsfläche verzeichnet in den letzten Jahren in 

Deutschland einen Verlust. Die Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrsflä-

chen sowie gleichermaßen für ihre Kompensationsflächen betrifft überwiegend landwirt-

schaftliche genutzte Flächen. Die bundesweit von den Betrieben landwirtschaftlich genutzte 

Fläche betrug im Jahr 2011 rund 16,8 Millionen ha (STATISTISCHES BUNDESAMT 2011). 1995 

wurden noch rund 17,3 Millionen ha Fläche genutzt. Das entspricht einem Rückgang land-

wirtschaftlicher Nutzfläche in den letzten 16 Jahren um gut 3 %.  

6.4.2 Entwicklung bei Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms 

Insgesamt wird voraussichtlich keine wesentliche Veränderung bei der anhaltenden Boden-

versiegelung eintreten, da die Freiflächeninanspruchnahme zu Siedlungs- und Verkehrszwe-

cken auf einem – wenn auch etwas niedrigeren – Niveau mittelfristig beibehalten wird und 

somit der Anteil versiegelter Flächen an der Gesamtfläche der FGE Schlei/Trave weiter zu-

nehmen wird. 

In Hinblick auf die land- und forstwirtschaftliche Nutzung sind im Betrachtungshorizont der 

nächsten Jahre keine gravierenden Veränderungen zu prognostizieren.  

Hinzuweisen ist darauf, dass mit der Novellierung des BNatSchG 2010 eine stärkere Be-

rücksichtigung der agrarstrukturellen und forstwirtschaftlichen Belange angelegt ist. Dem-

nach ist bei der Inanspruchnahme von land- und forstwirtschaftlichen Flächen für Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen. Insbesondere 

sind für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Böden nur im notwendigen 

Umfang in Anspruch zu nehmen.  

In Hinblick auf die längerfristigen Klimaprognosen werden sich durch die zu erwartenden 

Temperatur- und Niederschlagsveränderungen ggf. Anpassungen der Flächennutzung erge-

ben, die jedoch unabhängig von der Durchführung des Maßnahmenprogramms sind. 

 

Ziele des Umweltschutzes 
Bewertung des Trends der Umweltsituation bei 

Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms 

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden ▼ 

Sicherung oder Wiederherstellung der natürlichen Boden-

funktionen 
▼ 

Gewährleistung einer forst- und landwirtschaftlichen Nutzung  ► 
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6.5 Wasser 

Im aktuellen Entwurf des Bewirtschaftungsplans für die  FGE Schlei/Trave sind umfangreiche 

Informationen zum Zustand der Oberflächengewässer enthalten.  

Deshalb werden hier anschließend nur die wichtigsten, den Gesamtzustand von Oberflä-

chen- und Grundwasser innerhalb der FGE Schlei/Trave charakterisierenden Informationen 

zusammengefasst. 

6.5.1 Derzeitiger Umweltzustand Oberirdischer Gewässer, einschl. Küstengewässer 

Erreichen und erhalten eines guten ökologischen Zustands und  
eines guten chemischen Zustands  

Ökologischer Zustand 

Planungseinheit Schlei 

Punktuelle Schadstoffeinleitungen durch kommunale sowie industrielle Kläranlagen stellen 

keine signifikanten Belastungen dar, weil sie weniger als 20% der Nähr- und Schadstoffein-

träge der Gesamtbelastung ausmachen. Diffuse Nährstoffeinträge aus der Fläche, insbeson-

dere aus landwirtschaftlich genutzten Bereichen, stellen eine signifikante Belastung dar. 

Schadstoffeinträge aus der Landwirtschaft können nicht definiert werden. 

Von den 54 Fließgewässerwasserkörpern sind 16 als „natürlich“, 37 als „erheblich verän-

dert“ und 1 als „künstlich“ eingestuft worden. Die Einstufung für den Zustand/das Potential 

weist für 1 WK „gut“, für 41 „mäßig“, für 7 „unbefriedigend“ und für 5 schlecht aus.  

Von den 4 Seewasserkörpern sind 4 als „natürlich“ eingestuft worden. Die Einstufung für 

den  Zustand/das Potential weist bei 1 WK „mäßig“ und bei 3 WK „unbefriedigend“ aus.  

Von den 10 Küstengewässerwasserkörpern sind 10 als „natürlich“ eingestuft worden. Die 

Einstufung für den Zustand/das Potential weist für 5 WK „mäßig“, 2 WK „unbefriedigend“ und 

3 WK„schlecht“ aus.  

Planungseinheit Schwentine 

Wichtigste Nebengewässer des Hauptlaufes der Schwentine sind das Teilsystem der Alten 

Schwentine, die Tensfelder Au sowie die Malenter Au / Sieversdorfer Au.  

Hinsichtlich morphologischer Merkmale ist festzustellen, dass zahlreiche Gewässerabschnit-

te schlechte Gewässerstrukturen aufweisen. Abschnitte mit guten Strukturen finden sich 

vorwiegend im Hauptlauf der Schwentine und vereinzelt in den Nebengewässern, wie z.B. in 

der Tensfelder Au, im Oberlauf der Sieversdorfer Au sowie in kurzen Abschnitten der Alten 

Schwentine. 

Nährstoffeinträge aus landwirtschaftlich genutzten Bereichen stellen eine signifikante Belas-

tung der Gewässer dar.  

Von den 44 Fließgewässerwasserkörpern sind 27 als „natürlich“ und 17 als „erheblich ver-

ändert“ eingestuft worden. Die Einstufung für den Zustand/das Potential weist für 1 WK „gut“, 

für 34 „mäßig“, für 6 „unbefriedigend“ und für 3 „schlecht“ aus.  
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Von den 22 Seewasserkörpern sind 22 als „natürlich“ eingestuft worden. Die Einstufung für 

den  Zustand/das Potential weist bei 8 WK „mäßig“, bei 12 WK „unbefriedigend“ und bei 2 

„schlecht“ aus.  

Von den 2 Küstengewässerwasserkörpern ist 1 als „natürlich“ und 1 als „erheblich verän-

dert“ eingestuft worden.  Die Einstufung für den Zustand/das Potential weist für 1 WK „unbe-

friedigend“ und 1 „schlecht“ aus.  

Planungseinheit Kossau/Oldenburger Graben 

Das Fließgewässernetz besteht hier aus vielen kleinen Gewässern, die auf kurzem Fließweg 

direkt in die Ostsee entwässern. Die größten Fließgewässer sind der Oldenburger Graben 

und die Kossau. 

Die morphologischen Gewässerstrukturen sind sehr heterogen. Es kommen alle Strukturgü-

teklassen von unverändert (Oberläufe der Gewässer im Bungsbergbereich) bis vollständig 

verändert vor. 

In der Planungseinheit Kossau/Oldenburger Graben gibt es eine Wasserentnahme > 50 l/s 

im Nebengewässer zum Oldenburger Graben im Bearbeitungsgebiet Wagrien-Fehmarn. Hier 

wird über ein Abschlagbauwerk Wasser entnommen, um das Naturschutzgebiet „Hardewie-

sen“ zu bewässern. 

Von den 59 Fließgewässerwasserkörpern sind 20 als „natürlich“, 36 als „erheblich verän-

dert“ und 3 als „künstlich“ eingestuft worden. Die Einstufung für den Zustand/das Potential 

weist für 1 WK „gut“, für 47 „mäßig“, für 8 „unbefriedigend“ und für 3 schlecht aus.  

Von den 10 Seewasserkörpern sind 10 als „natürlich“ eingestuft worden. Die Einstufung für 

den  Zustand/das Potential weist bei 1 WK „gut“, 3 WK „mäßig“ und bei 6 WK „unbefriedi-

gend“ aus.  

Von den 9 Küstengewässerwasserkörpern sind 9 als „natürlich“ eingestuft worden.  Die 

Einstufung für den Zustand/das Potential weist für 7 WK „mäßig“ und 1 „schlecht“ aus.  

Planungseinheit Trave  

Zur Planungseinheit Trave gehören die Trave sowie ihre Hauptzuläufe Schwartau und Wa-

kenitz. 

Punktuelle Abwassereinleitungen erfolgen aus kommunalen Kläranlagen und Einleitungen 

von Niederschlagswasser. Hinzu kommen diffuse Schadstoffeinträge in die Fließgewässer 

vor allem durch Landwirtschaft. 

Eine wesentliche Belastung der Fließgewässer beruht auf der  Veränderung der morphologi-

schen Strukturen. Lediglich Abschnitte der Oberläufe weisen natürliche oder naturnahe 

Merkmale von Gewässersohle, Ufern und Aue auf. Die Trave selbst ist in ihrer Gewäs-

serstruktur überwiegend deutlich und stark verändert; im Unterlauf mehren sich dann Fliess-

abschnitte mit sehr starker bis teilweise vollständiger technisch-zivilisatorischer Überformung 

(Stadt- und Hafenbereich von Lübeck) der ursprünglichen Morphologie. 
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Aufgrund der aktuellen Monitoringergebnisse ist der ökologische Zustand ebenso wie das 

ökologische Potenzial der Oberflächenwasserkörper in der Planungseinheit Trave über-

wiegend als mäßig bis unbefriedigend zu bezeichnen. Lediglich relativ kurze Abschnitte wei-

sen einen guten ökologischen Zustand auf oder haben ein gutes ökologisches Potenzial. 

Von den 91 Fließgewässerwasserkörpern sind 44 als „natürlich“, 46 als „erheblich verän-

dert“ und 1 als „künstlich“ eingestuft worden. Die Einstufung für den Zustand/das Potential 

weist für 1 WK „nicht eingestuft“ 1 WK „gut“, 57 „mäßig“, 21 „unbefriedigend“ und für 11 

schlecht aus.  

Von den 12 Seewasserkörpern sind 12 als „natürlich“ eingestuft worden. Die Einstufung für 

den  Zustand/das Potential weist für 4 WK „mäßig“, bei 6 WK „unbefriedigend“ und bei 2 

„schlecht“ aus.  

Von den 4 Küstengewässerwasserkörpern sind 2 als „natürlich“ und 2 als „erheblich ver-

ändert“ eingestuft worden.  Die Einstufung für den Zustand/das Potential weist für 1 WK „un-

befriedigend“ und 3 „schlecht“ aus.  

Planungseinheit Stepenitz 

In der Planungseinheit Stepenitz sind der gleichnamige Fluss und einige kleinere Bäche zu-

sammengefasst. 

Eine wesentliche Belastung der Fließgewässer beruht auf der  Veränderung der morphologi-

schen Strukturen. Aufgrund der aktuellen Monitoringergebnisse ist der ökologische Zu-

stand ebenso wie das ökologische Potenzial der Oberflächenwasserkörper in der Pla-

nungseinheit überwiegend als mäßig (21 Wasserkörper) bis unbefriedigend (3 Wasserkör-

per) zu beschreiben. Von den 24 Fließgewässer-Wasserkörpern weisen 8 einen natürlichen 

Zustand auf, 15 sind erheblich verändert und einer ist als künstlich eingestuft worden.  

Von den drei Seen in der Planungseinheit Stepenitz befinden zwei in mäßigem Zustand 

(Cramoner See, Röggeliner See) und einer in unbefriedigendem Zustand (Tressower See). 

Chemischer Zustand 

Chemischen Beeinträchtigungen ist die FGE als Agrarland mit nur wenigen Gewerbe und 

Industriestandorten weniger ausgesetzt als andere Bundesländer. Aufgrund von Überschrei-

tungen von Quecksilber-Gehalten in Biota wird der chemische Zustand in allen Oberflächen-

gewässern (Fließgewässer, Seen und Küstengewässern) als schlecht eingestuft. Ursache 

hierfür sind ubiquitär meist über den Luftpfad eingetragene Schadstoffe.  Darüber hinaus 

werden an allen Wasserkörpern im Untersuchungszeitraum 2008 bis 2013 außer an vier 

Wasserkörpern die Umweltqualitätsnormen nach geltendem Recht eingehalten. An der Ha-

bemiser Au, Kopendorfer Au, Strengliner Mühlenbach und Kiebitzbek werden die Umwelt-

qualitätsnormen für Pflanzenschutzmittelwirkstoffe oder Biozide überschritten. 

Gemäß EG-Richtlinie 91/271/EWG sind in der FGE Schlei/Trave alle Planungseinheiten flä-

chendeckend als nährstoffsensible Gebiete gekennzeichnet (vgl. FGE SCHLEI / TRAVE; 

Entwurf Bewirtschaftungsplan 2014). 
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An drei Wasserkörpen (Scheidebach, im Mittellauf des Landsgraben, Kopendorfer Au) wird 

der Jahresmittelwert der Nitratkonzentratration von 50 mg/l überschritten. Neben dem 

schlechten chemischen Zustand wird hier gleichzeitig die Nitratrichtlinie nicht eingehalten. 

Gewährleistung einer nachhaltigen Hochwasserretention 

Seit dem 26. November 2007 ist die „Richtlinie über die Bewertung und das Management 

von Hochwasserrisiken“ (HWRL) der EU in Kraft. Ziel der HWRL ist es, einen Rahmen für die 

Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken zur Verringerung der hochwasser-

bedingten nachteiligen Folgen auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe 

und wirtschaftliche Tätigkeiten in der Gemeinschaft zu schaffen.  

Die HWRL verfolgt damit den Zweck, durch einen grenzübergreifend abgestimmten Hoch-

wasserschutz in den Flussgebietseinheiten, inklusive der Küstengebiete, die Hochwasserri-

siken zu reduzieren und die Hochwasservorsorge und das Risikomanagement zu verbes-

sern. Durch die Umsetzung soll die Verbesserung der Eigenvorsorge der Kommunen und 

der betroffenen Bürger erreicht werden.  

Als erster Umsetzungsschritt der Richtlinie wurden bis 22.12.2011 die Gebiete, bei denen 

davon auszugehen ist, „dass ein potenziell signifikantes Hochwasserrisiko besteht oder für 

wahrscheinlich gehalten werden kann“, bestimmt (Art. 4 und 5). Für diese identifizierten Ge-

biete wurden im zweiten Umsetzungsschritt bis 22.12.2013 Hochwassergefahren- und 

Hochwasserrisikokarten (Art. 6) erstellt (MV:http://www.lung.mv-regierung.de/hwrm). 

Auf Grundlage der Hochwasserereignisse wird für den Oldenburger Graben, die Trave und 

die Schwartau ein hohes HW-Risiko angenommen. Ein mittleres HW-Risiko wird für die 

Kossau, die Johannisbek, die Beste und Barnitz angenommen. Für die Trave oberhalb des 

Warder See, die Faule Trave, die Brandsau, Nettelau und die Mözener Au wird ein mäßiges 

HW-Risiko angenommen. 

Dabei ist die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten die maßgebliche wasserrechtli-

che Maßnahme, um hochwasserbedingte Schäden durch die Steuerung der Nutzung zu be-

grenzen. 

Zusammen mit dem technischen Hochwasserschutz bilden somit das Hochwasser-

flächenmanagement und die Hochwasservorsorge die Grundlage für einen umfassenden 

vorbeugenden Hochwasserschutz. 

Darunter zu verstehen sind insbesondere vorbeugende Maßnahmen zum Hochwasser-

schutz, wie die Erhöhung der Retentionsfähigkeit durch Anpassung der Flächennutzung in 

den Gewässerauen und die Neugewinnung von Überflutungsbereichen durch die Rückverle-

gung von Deichen. 
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In der Planungseinheit Stepenitz liegt im Binnenbereich kein Hochwasserrisikogebiet i. S. der 

HWRM-RL bzw. § 73 WHG vor. Im Küstenbereich ist ein Risikogebiet in Dassow ausgewie-

sen (siehe Hochwassergefahren-und risikokarten1)  

Die Nutzung von freien Retentionsräumen beeinflusst den Hochwasserverlauf signifikant. 

Mancherorts kann so eine zeitliche Verschiebung des Hochwasserscheitels im Unterlauf 

erreicht werden. 

Erreichen und erhalten eines guten Zustands der Meeresgewässer 

Die Ostsee wird auf intensive und vielfältige Weise durch den Menschen genutzt. Dabei ist 

insbesondere der hohe Eintrag von Nähr- und Schadstoffen aus den landseitigen Einzugs-

gebieten als gravierender Eingriff in das Ökosystem zu bewerten.  Eine weitere Belastung 

stellen die Folgen der bis in die Mitte der 80er Jahre betriebenen Steinfischerei dar, durch 

die es in den Flachwassergebieten zu einem erheblichen Verlust von größeren Steinen und 

Findlingen kam, dem wichtigsten Siedlungssubstrat für wasserqualitätsanzeigende Großal-

gen.  

Im Rahmen des Bund-Länderausschusses für die Nord- und Ostsee (BLANO) überwacht 

Schleswig-Holstein diese Belastungen durch ein intensives Gewässermonitoring.  Seit Mitte 

der 1980er Jahre werden zwar weniger Stickstoff und Phosphor aus Kläranlagen und Flüs-

sen in die Ostsee eingetragen, jedoch bestehen weiterhin Nährstoffeinträge aus diffusen 

Quellen, insbesondere aus der Landwirtschaft. So ist der Phosphoreintrag aus den acht 

wichtigsten Kläranlagen an der deutschen Ostseeküste (ca. 70% der Direkteinleiter) zwi-

schen 1990 und 2008 um 98% gesunken. Auch der Eintrag von Gesamtphosphor aus den 

Flüssen ist im Vergleich der Zeiträume von 1986 – 1990 und 2004 – 2008 um 61% zurück-

gegangen, vor allem bedingt durch verringerte Einträge aus den Punktquellen. Dagegen hat 

sich der vorwiegend aus diffusen Quellen stammende Stickstoffanteil im o.g. Zeitraum nur 

um 13% verringert und davon ist etwa die Hälfte allein auf das geringere Abflussgeschehen 

zurückzuführen (LLUR 2014). 

Eine Folge des erhöhten Nährstoffeintrags sind erhöhte Mikroalgenkonzentrationen die eine 

Trübung des Wassers bewirken und die Seegraswiesen und Großalgen durch den Licht-

mangel beeinträchtigen. Der Sauerstoffmangel, der durch bakterielle Abbauprozesse von auf 

den Meeresboden gesunkenen Planktonalgen entsteht, schadet den Bodentiergemeinschaf-

ten. Zwar ist Sauerstoffmangel in der Ostsee ein natürliches Phänomen, die Häufigkeit, Stär-

ke und räumliche Ausdehnung der dadurch entstandenen Tot Zonen haben aber aufgrund 

der Nährstoffeinträge in Küstengewässern und der offenen Ostsee deutlich zugenommen 

(UBA 2013). 

 

                                                

1
 Link: http://www.regierung-
mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Wasser/Hochwasserschutz/Hochwasserrisikomanageme
nt-Richtlinie/Hochwassergefahrenkarten_und_Hochwasserrisikokarten_(bis_22.12.2013)/SchleiTrave/index.jsp. 

http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Wasser/Hochwasserschutz/Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie/Hochwassergefahrenkarten_und_Hochwasserrisikokarten_(bis_22.12.2013)/SchleiTrave/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Wasser/Hochwasserschutz/Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie/Hochwassergefahrenkarten_und_Hochwasserrisikokarten_(bis_22.12.2013)/SchleiTrave/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Wasser/Hochwasserschutz/Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie/Hochwassergefahrenkarten_und_Hochwasserrisikokarten_(bis_22.12.2013)/SchleiTrave/index.jsp


SUP zum WRRL-Maßnahmenprogramm der FGE Schlei/Trave für den 2. BZ 
Umweltbericht 

- 59 -  

 

6.5.2 Derzeitiger Umweltzustand Grundwasser 

Erreichen und erhalten eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustands  

Mengenmäßiger Zustand 

Der mengenmäßige Zustand des Grundwassers in der FGE Schlei/Trave wird beeinflusst 

durch dauerhafte Entnahmen, die vor allem zum Zwecke der Trinkwassergewinnung insbe-

sondere für die Städte Flensburg, Kiel, Hansestadt Lübeck und auch für die Hansestadt 

Hamburg, die außerhalb des Einzugsgebietes der FGE Schlei/Trave liegt. Das sich natürli-

cher Weise regenerierende nutzbare Grundwasserdargebot übersteigt diesen Bedarf deut-

lich, der mengenmäßige Zustand der Grundwasserkörper ist bis auf einen GWK in der PE 

Selenit gut (vgl. FGE SCHLEI/TRAVE; Entwurf Bewirtschaftungsplan 2014). 

Chemischer Zustand   

Wesentliche Beiträge zu diffusen Schadstoffeinträgen in das Grundwasser liefern landwirt-

schaftliche (insbesondere Nitrateinträge) und urbane Nutzungen/Kanalisation (insbesondere 

Sulfat eintrage) sowie Luftschadstoffe aus Industrie, Verkehr, Haushalt und Landwirtschaft. 

Die Grundwasserqualität beeinträchtigende punktuelle Schadstoffquellen sind Altablagerun-

gen (stillgelegte Deponien sowie sonstige Grundstücke, auf denen Abfälle behandelt, gela-

gert oder abgelagert worden sind) und Altstandorte (stillgelegte Gewerbe- und Industrie-

standorte), die infolge längerfristigen unsachgemäßen Umgangs mit wassergefährdenden 

Stoffen in der Vergangenheit entstanden sind. Das gilt insbesondere für die altindustrialisier-

ten Ballungsräume der Städte Flensburg, Kiel und Lübeck (vgl. FGE SCHLEI/TRAVE; Entwurf 

Bewirtschaftungsplan 2014). 

In der Flussgebietseinheit Schlei/Trave sind 12 von insgesamt 15 Grundwasserkörpern des 

Hauptgrundwasserleiters in gutem chemischem Zustand. Hier ist die Zielerreichung des 

durch die Wasserrahmenrichtlinie angestrebten guten chemischen Zustandes wahrscheinlich 

(entspricht: 82 % der Fläche)(vgl. FGE SCHLEI/TRAVE; Entwurf Bewirtschaftungsplan 2014). 

Drei Grundwasserkörper sind in einem schlechten chemischen Zustand, alle 3 aufgrund von 

Belastungen durch Nitrat aus diffusen Quellen (entspricht: 18 % der Fläche)(vgl. FGE 

SCHLEI/TRAVE; Entwurf Bewirtschaftungsplan 2014). Die 4 tiefen Grundwasserkörper sind in 

gutem Zustand. 

Die Grundwasserkörper ST11, ST15, ST17 und ST SP 1 der FGE Schlei/Trave, die in einem 

schlechten chemischen Zustand sind, werden Ausnahmeregelungen in Anspruch nehmen 

(vgl. FGE SCHLEI/TRAVE; Entwurf Bewirtschaftungsplan 2014). 

Schutz der Gewässer vor Schadstoff- und Nährstoffeintrag 

Alle Grundwasserkörper bis auf den Grundwasserkörper ST01 im Hauptgrundwasserleiter 

und O9 im tiefen Grundwasserleiter enthalten zahlreiche Brunnen zur Trinkwassergewin-

nung, die jeweils mehr als 10 m³ täglich Grundwasser für den menschlichen Gebrauch för-

dern oder mehr als 50 Personen bedienen. Zum Schutz der Brunneneinzugsgebiete wurden 

in der FGE Schlei/Trave 9 Wasserschutzgebiete festgesetzt. Die Gesamtfläche dieser Ge-

biete beträgt insgesamt 54,6 km² (vgl. FGE SCHLEI/TRAVE; Entwurf Bewirtschaftungsplan 

2014).  
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6.5.3 Entwicklung bei Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms 

Rückschlüsse auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung der Gewässerqualität in der 

Planungseinheit Trave bis 2021 lassen die beobachteten Trends der jüngeren Vergangenheit 

zu, da zumindest kurz- bis mittelfristig von einer Fortschreibung dieser Entwicklungstrends 

ausgegangen werden kann. 

Seit etwa Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts ist eine positive Entwicklungstendenz 

der biologisch-chemischen Gewässergüte in der Planungseinheit Trave zu verzeichnen. 

Erhebliche Auswirkungen auf die Qualität von Grund- und Oberflächenwasser sind zukünftig 

infolge des zunehmenden Anbaus von Kulturpflanzen für die Energiegewinnung (z. B. Raps 

und Energie-Mais) zu erwarten. Ein am 10.12.07 in Berlin von der Bundesforschungsanstalt 

für Landwirtschaft und vom Umweltbundesamt durchgeführter Experten-Workshop zum 

Thema ’Nachwachsende Rohstoffe für die Energiegewinnung – Neue Probleme für den Ge-

wässerschutz?’ kam zu dem Ergebnis, dass der Anbau von Energiepflanzen zu nachteiligen 

Auswirkungen auf die Gewässer führt, wenn der Grad der Nutzungsintensivierung weiter 

ansteigt (z. B. durch zusätzliches Aufbringung von Gärresten auf Ackerflächen) und vermehrt 

Brachflächen und Grünflächen zu Energiepflanzen-Äckern umgewandelt werden. Großflä-

chige Monokulturen, insbesondere solche ohne weitere pflanzenbauliche Maßnahmen wie 

Untersaaten oder Zwischenfruchtanbau, verursachen häufig einen höheren Einsatz von 

Dünge- und Pflanzenschutzmitteln mit entsprechenden Folgen für Grund- und Oberflächen-

gewässer. 

Ein zukünftig wichtiger Faktor für die mögliche Veränderung der Abflüsse und der Nährstoffe-

inträge aus der Landwirtschaft in der FGE Schlei/Trave ist die von der Klimaforschung prog-

nostizierte erhebliche Veränderung wesentlicher Klimaparameter im 21. Jahrhundert. Die 

Modelle zur Klimaprognose lassen einen Trend hin zu nachlassenden mittleren Jahresnie-

derschlagssummen sowie zu einer Verringerung der Grundwasserneubildung erwarten. Ent-

sprechend ist tendenziell mit geringeren mittleren Abflüssen sowie mit langsameren Fließge-

schwindigkeiten und längeren Verweilzeiten von stofflichen Belastungen in den Fließab-

schnitten zu rechnen.  

Bereits in den letzten Jahren ist eine Erhöhung der Häufigkeit extremen Niedrigwassers in 

den Sommerhalbjahren und Hochwassersituation im Winter zu beobachten. 

Die Erwärmung der Lufttemperatur wird auch eine - wenngleich abgeschwächte - Erhöhung 

der Oberflächengewässertemperaturen bewirken. Aufgrund der zu erwartenden klimatischen 

Veränderungen wird hinsichtlich des Stickstoffeintrags in die Gewässer eine Tendenz zur 

Eintragsminderung prognostiziert (vgl. Wechsungen, F.; Becker, A.; Gräfe, P.; Hg. 2005). 

Die prognostizierte Zunahme von Hochwassersituationen insbesondere im Winterhalbjahr 

erfordert vermehrt Retentionsmaßnahmen am Ort der Entstehung von Hochwasser. Sollten 

keine weiteren Maßnahmen zum nachhaltigen Hochwasserschutz und insbesondere zur 

nachhaltigen Retention ergriffen werden, so wird, auch bzgl. der zu erwartenden klimati-

schen Veränderungen, bei Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms in Hinblick auf die 

„Gewährleistung einer nachhaltigen Gewässerretention“ von einem neutralen Trend ausge-

gangen. 
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Eine fehlende Aufwertung des ökologischen und chemischen Zustandes der in die Ostsee 

mündenden Oberflächengewässer kann sich nachteilig auf den Zustand der Nordsee aus-

wirken. Die EG-MSRL schafft den Ordnungsrahmen für die notwendigen Maßnahmen aller 

EU-Mitgliedsstaaten, um bis 2020 einen „guten Zustand der Meeresumwelt“ in allen europäi-

schen Meeren zu erreichen oder zu erhalten. Der gute Umweltzustand wird anhand der ge-

mäß Art. 10 MSRL zu erstellenden Umweltziele und zu entwickelnden Maßnahmen (Art. 13 

MSRL) umgesetzt (BMU 2012).  

Bei Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms ist eine Prognose zum Zustand der Mee-

resgewässer unsicher, so dass ein neutraler Trend anzunehmen ist. 

Die Trends aufgrund einer Prognose ohne Durchführung des Maßnahmenprogramms lassen 

sich wie folgt einschätzen: 

Ziele des Umweltschutzes 
Bewertung des Trends der Umweltsituation bei 

Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms 

Oberirdische Gewässer, einschl. Küstengewässer  

Erreichen und erhalten eines guten ökologischen Zustandes 

bzw. Potentials 
▼ 

Erreichen und erhalten eines guten chemischen Zustandes ▼ 

Gewährleistung einer nachhaltigen Hochwasserretention ► 

Erreichen und erhalten eines guten Zustands der Meeresge-

wässer 
► 

Grundwasser  

Erreichen und erhalten eines guten mengenmäßigen Zu-

stands 
▼ 

Erreichen und erhalten eines guten chemischen Zustands  ▼ 

 

6.6 Klima und Luft 

6.6.1 Derzeitiger Umweltzustand 

Im Einzugsgebiet der FGE Schlei/Trave, das von Flensburg bis Schwerin reicht, variieren die 

klimatischen Gegebenheiten erheblich. Das Makroklima reicht von der atlantisch geprägten 

Klimazone in Schleswig-Holstein bis hin zur kontinental geprägten Klimazone im südlichen 

Mecklenburg. Die jährlichen Niederschlagsmengen reichen von im Mittel < 600 mm auf 

Fehmarn bis hin zu > 900 mm in Schleswig. 

Für den Norden der FGE Schlei-Trave verleiht die Ostsee dem Klima die entscheidende 

Prägung, der südliche Teil des mecklenburgischen Anteils der FGE Trave ist einem Über-

gangsklima zuzuordnen, d.h., es zeichnen sich sowohl atlantische, als auch bereits kontinen-

tale Einflüsse ab. Für den nördlichen Teil der FGE im unmittelbaren Übergangsbereich zur 

Landschaftszone zum Ostseeküstenland (u.a. Raum Dassow/Pötenitz/Rosenhagen) sind 

maritime Einflüsse erkennbar. Der aus dem Bereich der Mecklenburger/Lübecker Bucht 

kommende Einfluss der Ostsee ist ein Klimafaktor, der mit ebenfalls maritimer Prägung von 

Nord nach Süd auf die Ostseeküste und das angrenzende Festland übergreift. Die tempera-

turdämpfende, feuchtigkeitsprägende und durch höhere Windgeschwindigkeiten kennzeich-

nende klimatische Wirkung der Ostsee prägt einen 20 km breiten Küstenstreifen und klingt 
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von diesem südwärts immer mehr ab. Die Jahresmitteltemperatur und die mittlere Nieder-

schlagsmenge (550-600 mm) liegen deutlich unter dem Durchschnitt der Region.  

In der Landschaftszone Höhenrücken liegen die jährlichen Niederschlagshöhen im Durch-

schnitt deutlich über 600 mm.     

Klimaökologisch lässt sich die FGE Schlei/Trave in zwei Regionen einteilen: 

 

 Küstennaher Raum mit sehr hohem Luftaustausch und sehr geringem Einfluss des Re-

liefs auf lokale Klimafunktionen, 

 Geest- und Bördebereich, also die Flachlandbereiche, mit relativ hohem Austausch und 

mäßiger Beeinflussung lokaler Klimafunktionen durch das Relief 

Unabhängig von allgemeinen Klimabedingungen sind hier die unterschiedlichen lokalen kli-

ma- und immissionsökologischen Prozesse zu betrachten die für die Betrachtung des 

Schutzgutes Klima und Luft mehr ins Gewicht fallen. 

Verminderung von Treibhausgasemissionen 

In Deutschland konnten die Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) seit dem Jahre 

1990 vermindert werden. Das Jahr 2013 verzeichnete einen Anstieg der Emissionen auf 951 

Mio. t CO2-Äquivalent und eine Minderung gegenüber dem Basisjahr 1990 von 23,8 % 

(Stand: 10.03.2014, www.umweltbundesamt.de). 

Für den Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre sind nicht nur die Koh-

lendioxid-Emissionen aus Verbrennungsprozessen, sondern ebenso Emissionen aufgrund 

von Landnutzungsänderungen oder bestimmte Formen der Landbewirtschaftung ursächlich. 

Die Flusslandschaften Nord-Ost-Deutschlands sind aufgrund von Entwässerungen und nicht 

standortgerechter Landnutzung häufig Quellen für Klimagase. Die organischen Böden (Moor, 

Niedermoor und Anmoorböden) der Flussauen in den Einzugsgebieten haben einen großen 

Anteil an den THG-Emissionen. Der größte Anteil der CO2-Emissionen stammt dabei aus 

der Altaue. 

Die organischen Böden im Einzugsgebiet besitzen ein hohes Potenzial als Kohlenstoffsenke. 

Den Feuchtgebieten in den Flussauen, kommt demnach eine besondere Bedeutung für den 

Klimaschutz zu. Ein hoher Grundwasserspiegel bewirkt i.d.R. eine hohe Bodenfeuchte und 

damit eine verringerte Mineralisation des im Boden gebundenen Kohlenstoffs. Die Böden der 

Feuchtbiotope sowie die Vegetation fungieren als CO2-Senken (SCHOLZ et al. 2012). In Moo-

ren sind ca. 19 % des globalen, in Böden gebunden Kohlenstoffs gespeichert (KAAT & JOOS-

TEN 2008).  

Die gespeicherten Kohlenstoffvorräte in Auen liegen somit deutlich höher als in terrestri-

schen Ökosystemen. Die erhöhten Kohlenstoffwerte werden einerseits durch die Ablagerung 

von kohlenstoffreichen Sedimenten während Überflutungsereignissen und anderseits in Fol-

ge der hohen Nettoprimärproduktion der Auenwälder, verursacht durch die hochwasserbe-

dingten Ablagerungen von Nährstoffen, erklärt (GIESE et al. 2000). Erhebliche Mengen Koh-

lenstoff können zudem in der Biomasse der Gehölze der Hart- und Weichholzauen gespei-

chert werden. 
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Schutz von Gebieten mit günstiger Klimawirkung 

Eine weitere Folge des Klimawandels ist der gegenwärtige Temperaturanstieg. Das hohe 

Wärmespeichervermögen von Gebäuden und asphaltierten Straßen verursacht eine Aufhei-

zung der Luft und führt zur Ausprägung eines speziellen Klimas innerhalb bebauter Gebiete. 

Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch-/-

Kaltluftentstehungsgebiete und Luftaustauschbahnen besitzen eine besondere Relevanz für 

den Klimaschutz.  

Hinsichtlich des lokalen Klimas bzw. des Geländeklimas kommt den Fluss- und Bachauen in 

der Regel eine spezielle Funktion als Kalt-/Frischluftentstehungsgebiet und Luftaustausch-

bahn zu. Aber auch Seen und wasserabhängige Offenlandökosysteme wie ausgedehnte 

Feuchtwiesen spielen eine große Rolle bei der Kaltluftproduktion. Diese Landschaftselemen-

te sind besonders wichtig, wenn ein räumlicher Bezug zu Siedlungsbereichen, den potenziel-

len Belastungsräumen, besteht, wo Kaltluftentstehungsgebiete grundlegende Elemente des 

Stadtklimas darstellen. 

Die Funktion als Luftschneise hängt im Wesentlichen vom Geländerelief, der Flächennut-

zung/ -beschaffenheit und der vorherrschenden Windrichtung und -stärke ab.  

6.6.2 Entwicklung bei Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms 

Seit Beginn des letzten Jahrhunderts ist die Jahresmitteltemperatur (mittlere Lufttemperatur) 

in Deutschland um etwa 1°C angestiegen. Dieser Befund ist das deutlichste Anzeichen für 

den Klimawandel; augenfällig sichtbar wird dies beispielsweise am Rückgang der Alpenglet-

scher. Der bisherige Klimawandel hat den Wasserhaushalt von Flussgebieten bereits beein-

flusst. Diese Auswirkungen sind jedoch überwiegend nicht direkt offensichtlich, da auf den 

Wasserhaushalt durch die Bewirtschaftung bereits seit Jahrhunderten zunehmend Einfluss 

genommen wird (LAWA 2013b). 

Auslöser des globalen und regionalen Klimawandels waren und sind im Wesentlichen die 

anthropogen verursachten THG-Emissionen. Hinsichtlich der Freisetzungen von CO2 aus 

Landnutzungsänderungen, wie dem Umbruch bzw. der Entwässerung von Mooren und 

Feuchtgrünland ist die Prognose weiterhin negativ.  

Die jährliche CO2-Freisetzung aus ackerbaulich genutzten Mooren betrug in Deutschland 

2008 ca. 23,5 Mio. t CO2, infolge Entwässerung organischer Grünlandböden ca. 12,9 Mio. t 

CO2 (UBA 2010).  

Hinsichtlich des Erhalts von Gebieten mit günstiger Klimawirkung lässt sich kein Gesamt-

trend angeben, insbesondere da zu dieser Gebietskategorie nur bei vereinzelten Räumen 

(z.B. in Großstädten mit besonderen Problemlagen und entsprechenden umweltmeteorologi-

schen Bewertungen des Stadtgebietes) statistische Flächenangaben existieren.  



SUP zum WRRL-Maßnahmenprogramm der FGE Schlei/Trave für den 2. BZ 
Umweltbericht 

- 64 -  

 

Eine Vielzahl der Fließgewässer im Einzugsgebiet ist Bestandteil des Natura 2000-Netzes 

bzw. ausgewiesene FFH-Gebiete. Der Schutzzweck der Gebiete nimmt in erster Linie Bezug 

auf die Sicherung und Entwicklung seltener Tier- und Pflanzenarten, bewahrt die Gebiete vor 

einer mit den Schutzziele nicht konformen Nutzung (z.B. Bebauung) und trägt damit auch zur 

Erhaltung der Fließgewässer und Auen als Gebiete mit günstiger Klimawirkung bei. 

Bei der Entwicklung des Gesamtraums bei Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms 

ist somit voraussichtlich nicht mit wesentlichen Veränderungen der Gebiete mit günstiger 

Klimawirkung zu rechnen.  

 

Ziele des Umweltschutzes 
Bewertung des Trends der Umweltsituation bei 

Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms 

Verminderung von Treibhausgasemissionen  ►/▲ 

 Schutz von Gebieten mit günstiger Klimawirkung ► 

 

6.7 Landschaft  

6.7.1 Derzeitiger Umweltzustand 

Die FGE Schlei/Trave umfasst eine Vielzahl an unterschiedlichen morphologischen Formen 

und Vegetationstypen, die durch unterschiedliche anthropogene Nutzungen den Charakter 

der Landschaft im Einzugsgebiet prägen. 

Die FGE Schlei/Trave umfasst eine Fläche von ca. 6.184 km² (ohne Küstengewässer) und 

erstreckt sich von der deutsch-dänischen Grenze, mit der Krusau auf dänischer Seite, über 

den östlichen Teil von Schleswig-Holstein bis auf das Gebiet von Mecklenburg-Vorpommern 

mit dem Einzugsgebiet der Stepenitz. Die FGE setzt sich zusammen aus einigen größeren 

und vielen kleinen Gewässersystemen. Die drei größten Gewässersysteme sind die Trave 

mit einer Länge von ca. 113 km und einem Einzugsgebiet von 1.861 km², die Schwentine mit 

einer Länge von ca. 70 km und einem Einzugsgebiet von 706 km² und die Stepenitz mit einer 

Länge von ca. 56 km und einem Einzugsgebiet von 693 km².  

In der FGE befinden sich 51 Seen >50 ha. Ihre Fläche beträgt zusammen 149 km², was ei-

nen Seeflächenanteil bezogen auf die FGE von 2,5 % entspricht. Die gesamte FGE ist dem 

Tiefland zuzuordnen (Höhen < 200 m ü. NN). Die FGE ist innerhalb Schleswig-Holsteins na-

turräumlich dem östlichen Hügelland zuzuordnen mit einer reliefreichen Oberflächenstruktur. 

Moränen mit Geschiebelehm und Geschiebemergel bedecken das Gebiet. Das Einzugsge-

biet der FGE in Mecklenburg-Vorpommern ist dem Naturraum westmecklenburgisches Hü-

gelland zuzuordnen. Die höchste Erhebung in der FGE ist der Bungsberg mit NN + 167 m 

auf Mecklenburger Territorium werden Höhen bis über 80 m NN erreicht (der Königsberg 

südöstlich von Schlagsülsdorf). Die Landwirtschaft ist der größte Flächennutzer. Insgesamt 

teilt sich die Nutzung Ackerflächen ca. 72% und Grünland ca.16 %, Waldflächen ca. 5%, 

bebaute Flächen ca. 2 %, Feuchtflächen ca. 0,5 % und sonstige ca. 4,5 % auf. Die FGE um-

fasst auch die vorgelagerten Küstengewässer der Ostsee mit einer Fläche von 3.034 km². 
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Um entsprechend des übergeordneten, großräumigen Charakters des Maßnahmenpro-

gramms der FGE Schlei/Trave die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft sowie 

ihren Erholungswert zu berücksichtigen, werden nachfolgend das im Bereich der FGE 

Schlei/Trave liegende Biosphärenreservat und die Naturparke beschrieben (vgl. Abb. 6-3). 

Diese Gebiete dienen in besonderem Maße dem großräumigen Schutz der Landschaft und 

der landschaftsgebundenen Erholungsnutzung. 

Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft 

Biosphärenreservate sind nach § 25 BNatSchG "einheitlich zu schützende und zu entwi-

ckelnde Gebiete, die  

1. großräumig und für bestimmte Landschaftstypen charakteristisch sind, 

2. in wesentlichen Teilen ihres Gebiets die Voraussetzungen eines Naturschutzgebiets, im 

Übrigen überwiegend eines Landschaftsschutzgebiets erfüllen, 

3. vornehmlich der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch hergebrach-

te vielfältige Nutzung geprägten Landschaft und der darin historisch gewachsenen Arten- 

und Biotopvielfalt, einschließlich Wild- und früherer Kulturformen wirtschaftlich genutzter 

oder nutzbarer Tier- und Pflanzenarten, dienen und 

4. beispielhaft der Entwicklung und Erprobung von den Naturgüter besonders schonenden 

Wirtschaftsweisen dienen." 

 

Das Biosphärenreservat „Schaalsee“ liegt mit einer Teilfläche im Bereich der FGE 

Schlei/Trave, (Karte: http://www.schaalsee.de/inhalte/download/lage_BR.pdf) in der nachfol-

genden Tabelle ist die Teilfläche mit ihren wesentlichen Charaktereigenschaften dargestellt. 

Tab. 6-1: Biosphärenreservate mit Teilfläche in der Flussgebietseinheit Schlei/Trave (verän-

dert nach: BfN 2012) 

Biosphärenreservat 
(Bundesland) 

Größe [ha] Beschreibung 

Schaalsee  
 
(Mecklenburg-
Vorpommern) 

30.900 

Von den Eiszeiten geprägte Kulturlandschaft (entscheidend 
Pommersches Stadium der Weichselkaltzeit); kalkreiche, tiefe 
Seen und Sümpfe, Auenwälder mit Erlen-Eschenwäldern, natur-
nahe Buchen-und Bruchwälder, Moore (u. a. Regenmoore), zahl-
reiche Seen und Kleingewässer, Trockenrasen, Grünland. 
Artenvorkommen u. a. Vögel:  u. a. Vorkommen von Seeadler 
(Haliaeetus albicilla), Weißstorch, Eisvogel, Rohrweihe, Wachtel-
könig, Saat-, Bläss-und Graugänse,  Amphibien:  u. a. Rot-
bauchunke (Bombina bombina), Moorfrosch (Rana arvalis), 
Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), Kreuzkröte (Bufo calamita), 
Reptilien: u.a. Kreuzotter (Vipera berus), Ringelnatter (Natrix 
natrix), Zauneidechse (Lacerta agilis), Waldeidechse (Lacerta 
vivipara) Fische: u. a.- Große Maräne (Coregonus lavaretus), 
Kleine Maräne (Coregonus albula) 

 

Auch die als „Naturparke“ ausgewiesenen Gebiete sind dadurch gekennzeichnet, dass sie 

sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung besonders eignen bzw. 

zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten 

Landschaft und ihrer Arten- und Biotopvielfalt dienen (vgl. § 27 BNatSchG). 

Der Naturpark „Holsteinische Schweiz“ liegt mit seiner Gesamtfläche in der FGE 

Schlei/Trave, der unter anderem aufgrund seiner gewässerbezogenen naturräumlichen Aus-
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stattung unter diesen Schutzstatus fällt. In der nachfolgenden Tabelle wird der betroffenen 

Naturpark und seine wesentlichen Charaktereigenschaften beschrieben.  

Tab. 6-2:  Naturparke mit der Gesamtfläche in der Flussgebietseinheit Schlei/Trave (verändert 

nach: BfN 2012) 

 
Naturpark 

(Bundesland) 
Größe [ha] Beschreibung 

5 Holsteinische Schweiz 
(Schleswig-Holstein) 

75.900 
Jungmoränenlandschaft mit Knicks, Seen (z.B. Großer 
Plöner See), Buchenwäldern 

 

Zwei weitere Naturparke fallen mit Teilflächen in den Einzugsbereich der FGE Schlei/Trave, 

die in der nachfolgenden Tabelle mit ihren wesentlichen Charaktereigenschaften dargestellt 

werden. 

Tab. 6-3: Naturparke mit Teilfläche in der Flussgebietseinheit Schlei/Trave (verändert nach: 

BfN 2012) 

 
Naturpark 

(Bundesland) 
Größe [ha] Beschreibung 

1 Schlei 49.790 
Küste, Förde, Brackwassergewässer, abwechslungsrei-
ches Hügelland 

2 Hüttener Berge (Schleswig-
Holstein) 

21.900 
Eiszeitlich geprägte Kulturlandschaft mit Knicks, kleineren 
Flüssen, Seen (Wittensee) und Auen 

7 Lauenburgische Seen (Schles-
wig-Holstein) 

47.400 
Seen (Schalsee und Ratzeburger See), Knicks, alte Al-
leen, Buchenwälder, Moore 

 

Beeinträchtigungen des Landschaftserlebens im Planungsgebiet sind teilweise durch unan-

gepasste Bebauungen oder technische Anlagen sowie durch industrie- oder verkehrsbeding-

te Flächenbeanspruchungen und Schadstoff- und Lärmemissionen zu verzeichnen. Sie kon-

zentrieren sich in den Verdichtungsräumen Flensburg, Kiel und Lübeck, aber auch der länd-

liche Raum ist nicht frei davon. 

6.7.2  Entwicklung bei Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms  

Hinsichtlich der Entwicklung des Gesamtraums bei Nichtdurchführung des Maßnahmenpro-

gramms ist voraussichtlich nicht mit wesentlichen Veränderungen der derzeitigen Situation 

der Landschaft und ihrer Erholungseignung zu rechnen. 

Mit Blick auf die „Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft“ 

ist folglich in der Regel eine gleich bleibende Situation zu erwarten. Eine qualitative Aufwer-

tung des Erlebens und Wahrnehmens von Natur und Landschaft würden im Rahmen der 

Realisierung des Maßnahmenprogramms Flussabschnitte erhalten, an denen Renaturie-

rungs- oder Habitatverbesserungsmaßnahmen umgesetzt werden. Das Naturerlebnis und 

der Erholungswert können durch die Wahrnehmungen und Beobachtungen naturnaher 

Fließgewässerstrukturen sowie seltener Tier- und Pflanzenarten gesteigert werden.  

Hinsichtlich der bestehenden Vorbelastungen ist keine Veränderung zu erwarten. Dies gilt 

auch vor dem Hintergrund des generellen und anhaltenden Trends zur weiteren Zersiede-
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lung der Landschaft bzw. Freiflächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke. 

Zunehmende Beeinträchtigungen der Landschaft infolge von Zersiedelung sind vor allem in 

den Verdichtungsräumen zu erwarten (z.B. Flensburg, Kiel und Lübeck). Grundsätzlich ist 

die voraussichtliche Entwicklung bezüglich der Landschaft davon abhängig, wie sensibel 

möglicherweise beeinträchtigende Planungen/ Vorhaben die Belange des Schutzguts Land-

schaft berücksichtigen.  

Ziele des Umweltschutzes 
Bewertung des Trends der Umweltsituation bei 

Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms 

Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

der Landschaft 
► 

 

6.8 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

6.8.1 Derzeitiger Umweltzustand 

Der Schutzgutbegriff ‚Kulturgüter und sonstige Sachgüter beinhaltet Kulturdenkmale, Boden-

denkmale, archäologische Fundstellen sowie ‚Historische Kulturlandschaften‘. Grundlage für 

die Zustandsbeschreibung der betrachtungsrelevanten Zielsetzungen für das Schutzgut Kul-

turgüter und sonstige Sachgüter sind die großräumigen ‚Historischen Kulturlandschaften‘ 

sowie die ‚UNESCO-Weltkulturerbestätten‘, denen eine besondere, überregionale Bedeu-

tung beizumessen ist. 

Kulturdenkmale (z.B. Baudenkmale, historische Parks und Gärten, aber auch bewegliche 

Gegenstände wie Skulpturen, Gemälde oder Grabsteine) sind Zeugnisse vergangener Zeit, 

deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen, städtebau-

lichen oder kulturlandschaftsprägenden Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt. Sie geben 

Informationen über Zeit und Umstände ihrer Entstehung und die seither durchlaufenen Peri-

oden, die sich sichtbar in ihrem Erscheinungsbild niedergeschlagen haben. 

Bodendenkmale und archäologischen Fundstellen (z.B. prähistorische Siedlungen, Gräber-

felder oder Burgwälle) sind wichtige Teile des kulturellen Erbes. Oftmals liegen Bodendenk-

male unmittelbar oder nahe an bestehenden oder ehemaligen Gewässern (Fließ- oder Still-

gewässer) bzw. deren angrenzenden organischen Bildungen (Moor, Anmoor) und Feuchtbö-

den; sie reihen sich oft perlschnurartig an solchen auf (VERBAND DER LANDESARCHÄOLOGEN 

IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2007). 

Im Vergleich zu den Befunden und Funden, die auch auf Trockenböden gemacht werden 

können, kommt hier ein weiterer entscheidender Faktor hinzu: Bei den Flusslandschaften 

handelt es sich um Feuchtgebiete mit besonderen Konservierungsbedingungen für organi-

sches Material. Hier können sich unter Sauerstoffabschluss komplette Holzkonstruktionen, 

Knochen, aber auch Leder-, Textil- und Pflanzenobjekte erhalten. Letztlich sind die Auen 

somit hoch auflösende Bodenarchive zur Rekonstruktion von Landschaft, Flora, Fauna und 

Klimaentwicklung. 
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Erhalt von oberirdisch gelegenen Kultur- und Baudenkmälern sowie historisch ge-

wachsene Kulturlandschaften 

Grundlage der Bewertung der Auswirkungen auf Kultur- und Baudenkmale sind die Ver-

zeichnisse der Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung (nach § 5 Abs. 1 Denkmalschutz-

gesetz des Landes Schleswig-Holstein), die nach dem konstitutiven Eintragungsverfahren 

bis einschließlich 2007 (Stand 31.12.2007) in das Denkmalbuch eingetragen worden sind, 

sowie die Kulturdenkmale der Stadt Lübeck, die in einer eigenen Liste des Amtes für Denk-

malpflege der Hansestadt geführt werden. In Schleswig-Holstein umfassen diese Verzeich-

nisse etwa 7.000 Denkmale. Hinzu kommen 1763 Kulturdenkmale der Hansestadt Lübeck.  

Bei der Darstellung der „Auswirkungen auf besonders bedeutsame historische Kulturland-

schaften“ wird als Grundlage insbesondere das Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein 

(1999) herangezogen.  

Nach dem Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein (1999) können folgende historische 

Kulturlandschaften in der Flussgebietseinheit Schlei/Trave abgegrenzt werden (Beschrei-

bung verkürzt mit Schwerpunkt auf wasserbezogene Landschaftselemente): 

 Ostschleswigsches Hügelland 

Überwiegend ländlich strukturierte Kulturlandschaft, geprägt durch große Güter 

und Herrenhäuser in Angeln und Schwansen, durch zahlreiche Bauernhöfe und 

dörfliche Streusiedlungen. Schloßanlagen in Glücksburg und Gottorf mit den um-

gebenden Wasserflächen und angrenzenden Parkanlagen. Charakteristische Fi-

scherorte an der Schlei. Historische Karpfenteiche, Windmühlen, Wassermühlen, 

Mühlenteiche und Mühlengehöfte. 

 Nördliches Ostholsteinisches Hügelland 

Relativ intakte Gutslandschaft. Veränderte Bauernlandschaft in der ehemals klös-

terlichen Probstei. Die bis in die Nachkriegszeit weitgehend noch intakten Bau-

erndörfer, die auf slawische Rundlinge zurückgehen, haben sich zu uniformen 

Siedlungsansammlungen mit Vorstadtcharakter verändert. Zahlreiche Windmüh-

len, Wassermühlen, Mühlenteiche und Mühlengehöfte. “Freizeitlandschaft” mit 

zahlreichen Seebädern und Aussichtspunkten im ostholsteinischen Hügelland, 

Knicklandschaften, historische Karpfenteiche, Feuchtgrünland. 

 Südliches Ostholsteinisches Hügelland 

Guts- und Seelandschaften, Heiden, Moore. Durch zahlreiche Verkehrswege 

(Straßen und Bahnstrecken) und durch den Tourismus besonders in der Küsten-

region stark verändert. Wassermühlen, von denen einige noch gut erhalten sind, 

an den zahlreichen Fließgewässern (Mözener Au, Leezener Au, Trave), Knick-

landschaften. 

 Nordoldenburg und Fehmarn 

Wasserreichtum des Oldenburger Grabens ist heute aufgrund der umfangreichen 

Trockenlegungskampagnen der Vorkriegszeit weitgehend verloren gegangen. 

Ansonsten ist die ländlich geprägte Kulturlandschaft noch relativ intakt. Die frühe-

re Verlandungszone vor Heiligenhafen, eine einmalige amphibische Landschaft, 

wird bereits seit einem Vierteljahrhundert von einem großen Ferienzentrum stark 
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beeinträchtigt. Reste des Oldenburger Grabens, Niedermoorlandschaft, Kolonis-

tendörfer des 13. und 14. Jahrhunderts (Forta-Dörfer) sowie ältere Haufendörfer 

auf der Insel Fehmarn, aus der die Stadt Burg als einzige städtische Siedlung 

herausragt. 

 Ostlauenburgisches Seengebiet und Büchener Sander 

Durch jahrtausendealte bäuerlichen Siedlungsgeschichte geprägt, die durch eine 

große Zahl vor- und frühgeschichtlicher Kulturdenkmäler (Stein- und Hügelgräber, 

slawische Ringwälle und Ortsnamen) dokumentiert ist. Mit Verkoppelung des 18. 

Jahrhunderts entstandene Knicklandschaft und geregelte Forstwirtschaft. Durch 

Ratzeburger Seenplatte reich strukturierte Kulturlandschaft. Salzstraße, Stecknitz-

Kanal sowie Elbe-Lübeck-Kanal (technisches Kulturdenkmal mit Brücken und 

Schleusen). Teilweise Gutslandschaft. Inselstädte Mölln und Ratzeburg sowie die 

Elbufersiedlung Lauenburg mit Schloßresten und Schlossgarten. Heideflächen, 

Knicklandschaften. 

 

Erhalt von unterirdisch gelegenen Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern sowie archäo-

logischen Fundstellen  

Schleswig-Holstein ist reich an archäologischen Fundstellen, die einen wichtigen Teil des 

kulturellen Erbes darstellen. Dabei handelt es sich sowohl um heute noch sichtbare Anlagen 

wie Grabhügel oder Burgwälle. Der größte Teil dieser Fundstellen, wie prähistorische Sied-

lungen oder Gräberfelder ist allerdings im Boden verborgen und nur von Fachleuten sicher 

zu identifizieren. Mittlerweile sind ca. 80.000 Fundstellen in der Archäologischen Landesauf-

nahme des Landes Schleswig-Holstein eingetragen, wobei die ältesten Funde aus der Zeit 

vor über 50.000 Jahren stammen. Die Mehrheit der Bodendenkmale, liegen unmittelbar oder 

nahe an bestehenden oder ehemaligen Gewässern (Seen, Weiher, Flüsse Bäche, Quellen, 

Sölle) bzw. deren angrenzenden organischen Bildungen (Moor, Anmoor) und Feuchtböden; 

sie reihen sich oft perlschnurartig an solchen auf. 

Während aller Epochen waren Gewässer, insbesondere Fließgewässer und ihre Auen von 

ganz besonderer Bedeutung. Gewässer bildeten die Grundlage für Versorgung und Ernäh-

rung. So liegen Fischfang-/Jagdplätze, Werkplätze, Brunnen, Siedlungen usw. häufig am 

Wasser. Sie waren auch wichtig für die Entsorgung: So finden sich häufiger Abfallzonen 

randlich von Siedlungen an Seen. Seit Anbeginn waren Gewässer Verkehrswege und er-

möglichten Kontakt, Austausch und Techniktransfer. Augenfällige Funde dafür sind Einbäu-

me, Schiffe, Bohlenwege, Stege, Brücken usw. Gewässer wurden aufgrund ihrer besonderen 

naturräumlichen Bedingungen zu Verteidigungszwecken genutzt; hier wurden Palisadensys-

teme, Burgwälle, Niederungsburgen und Schlösser angelegt. In späteren Epochen, beson-

ders ab dem Mittelalter entwickelten sich die Gewässer zu bedeutenden Wirtschaftsfaktoren, 

etwa für Wassermühlen oder Hammerwerke der frühen Montanzeit. 

Im Vergleich zu den Befunden und Funden, die auch auf Trockenböden gemacht werden 

können, kommt hier ein weiterer entscheidender Faktor hinzu: Bei den Flusslandschaften 

handelt es sich um Feuchtgebiete mit besonderen Konservierungsbedingungen für organi-

sches Material. Hier können sich unter Sauerstoffabschluss komplette Holzkonstruktionen, 

Knochen, aber auch Leder-, Textil- und Pflanzenobjekte erhalten. Letztlich sind die Auen 
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somit hochauflösende Bodenarchive zur Rekonstruktion von Landschaft, Flora, Fauna und 

Klimaentwicklung. 

Derzeit ist erst ein kleiner Teil der tatsächlich existierenden Fundstellen bekannt. Großflächig 

untersuchte Areale haben gezeigt, dass die übergroße Mehrheit der tatsächlich vorhandenen 

Bodendenkmale noch unentdeckt im Erdboden verborgen ist, ohne morphologisch oder 

durch Strukturen an der Oberfläche erkennbar zu sein. Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens 

liegen diese Räume nicht im Fokus wirtschaftlicher Tätigkeit; nur selten werden daher durch 

Baumaßnahmen oder Landwirtschaft archäologische Funde zu Tage gefördert. Zweitens 

verfügt die archäologische Forschung derzeit nur über sehr wenige technische Prospekti-

onsmethoden, die etwa durch den Einsatz von Geophysik, Einblicke in archäologische Struk-

turen in Feuchtgebieten liefern könnten. 

Für die anteiligen Räume Mecklenburg-Vorpommern an der FGE Schlei/Trave werden fol-

gende Aussagen getroffen: 

Im gesamten Land M-V sind gegenwärtig mehr als 90.000 Kulturdenkmale bekannt, die sich 

in drei große Gruppen untergliedern: 

- 25.000 Bau- und Kunstdenkmale sowie historische Parks und Gärten, die in den entspre-

chenden Denkmallisten der Landkreise verzeichnet sind.  

- ca. 8.000 überwiegend obertägig sichtbare Bodendenkmale (Hügelgräber, Megalithgrä-

ber, Burgwälle, Turmhügel, Landwehren, Grenzsteine etc.) werden voraussichtlich bis zum 

Ende des Jahres 2006 in den derzeit erarbeiteten Listen der Bodendenkmale, die ebenfalls 

bei den Landkreisen einsehbar sind, verzeichnet sein. Bei diesen Objekten ist angesichts 

ihrer wissenschaftlichen und kulturgeschichtlichen Bedeutung eine Beseitigung oder sub-

stanzielle Veränderung - auch der Umgebung - grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. 

- ca. 60.000 obertägig nicht mehr sichtbare Bodendenkmale (Siedlungsplätze, Urnengrä-

berfelder, Werkplätze etc.), unterliegen in gleichem Maße den Bestimmungen des Denkmal-

schutzgesetzes wie die sichtbaren Denkmale. Ihre Veränderung oder Beseitigung ist jedoch 

grundsätzlich genehmigungsfähig, sofern vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die fachgerechte 

Bergung und Dokumentation dieser Bodendenkmale sichergestellt wird. Alle durch die jewei-

ligen Vorhaben verursachten archäologischen Bergungs- und Dokumentationsmaßnahmen 

sind vom Bauherrn als Verursacher des Eingriffes zu tragen. 

Für die Planungseinheit Stepenitz ist somit die Denkmalliste des Landkreises Nordwest-

mecklenburg relevant2.  

In dieser Liste sind u.a. auch Baudenkmale dargestellt. Als einige Beispiele sind zu nennen:  

 Plüschow-Schloss und Park, Bahnhof, 

 Grevesmühlen-ehemaliges Rathaus, ehemalige Kommandantur, Pfarrhaus etc., 

                                                

2
 
Link:http://www.nordwestmecklenburg.de/export/sites/nwm/buerger/verwaltung/kreisverwaltung/fb2_ordnung_umwelt_bau_pla
nen/bauordnung_planung/a_formulare/Denkmalliste-fortlaufend-Stand-06.02.2013_PDF.pdf 

http://www.nordwestmecklenburg.de/export/sites/nwm/buerger/verwaltung/kreisverwaltung/fb2_ordnung_umwelt_bau_planen/bauordnung_planung/a_formulare/Denkmalliste-fortlaufend-Stand-06.02.2013_PDF.pdf
http://www.nordwestmecklenburg.de/export/sites/nwm/buerger/verwaltung/kreisverwaltung/fb2_ordnung_umwelt_bau_planen/bauordnung_planung/a_formulare/Denkmalliste-fortlaufend-Stand-06.02.2013_PDF.pdf
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 Dassow-Pfarrhaus mit Stall, ehemaliges Empfangsgebäude des Bahnhofs, Schmie-

de, Gutsanlage mit Gutshaus in Dassow-Lütgenhof, Gutshaus Dassow-Kaltenhof 

etc., 

 Dassow-Johannstorf-Gutsanlage mit Herrenhaus, Park, Torhaus und Wirtschaftsge-

bäuden, Steinzeichen, 

 Pötenitz-Gutsanlage mit Gutshaus, Park, Backsteintor und Gärtnerei, 

 Gadebusch-Schloss mit Fachwerkgebäuden im Hof, Aulagebäude, Rathaus mit 

Ratsdienerhaus, Bahnhof mit Empfangsgebäude mit Güterboden, Nebengebäude, 

Weichensteller und Eisenbahnerwohnhaus, Postamt, altes und neues Pfarrhaus, 

Sparkasse, ehemaliges Pförtnerhaus, Feuerwache, ehemaliges Schützenhaus etc., 

 Dechow- Bauernhaus mit Saalanbau, Bauernhof, ehemaliger Hirtenkaten, Relling-

Katen, 

 Lüdersdorf-Bahnhof mit zwei Empfangsgebäuden, Speicher, Wohnhaus und Stell-

werk. 

Genehmigungen zu Veränderungen an Kulturdenkmälern müssen in der Regel bei der je-

weils zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde der Landkreise, in denen das betreffende 

Bodendenkmal liegt, beantragt werden. Eine Ausnahme von dieser Regel tritt jedoch dann 

ein, wenn die geplanten Veränderungen Teil eines Vorhabens sind, für das nach den vorlie-

genden gesetzlichen Bestimmungen eine Planfeststellung, Genehmigung, Erlaubnis, Bewilli-

gung, Zulassung oder Zustimmung nach anderen gesetzlichen Bestimmungen erforderlich ist 

(z.B. Bundesberggesetz). In diesen Fällen hat die jeweils zuständige Genehmigungsbehörde 

im Einvernehmen mit der Denkmalfachbehörde des Landes die Belange des Denkmalschut-

zes in der Genehmigung als Auflagen oder Bedingungen festzuschreiben. 

Denkmalpflegerisch relevant sind ferner Flächen, für die das Vorhandensein von Boden-

denkmalen ernsthaft anzunehmen beziehungsweise nahe liegend ist oder sich aufdrängt 

(Bodendenkmalverdachtsflächen). Der hinreichende Konkretisierungsgrad ist in diesen Fäl-

len aufgrund der siedlungsgeographischen und topographischen Verhältnisse oder auch 

durch Oberflächenfunde gegeben. Auch diese Flächen sind als öffentlicher Belang u.a. in die 

Prüfung der Umweltauswirkungen von Planungen im Rahmen der Erstellung von Umweltbe-

richten auf der Grundlage des BauGB bzw. bei Umweltverträglichkeitsprüfungen auf der 

Grundlage des UVPG einzubeziehen (Gutachten des Oberbundesanwalts beim Bundesver-

waltungsgericht vom 1. Februar 1996, Az. 4 R 537.95).  

Um qualifizierte Aussagen über die Auswirkungen von Maßnahmen auf Bodendenkmale in 

der FGE Schlei/Trave vornehmen zu können, sind zum einen die vorliegenden Informationen 

über Bodendenkmale zu nutzen, zum anderen aber ggf. auch zusätzliche Untersuchungen in 

der nachfolgenden Genehmigungs-/ Zulassungsebene vorzunehmen.  

Eine Darstellung aller in der FGE bekannte Bau-und Bodendenkmale wird als  nicht sinnvoll 

erachtet, da eine flächenscharfe bzw. -konkrete Auswirkungsprognose für alle Maßnahmen 

im Rahmen der durchzuführenden Umweltprüfung nicht möglich ist. 
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Schutz von wirtschaftlichen Tätigkeiten und erheblichen Sachwerten 

In den Hochwasserrisikogebieten der FGE Schlei/Trave sind überwiegend landwirtschaftliche 

Flächen betroffen. In den Städten Lübeck, Reinfeld und Bad Oldesloe sind im geringen Um-

fang Wohngebäude und ihre Infrastruktur betroffen. Für M-V liegt ein Risikogebiet im Raum 

Dassow (Dassow Stadt, Dassow_Lütgenhof, Dassow-Prieschendorf) vor. In der Stadt 

Dassow sowie den dazugehörigen Ortsteilen wären bei Extremereignissen (HQextrem) so-

wohl Wohngebäude als auch  Baudenkmale und ihre Infrastruktur betroffen. 

 

6.8.2 Entwicklung bei Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms  

Einerseits kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass aufgrund der institutionali-

sierten Tätigkeiten der Denkmalschutz-/ Denkmalpflegebehörden in den Kommunen auch 

zukünftig weitere Denkmäler entdeckt, dokumentiert und geschützt werden, so dass die An-

zahl geschützter Kulturdenkmäler tendenziell zunehmen wird. 

Andererseits ist ungewiss, wie sich der Erhaltungszustand der bekannten geschützten Kul-

turdenkmäler entwickeln wird, zumal sie vielfältigen Verfallsursachen ausgesetzt sind und ein 

erheblicher Konservationsaufwand erforderlich ist, um auch langfristig den Denkmalwert zu 

sichern. 

Zudem ist die voraussichtliche Entwicklung des Gesamtraums bezüglich der Kulturgüter bei 

Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms (Prognose-Nullfall) davon abhängig, wie 

sensibel möglicherweise beeinträchtigende Planungen/Vorhaben (z.B. Flussbrücken, Hoch-

spannungsleitungen) die Belange des Schutzes von Baudenkmalen, archäologischen Bo-

dendenkmalen oder historischen Kulturlandschaften berücksichtigen. 

Steigende Hochwasserrisiken durch häufigere Starkregenereignisse in Folge des klimatisch 

bedingten Temperaturanstieges werden im Sommer und im Winter erwartet. Beeinträchti-

gungen von oberirdisch gelegenen Denkmälern, technischer Infrastruktur, Ver- und Entsor-

gungseinrichtungen etc. innerhalb von Hochwasserrisikogebieten können für den Prognose-

zeitraum bis 2021 nicht ausgeschlossen werden. Bei Nichtdurchführung des Maßnahmen-

programms ist somit ein insgesamt neutraler bzw. negativer Trend für oberirdische Bau-

denkmale sowie für hochwassergefährdete Infrastruktur zu erwarten. 

Ein allgemein gültiger Gesamt-Trend zur Entwicklung des Zustands der Kulturgüter und Kul-

turlandschaften im Bereich der FGE Schlei/Trave lässt sich nicht angeben. 

Ziele des Umweltschutzes 
Bewertung des Trends der Umweltsituation bei 

Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms 

Erhalt von oberirdisch gelegenen  Kultur- und Baudenkmä-

lern sowie historisch gewachsene Kulturlandschaften  
►/ ▼ 

Erhalt von unterirdisch gelegenen Kultur-, Bau- und Boden-

denkmälern sowie archäologische Fundstellen 
► 

Schutz von wirtschaftlichen Tätigkeiten und erheblichen 

Sachwerten 
►/ ▼ 
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7 Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen  

7.1 Ursache-Wirkungs-Beziehungen der im Programm festgelegten Maß-

nahmen 

7.1.1 Gruppierung der Maßnahmen des LAWA-Maßnahmenkatalogs 

Die folgende Tab. 7-1 gibt einen Überblick über die Gruppierung der Einzelmaßnahmen des 

Maßnahmenprogramms zu sog. Maßnahmengruppen (MG). Zusammen gefasst wurden 

Maßnahmen mit vergleichbaren Ursache-Wirkungsbeziehungen, um die Auswirkungsprog-

nose im Umweltbericht zu vereinfachen. 

Tab. 7-1: Gruppierung der Maßnahmen 

Maßnahmengruppen Zugeordnete Nr. der Maßnahmen  aus 

dem LAWA-Maßnahmenkatalog 

1: Neubau und Anpassung (bauliche Erweiterung) 

von kommunalen oder gewerblichen/ industriellen 

Kläranlagen 

1 / 13 

2: Ausbau, Sanierung, Optimierung bestehender 

kommunaler oder gewerblich/ industrieller Kläran-

lagen 

2 – 8 / 14  

3: Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stof-

feinträge durch kommunale oder gewerblich/ in-

dustrielle Abwassereinleitungen (z.B. wasserrecht-

liche Auflagen bei betrieblichen Wassernutzungs-

prozessen, Anpassung an Stand der Technik) 

9 / 15 

4: Neubau und Anpassung von Anlagen zur Ablei-

tung, Behandlung und Rückhaltung von Misch- und 

Niederschlagswasser (z.B. Bau eines Rückhaltebe-

ckens oder eines Rückstaukanals)  

10  

5: Optimierung der Betriebsweise von Anlagen zur 

Ableitung, Behandlung und Rückhaltung von 

Misch- und Niederschlagswasser (z.B. regelmäßige 

Wartungsmaßnahmen, Nachrüstung von Leicht-

flüssigkeitsabscheidern) 

11 / 12 / 39 

6: Maßnahmen zur Reduzierung punktueller Stoffe-

inträge aus dem Bergbau, durch Industrie, Gewer-

be, Wärmeeinleitungen und aus sonstigen Punkt-

quellen (z.B. Bau von Absetzbecken / Vergleich-

mäßigungsbecken) 

16 – 23 
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Maßnahmengruppen Zugeordnete Nr. der Maßnahmen  aus 

dem LAWA-Maßnahmenkatalog 

7: Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Stoffein-

träge aus Bergbau, Altlasten und bebauten Gebie-

ten (z.B. Aufforstung von Abraumhalden) 

24 – 26 / 37 / 38 / 40 

8: Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Stoffein-

träge aus versauerten Böden und aus der Land-

wirtschaft (z.B. Uferrandstreifen-Extensivierung) 

sowie zur Vermeidung unfallbedingter Stoffeinträge 

27– 36 / 41 – 44 / 100 

9: Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserent-

nahme aus Industrie / Kraftwerken, Gewerbe, 

Schifffahrt, Bergbau, Landwirtschaft, Fischereiwirt-

schaft, öffentliche Wasserversorgung (einschl. Lei-

tungsverluste) 

45 – 60 

10: Maßnahmen zur Abflussregulierung (Verkür-

zung Rückstaubereiche, Anlage RRB, Deichrück-

bau, Optimierung Tidesperrwerke) 

61 – 65 / 67 

11: Maßnahmen zur Verbesserung des Wasser-

haushalts und der Morphologie an stehenden Ge-

wässern (z.B. Uferabflachung, Nutzungsextensivie-

rung im Gewässerumfeld) 

66 / 80 

12: Maßnahmen zur Herstellung der linearen 

Durchgängigkeit an Stauanlagen und sonstigen 

wasserbaulichen Anlagen (z.B. Anlagen von Fisch-

treppen / Umgehungsgerinnen) 

68 – 69 / 76 

13: Renaturierungsmaßnahmen mit Flächenbedarf 

(z.B. Uferentfesselung, Deichrückverlegung) 

70 / 72 - 75 

14: Renaturierungsmaßnahmen ohne Flächenbe-

darf (z.B. Rückbau von Sohlbefestigungen, Erset-

zen von Sohlabstürzen durch Sohlgleiten) 

71 

15: Maßnahmen zur Verbesserung des Geschie-

behaushaltes bzw. Sedimentmanagement, zur 

Reduzierung der Belastungen infolge von Geschie-

beentnahmen, zur Anpassung / Optimierung der 

Gewässerunterhaltung (z.B. Vermeidung von Aus-

baggerungsmaßnahmen in FFH-Gebieten) 

77 – 79 

16: Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung 

durch Bauwerke für Schifffahrt und Häfen (z.B. 

Rückbau von Anlegestellen) 

81 

17: Maßnahmen zur Reduzierung der Sedimenten-

tnahme, der Belastungen durch Sandvorspülungen 

82 – 87 
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Maßnahmengruppen Zugeordnete Nr. der Maßnahmen  aus 

dem LAWA-Maßnahmenkatalog 

und Landgewinnung bei Küsten-/ Übergangsge-

wässern sowie zur Reduzierung sonstiger hydro-

morphologischer Belastungen 

18: Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 

infolge Fischereinutzung sowie Maßnahmen zum 

Initialbesatz bzw. zur Besatzstützung (z.B. Wieder-

besiedlungsprojekte) 

88 – 92 

19: Maßnahmen zur Reduzierung anderer anthro-

pogener Belastungen (z.B. infolge von Freizeit- und 

Erholungsaktivitäten, Landentwässerung, einge-

schleppter Arten) 

93 – 96 

20: Maßnahmen zur Reduzierung von Salzwasser-

Intrusionen (Vordringen des Salzwassers; Phäno-

men, das auftritt, wenn ein Salzwasserkörper in 

einen Süßwasserkörper eindringt; dies kann sowohl 

in Oberflächen- als auch in Grundwasser auftreten) 

oder sonstiger Schadstoffeinträge in das Grund-

wasser 

97 – 99 

21: Konzeptionelle Maßnahmen (Forschung, Gut-

achten, Fortbildung, Beratung, Zertifizierung) 

501 – 509 

 

7.1.2 Wirkfaktoren 

Zur Beurteilung der Auswirkungen der MGn auf die Ziele des Umweltschutzes werden die 

dauerhaften, d.h. die anlagen- und betriebsbedingten Wirkungen herangezogen. Baubeding-

te Wirkungen sind temporär und meist räumlich begrenzt (z.B. Erschütterungen und 

Staubimmissionen). Diese Wirkungen können aufgrund der abstrakten Planungsebene der 

des Maßnahmenprogramms nicht adäquat betrachtet werden und müssen daher ggf. in 

nachgeordneten Verfahren berücksichtigt werden. 

Folgende negative und positive Wirkfaktoren sind für die Beurteilung der wasserwirtschaftli-

chen MGn relevant: 

Flächenbeanspruchung 

Mit einigen der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen ist eine Flächenbeanspruchung verbun-

den (z.B. Bau von Kläranlagen, Regenrückhaltebecken, Beseitigung oder Umgehung von 

Wanderungshindernissen in Fließgewässern). Besonders umweltrelevant ist eine Freiflä-

chenbeanspruchung, die außerhalb von zusammenhängend bebauten Bereichen in der 

freien Landschaft erfolgt. Mit der Flächenbeanspruchung werden die vorhandenen Boden-

funktionen nachhaltig verändert und in der Regel die vorhandene Vegetation beseitigt. 
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Unter dem Wirkfaktor Flächenbeanspruchung werden auch bauliche Beeinträchtigungen des 

Bodens im Zuge der Gewässerrenaturierung erfasst.  

Besonders bei baulichen Maßnahmen im Gewässer und in den Gewässerauen besteht die 

Möglichkeit, dass diese zu erheblichen Auswirkungen auf unentdeckte, verborgene archäo-

logische Fundstellen sowie auf hochwertige Archivböden und naturnahe Böden, die als 

schutzwürdig zu bezeichnen sind, entlang von Gewässern führen können.  

Bodenversiegelung 

Die Versiegelung von Böden mittels undurchlässiger Materialien (z.B. Beton, Asphalt) ist 

eine besonders gravierende Form der Flächenbeanspruchung. Eine Versiegelung ist mit 

einem völligen Verlust der ökologischen Bodenfunktionen verbunden. Hierzu zählen die Pro-

duktionsfunktion für Biomasse, die Lebensraumfunktion für Pflanzen und Tiere und die Reg-

ler- und Speicherfunktion vor allem für den Wasserhaushalt und die Nutzung des Wassers, 

z.B. als Trinkwasser. Mit der Versiegelung von Flächen sind auch negative Auswirkungen 

auf die Retentionsfähigkeit der Böden verbunden, die v.a. im Hinblick auf die Retentionsfunk-

tion von Nähr- und Schadstoffen zu beachten ist.  

Barrierewirkung 

Ein wesentlicher Teil der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen wird zum Zweck der Verbesse-

rung bzw. Wiederherstellung der linearen Durchgängigkeit von Fließgewässern und somit 

zugunsten von typischen Fließgewässerorganismen (insbesondere Wanderfischarten) 

durchgeführt. Solche Maßnahmen verringern oder beseitigen die Barrierewirkung von tech-

nischen Bauwerken (z.B. Stauwehre) am oder im Gewässer. 

Visuelle Wirkung 

Von Maßnahmen, die mit der Errichtung von Bauwerken außerhalb von Siedlungsbereichen 

(z.B. Deichrückverlegung, Ausbau von Kläranlagen) verbunden sind, können optisch wahr-

nehmbare Veränderungen des Landschaftsbildes und damit ggf. Störungen der landschaftli-

chen Erholungseignung ausgehen. Bei empfindlichen Tierarten können durch Veränderun-

gen der landschaftlichen Sichtbeziehungen Meidungsreaktionen ausgelöst werden. 

Auch wenn einzelne Maßnahmen nicht in Kulturdenkmale eingreifen, können etwa durch den 

Abbau oder die Umgestaltung einiger Wehre oder historischer Kanäle oder Teilen davon 

Auswirkungen auf das Erscheinungsbild großräumiger Kulturlandschaften erwartet werden. 

Deutlich positive visuelle Auswirkungen auf die „historischen Kulturlandschaften“ können 

Maßnahmen zur Abflussregulierung, Herstellung der linearen Durchgängigkeit und Renatu-

rierung haben. In Einzelfällen können diese Maßnahmen aber auch zu einer visuellen Beein-

trächtigung führen. 

Nutzungsänderung/ -beschränkung 

Dieser Wirkfaktor umfasst Änderungen einer bestehenden Nutzungsform vor allem im Zuge 

der Maßnahmen des Hochwasserschutzes bzw. der Wasserretention (z.B. Umwandlung von 

Acker in Grünland). Außerdem werden Nutzungsbeschränkungen (z.B. in Überschwem-

mungsgebieten oder Ausweisung von Vorranggebieten Hochwasserschutz) aus Gründen 
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des Hochwasserschutzes oder zur Minderung von Stoffeinträgen unter diesem Wirkfaktor 

zusammengefasst. Dies können sowohl Nutzungsänderungen mit positiven Umweltwirkun-

gen, wie die Umwandlung von Acker in Grünland sein, als auch Änderungen mit negativen 

Wirkungen wie die Rodung von Gehölzen. Auch die Anlage von Gewässerrandstreifen kann 

hiermit berücksichtigt werden. 

Veränderung des Abflussregimes 

Veränderungen des Abflussgeschehens, insbesondere im Bereich von Querbauwerken  

durch eine Gewährleistung der Mindestwasserführung, einer Verkürzung von Rückstauberei-

chen oder einer Reduzierung künstlicher tageszeitlicher Schwankungen der Wasserführung 

fördern einen gewässertypischen Abfluss. Darüber hinaus schließt dieser Wirkfaktor Maß-

nahmen mit ein, die der Retention von Wasser in der Fläche dienen (z.B. Verschluss von 

Drainagen), um Hochwasserspitzen abzumindern. Bebauungen (z.B. Bau von Kläranlagen) 

in Flussnähe wirken sich nachteilig auf den natürlichen Wasserrückhalt aus. 

Morphologische Veränderungen der Oberflächengewässer einschl. der Auen 

Einige Maßnahmen zielen auf positive Veränderungen der Gewässermorphologie ab (z.B. 

Beseitigung von Ufer- und Sohlbefestigungen, Initialmaßnahmen zur Gewässerentwicklung). 

Dadurch soll die physische Gestalt des Gewässers (Dimension / Geometrie von Sohle, Ufer 

und Aue im Längs- und Querprofil) naturnaher gestaltet werden. Es werden heterogene Ha-

bitatstrukturen geschaffen, die wiederum durch die Ansiedlungsmöglichkeit unterschiedlicher 

Tier- und Pflanzenarten die biologische Vielfalt fördern. 

Veränderung der Hydrogeologie des Grundwassers 

Renaturierungsmaßnahmen an Fließgewässern können mit einer Anhebung des Wasser-

stands verbunden sein. Damit wird auch der Grundwasserspiegel angehoben und die 

Grundwasserflurabstände verringert. Hinsichtlich der Biotop- und Habitatqualitäten für Tiere 

und Pflanzen sowie bezüglich der natürlichen Bodenfunktionen und des Landschaftsbildes 

sind solche Veränderungen der Grundwasserhydraulik überwiegend positiv zu werten. Die 

Wiedervernässung von Feuchtgebieten verringert den Austrag von Stickstoff aus der Fläche 

und ermöglicht eine Verbesserung der Konservierungsbedingungen für das organische Ma-

terial archäologischer Objekte. Weiterhin wirkt sich die Anhebung des Grundwasserstandes 

in Bereichen mit organischen Böden hemmend auf die Mineralisierung organischer Substanz 

und die Freisetzung von CO2 aus und leistet damit einen positiven Beitrag zum Klimaschutz. 

Stoffeintrag in Oberflächengewässer und in das Grundwasser 

Oberflächengewässer 

Ein wesentlicher Teil der Maßnahmen bewirkt eine Minderung der Schad-/ Nährstoffeinlei-

tungen in Oberflächengewässer sowie von Salzeinträgen, wodurch nicht nur die Biotop-/ 

Habitatqualität für die Gewässerbiozönose verbessert wird, sondern auch die Badegewäs-

ser- und die Trinkwasserqualität. Insbesondere die Konzentrationen von prioritären Stoffen 

gemäß Anhang X der WRRL sollen durch die Maßnahmen zur Minderung von Schadstoffein-

leitungen gesenkt werden.  
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Grundwasser 

Maßnahmen zur Minderung von Schadstoffeinträgen in das Grundwasser stehen vor allem 

im Zusammenhang mit der Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzung (insbesondere Ver-

ringerung der Stickstoff-Verluste bei der Düngung) sowie Altlastensanierung. Die Maßnah-

men zur Minderung von Salzeinträgen resultieren aus Salz- / Salzwasserentsorgungen im 

Bergbau oder allgemein bei Industrie und Gewerbe. Außerdem spielt die Grundwasserent-

nahme in Küstennähe in diesem Zusammenhang eine Rolle, da es durch diesen Eingriff zu 

Salzwasserintrusionen kommen kann. Durch die Maßnahmen zur Minderung von Schadstoff- 

und Salzeinträgen werden die ökologischen Bodenfunktionen verbessert oder wiederherge-

stellt und die Grundwasserqualität insbesondere für die Trinkwassergewinnung verbessert. 

Luftschadstoff-und Geruchs-Emissionen 

Luftschadstoffemissionen 

Eine Reduzierung industrieller, gewerblicher oder landwirtschaftlicher Stoffeinträge bewirkt 

eine Minderung des Ausstoßes an schädlichen Luftschadstoffen.  

Einen Beitrag zur CO2-Emissionsminderung und somit zum Klimaschutz leistet z.B. der Neu-

bau von Kläranlagen. Nach dem Stand der Technik werden die durch Fäulnisprozesse ent-

stehenden Methangase zur Elektrizitätsgewinnung in kleinen Kraftwerken als integrale Be-

standteile der Kläranlage genutzt. Auf diese Weise wird die Freisetzung von CO2 durch 

Elektrizitätsgewinnung an anderer Stelle (z.B. Kraftwerk mit fossilen Brennstoffen) substitu-

iert und gemindert. 

Die biologische Nährstoffreduzierung aus dem Abwasser führt allerdings zur Ausgasung des 

Stickstoffs in die Luft. Diese Anreicherung in der Luft führt zur Deposition dieses Stickstoffs 

auf den angrenzenden Flächen. 

Geruchsemissionen 

Vom Bergbau, der Landwirtschaft oder sonstigen industriellen Anlagen können unangeneh-

me punktuelle oder diffuse Gerüche ausgehen. Ein Neubau einer Kläranlage kann bespiel-

weise auf benachbarte Wohnsiedlungen oder Erholungssuchende in der Landschaft bzw. in 

der historischen Kulturlandschaft belästigend wirken. Eine weitergehende Abwasserbehand-

lung beim Ausbau vorhandener Kläranlagen führt i.d.R. nicht zu einer stärkeren Geruchsbe-

lästigung, weil Faulungsprozesse, die zur Geruchsbelästigung führen, durch die verbesserte 

Technik und Steuerung der Prozesse weitgehend vermieden werden. 

Lärmimmissionen 

Bergbau-, Industrie- oder Gewerbestandorte verursachen anlage- und betriebsbedingte Ge-

räusche, die je nach Art der Anlage benachbarte Wohnsiedlungen oder den Erholungswert 

der Landschaft beeinträchtigen können. 
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7.1.3 Ursache-Wirkungs-Beziehungen der einzelnen Maßnahmengruppen 

In der folgenden Tabelle (Tab. 7-2) werden die in den Ursachen-Wirkungs-Matrizen (vgl. 

Anhang II) ermittelten Umweltwirkungen der MG zusammenfassend dargestellt und be-

schrieben.  

Die Umweltwirkungen sind in drei ordinale Bewertungsstufen gegliedert. Der Mehrzahl der 

MG des Maßnahmenprogramms Schlei/Trave wird generell eine positive Wirkung hinsichtlich 

der Schutzgüter des UVPG zugesprochen.  

Tab. 7-2: Bewertung der Umweltwirkung der Maßnahmengruppen 

Nr. Maßnahmengruppen (MG) 

Positive Umweltwirkungen 

3 Reduzierung der Stoffeinträge durch Abwassereinleitung 

5 Betriebsoptimierung Behandlungsanlagen Misch/Niederschlagswasser 

7 Reduzierung diffuser Stoffeinträge aus Bergbau/ Altlasten 

8 Reduzierung diffuser Stoffeinträge aus Landwirtschaft 

9 Reduzierung der Wasserentnahme 

14 Renaturierung von Fließgewässern ohne Flächenbedarf 

15 Verbesserung Geschiebehaushalt 

16 Reduzierung der Belastung durch Häfen und Schifffahrt 

17 Reduzierung Sedimententnahme 

18 Reduzierung der Belastung durch Fischereinutzung 

20 Reduzierung von Salzwasser /Schadstoff-Intrusionen 

Positive Umweltwirkungen mit geringen Einschränkungen 

6 Reduzierung punktueller Stoffeinträge 

10 Maßnahmen zur Abflussregulierung 

11 Verbesserung Wasserhaushalt an stehenden Gewässern 

12 Herstellung der linearen Durchgängigkeit von Fließgewässern 

13 Renaturierung von Fließgewässern mit Flächenbedarf 

19 Reduzierung anderer anthropogener Belastungen 

Positive Umweltwirkungen mit Einschränkungen 

1 Neubau und Anpassung von Kläranlagen 

2 Ausbau / Optimierung von Kläranlagen 

4 Neubau / Anpassung Behandlungsanlagen Misch-/Niederschlagswasser 

Keine unmittelbare Umweltwirkungen 

21 Konzeptionelle Maßnahmen  

Positive Umweltwirkungen  

Eine positive Wirkung auf die schutzgutbezogenen Umweltziele geht insgesamt von 11 MG 

aus (Tab. 7-2). Um gemäß den Zielvorgaben der WRRL einen guten ökologischen und che-

mischen Zustand der Oberflächen- und Grundgewässer zu erreichen, beinhalten die MG 
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primär Maßnahmen zur Reduzierung stofflicher Belastungen aus punktuellen und diffusen 

Quellen sowie eine fließgewässertypische Gestaltung der Sohlen- und Uferstruktur. Durch 

die Verbesserungen der (hydro-)morphologischen, biologischen und chemischen Komponen-

ten der Gewässer ergeben sich positive Umweltwirkungen insbesondere für das Schutzgut 

Wasser sowie hinsichtlich der Schutzgüter Mensch und menschliche Gesundheit, Tie-

re/Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden, Landschaft, Klima und Luft. Die MG haben auf 

das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter keine Wirkung.  

Positive Umweltwirkungen mit geringen Einschränkungen 

Überwiegend positive Umweltwirkungen mit geringen Einschränkungen auf die schutzgutbe-

zogenen Umweltziele gehen insgesamt von sechs MG aus (Tab. 7-2). Die MG beinhalten 

überwiegend Renaturierungsmaßnahmen sowie die Reduzierungen stofflicher Belastungen 

an Stand- und Fließgewässern und die Minderung von Beeinträchtigungen aus Freizeit- und 

Erholungsnutzungen. Die Strukturverbesserungen rezenter und morphologischer Flussauen 

bzw. die Verbesserung des chemischen Zustandes bewirken eine positive Wirkung auf sämt-

liche Schutzgüter des UVPG, insbesondere auf die beiden Schutzgüter Wasser und Tie-

re/Pflanzen und biologische Vielfalt. Negative Auswirkungen bestehen hauptsächlich hin-

sichtlich der Schutzgüter Boden sowie Kultur- und Sachgüter. 

Positive Umweltwirkungen mit Einschränkungen 

Positive Umweltwirkungen mit räumlichen Einschränkungen auf die schutzgutbezogenen 

Umweltziele gehen insgesamt von drei MG aus (Tab. 7-2). Die Neu- und Ausbauten von 

Kläranlagen bzw. von Behandlungsanlagen für Misch-/Niederschlagswasser leisten einen 

positiven Beitrag für die Reduzierung stofflicher Belastungen aus Punktquellen. Die Schutz-

güter Mensch und menschliche Gesundheit, Tiere/Pflanzen, biologische Vielfalt und Wasser 

profitieren von den positiven Umweltwirkungen der MG. Hingegen bestehen negative anlage- 

und betriebsbedingte Auswirkungen, besonders bei dem Neubau von Kläranlagen (Lärmim-

missionen, Flächeninanspruchnahme, Bodenversiegelung und visuelle Auswirkungen) auf 

alle Schutzgüter.  

Konzeptionelle Maßnahmen ( LAWA-Maßnahmen Nr. 501 – 509) 

Diese aus Forschung (z.B. zum Klimawandel), Gutachten, Fortbildung, Beratung und Zertifi-

zierung bestehenden Maßnahmen haben zunächst keine konkreten Auswirkungen auf Ziele 

des Umweltschutzes bzw. die Schutzgüter, sondern weisen flankierenden Charakter auf.  

Die konzeptionellen Maßnahmen sollen das Wissen über Wirkungszusammenhänge im Be-

reich Oberflächengewässer und Grundwasser verbessern und die Fachöffentlichkeit über 

neue Erkenntnisse und Aktivitäten informieren.  

Insofern bilden die konzeptionellen Maßnahmen auch die fachliche Grundlage zur Vorberei-

tung und Umsetzung für konkrete Maßnahmen des Maßnahmenprogramms im Rahmen des 

2. Bewirtschaftungszeitraumes. 

Aufgrund der fehlenden unmittelbaren Wirkung auf die Umwelt werden die konzeptionellen 

Maßnahmen in den anschließenden Kapiteln zur Auswirkungsprognose des Maßnahmen-

programms in den Planungseinheiten und Koordinierungsräumen nicht näher behandelt. 
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7.2 Umweltauswirkungen in den Planungseinheit der FGE Schlei/Trave 

Im ersten Schritt wird die raumbezogene Auswirkungsprognose und -bewertung für die Maß-

nahmengruppen in den Planungseinheiten der FGE Schlei/Trave unter Verwendung der gel-

tenden Ziele des Umweltschutzes als Bewertungsmaßstab durchgeführt. Die Ableitung der 

Bewertung ist den Tabellen im Anhang 3 zu entnehmen. Die zusammenfassende gesamt-

räumliche Bewertung der Umweltauswirkungen des Maßnahmenprogramms für die FGE 

erfolgt anschließend in Kapitel 7.3.  

7.2.1 Umweltauswirkungen in der Planungseinheit Schlei 

Die Umweltauswirkung in der Planungseinheit Schlei ist für sieben Maßnahmengruppen po-

sitiv (MG 5; 7; 8; 14; 15; 17; 18), bei drei Maßnahmengruppen positiv mit geringen Ein-

schränkungen (MG 10; 12; 13) und bei einer Maßnahmengruppen positiv mit Einschränkun-

gen (MG 1). 

7.2.2  Umweltauswirkungen in der Planungseinheit Schwentine 

Die Umweltauswirkung in der Planungseinheit Schwentine ist für drei Maßnahmengruppen 

positiv (MG 8; 15; 18), bei vier Maßnahmengruppen positiv mit geringen Einschränkungen 

(MG 10; 12; 13¸19) und bei einer Maßnahmengruppe positiv mit Einschränkungen (MG 1). 

7.2.3 Umweltauswirkungen in der Planungseinheit Kossau/Oldenburger Graben 

Die Umweltauswirkung in der Planungseinheit Kossau/Oldenburger Graben ist für vier Maß-

nahmengruppen positiv (MG 8; 14; 15; 18), bei fünf Maßnahmengruppen positiv mit geringen 

Einschränkungen (MG 10; 11; 12; 13¸19) und bei einer Maßnahmengruppe positiv mit Ein-

schränkungen (MG 1). 

7.2.4 Umweltauswirkungen in der Planungseinheit Trave 

Die Umweltauswirkung in der Planungseinheit Trave ist für fünf Maßnahmengruppen positiv 

(MG 5; 8; 14; 15; 18), bei vier Maßnahmengruppen positiv mit geringen Einschränkungen 

(MG 10; 12; 13¸19) und bei einer Maßnahmengruppe positiv mit Einschränkungen (MG 1). 

7.2.5 Umweltauswirkungen in der Planungseinheit Stepenitz 

Die Umweltauswirkung in der Planungseinheit Stepenitz ist für zwei Maßnahmengruppen 

positiv (MG 8; 15), bei zwei Maßnahmengruppen positiv mit geringen Einschränkungen (MG 

10; 12; 13) und bei einer Maßnahmengruppe positiv mit Einschränkungen (MG 2). 
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7.3 Zusammenfassende gesamträumliche Bewertung der Umweltauswir-

kungen des Maßnahmenprogramms der FGE Schlei/Trave 

In den vorhergehenden Kapiteln sind die Umweltauswirkungen bezogen auf die einzelnen 

Planungseinheiten der FGE Schlei/Trave dargestellt. Darauf aufbauend erfolgt in diesem 

Kapitel eine zusammenfassende Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen über 

die gesamte FGE. 

Die Zusammenfassung der gesamträumlichen Bewertung der Umweltauswirkungen des 

Maßnahmenprogramms in der FGE Schlei/Trave kann als überwiegend positiv mit geringen 

Einschränkungen bewertet werden.   

7.3.1 Überblick über das Maßnahmenprogramm in der Flussgebietseinheit 
Schlei/Trave 

In den fünf Planungseinheiten der FGE Schlei/Trave kommen Maßnahmen aus den folgen-

den Maßnahmengruppen vor: 

MG 1: Neubau und Anpassung von Kläranlagen 

MG 2 Ausbau, Sanierung, Optimierung bestehender Kläranlagen 

MG 5 Betriebsoptimierung Behandlungsanlagen Misch/Niederschlagswasser 

MG 7 Reduzierung diffuser Stoffeinträge aus Bergbau und Altlasten 

MG 8: Reduzierung diffuser Stoffeinträge aus der Landwirtschaft 

MG 10:  Maßnahmen zur Abflussregulierung 

MG 11 Verbesserung des Wasserhaushalts an stehenden Gewässern 

MG 12: Herstellung der linearen Durchgängigkeit von Fließgewässern 

MG 13: Renaturierung von Fließgewässern mit Flächenbedarf 

MG 14: Renaturierung von Fließgewässern ohne Flächenbedarf 

MG 15: Verbesserung Geschiebehaushalt 

MG 17 Reduzierung Sedimententnahme 

MG 18:  Reduzierung der Belastungen durch Fischereinutzung 

MG 19:  Reduzierung anderer anthropogener Belastungen 
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Diese verteilen sich folgendermaßen: 

Tab. 7-3: Vorkommen der MG in den Planungseinheiten der FGE Schlei/Trave 

  MG 

Planungseinheit, OW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Schlei x    x  x x  x  x x x x  x x   

Schwentine x       x  x  x x  x   x x  

Kossau/Oldenb. Graben x       x  x  x x x x   x x  

Trave x    x   x  x x x x x x   x x  

Stepenitz  x      x  x  x x  x      

                     

Planungseinheit, GW                     

Schlei        x             

Schwentine        x             

Kossau/Oldenb. Graben         x             

Trave        x             

Stepenitz        x             

                     

 

Die folgende Tabelle 7-4 stellt die Ergebnisse der detaillierten Auswirkungsprognose für die 

Planungseinheiten in der FGE Schlei/Trave (siehe Anhang 3) zusammenfassend dar und 

erlaubt eine gesamte Einschätzung der voraussichtlichen Beiträge des Maßnahmenpro-

gramms zur Erreichung der schutzgutbezogenen Umweltziele für FGE Schlei/Trave. 
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Tab. 7-4: Übersicht über die Auswirkungen auf die relevanten Umweltziele in der FGE 

Schlei/Trave 

Auswirkungen Planungseinheit 
FGE 

Schlei/Trave 

Gesamt 
Schutzgutbezogene  

Umweltziele 
Schlei Schwentine 

Kossau / 

Oldenburger 

Graben 

Trave Stepenitz 

Menschen und menschliche  Gesundheit      

- Schutz des Menschen vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen   ● ● ● ● ● 
- Sicherung des Erholungswertes von Natur 

und Landschaft       ● 

- Gewährleistung eines Nachhaltigen 

Hochwasserschutzes ● ● ● ●  ● 
Tiere, Pflanzen / biolog. Vielfalt       

- Schaffung Biotopverbund / Durch- 

 gängigkeit Fliessgewässer   ●  ●   
- Schutz wild lebender Tiere; Pflanzen 

sowie ihrer Biotope und Lebensstätten       
- Dauerhafte Sicherung der Biologischen 

Vielfalt       
Boden       

- Sparsamer Umgang mit Grund  

 und Boden       
- Sicherung oder Wiederherstellung  

natürlichen Bodenfunktion     ● ● 
- Gewährleistung einer forst- und land-

wirtschaftlichen Nutzung 
    ●  

Wasser (Oberflächengewässer und Grundwasser)      

- Erreichen und erhalten eines guten 

ökologischen / chemischen OW-Zustands        
- Erreichen und erhalten eines guten 

mengenmäßigen / chemischen GW-

Zustands 
      

- Erreichen und erhalten eines guten 

Zustands der Meeresgewässer   ●    
- Gewährleisten einer nachhaltigen Hoch-

wasserretention       
Klima und Luft       

- Verminderung der Treibhausgasemissi-

onen        

- Schutz  von Gebieten mit günstiger 

Klimawirkung ●  ● ● ● ● 
Landschaft       

- Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, 

Eigenart und Schönheit    ● ●  
Kultur- und Sachgüter       

- Erhaltung von oberirdisch gelegenen 

Kultur- und Baudenkmälern sowie historisch 

gewachsenen Kulturlandschaften  
      

- Erhalt von unterirdisch gelegenen Kultur- 

Bau- und Bodendenkmälern sowie archäo-

logischen Fundstellen  
      

- Schutz von wirtschaftlichen Tätigkeiten 

und erheblichen Sachwerten ● ● ● ● ● ● 
 



SUP zum WRRL-Maßnahmenprogramm der FGE Schlei/Trave für den 2. BZ 
Umweltbericht 

- 85 -  

 

Das Ergebnis der Tab. 7-4 wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse der detaillierten tabel-

larischen Auswirkungsprognose der Planungseinheiten in der FGE Schlei/Trave nachfolgend 

für die zu betrachtenden Schutzgüter näher erläutert. 

Menschen und menschliche Gesundheit 

Hinsichtlich des schutzgutbezogenen Umweltziels „Schutz des Menschen vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen“ gehen von allen MG des Maßnahmenprogramms entweder potenzi-

ell neutrale oder positive Beiträge zur Erreichung des Umweltziels aus so dass insgesamt die 

Zielerreichung gefördert wird. 

Hinsichtlich des schutzgutbezogenen „Sicherung des Erholungswertes von Natur und 

Landschaft“ ergibt sich aus der Analyse der Ursache-Wirkungsbeziehungen für die MG, 

dass lediglich beim Neubau von Kläranlagen (MG 1) sowie beim Ausbau und Optimierung 

vorhandener Kläranlagen (MG 2) durch mögliche Geruchsemissionen ein potenziell negati-

ver Beitrag zur Erreichung des Umweltziels ausgeht. In der FGE Schlei/Trave ist kein Neu-

bau von Kläranlagen geplant und daher ist nicht mit negativen Auswirkungen zu rechnen. 

Positive Auswirkungen durch verminderte Geruchsemissionen sind von den Maßnahmen zur 

Reduzierung diffuser Stoffeinträge aus der Landwirtschaft (MG 8) zu erwarten, die sowohl für 

das Grundwasser als auch für die Oberflächengewässer aller Planungseinheiten vorgesehen 

sind. Von der Vielzahl der anderen geplanten MG in der FGE Schlei/Trave sind weder die 

Entstehung, noch die Verminderung von Gerüchen zu erwarten. In der Gesamtbilanz leistet 

die Anwendung des Maßnahmenprogramms in der FGE Schlei/Trave insgesamt positive 

Beiträge hinsichtlich der Erreichung des Umweltziels.  

Hinsichtlich des schutzbezogenen Umweltziels „Gewährleistung eines nachhaltigen 

Hochwasserschutzes“ gehen von  den MG des Maßnahmenprogramms positive oder  neut-

rale Beiträge zur Erreichung des Umweltziels aus, nur aus der MG 1 ist mit negativen Beiträ-

gen zu rechnen. In der Gesamtbilanz wirken sich die Beiträge neutral oder vernachlässigbar 

auf die Umweltziele aus. 

Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt 

Die Beiträge aus den Maßnahmengruppen wirken sich überwiegend positiv oder neutral auf 

das schutzgutbezogene Umweltziel „Schaffung eines Biotopverbundes/Durchgängigkeit 

von Fließgewässern“ aus. Eine Ausnahme bildet die MG 1 die auch negativ wirkt. In der  

Gesamtbilanz ist die Wirkung der Beiträge positiv. 

 

Hinsichtlich des schutzgutbezogenen Umweltziels „Schutz wild lebender Tiere und Pflan-

zen, ihrer Lebensgemeinschaften sowie ihrer Biologie und Lebenstätten“ hat die Ana-

lyse der Ursache-Wirkungsbeziehungen für die einzelnen MG ergeben, das – in unterschied-

licher Ausprägung – von allen MG positive Auswirkungen zu erwarten sind. Für vereinzelte 

MG können neben den positiven Auswirkungen aber auch negative Auswirkungen auftreten. 

Bei der MG 1 überwiegen die negativen Auswirkungen. In der Gesamtbilanz ist aber von 

positiven Beiträgen zur Erreichung des Umweltziels auszugehen. 

Hinsichtlich des schutzgutbezogenen Umweltziels „Dauerhafter Sicherung der biologi-

schen Vielfalt“ lässt die Analyse der Ursache-Wirkungsbeziehungen für fast alle MG positi-

ve bis sehr positive Auswirkungen zu erwarten sind. Für vereinzelte MG können neben den 
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positiven Auswirkungen aber auch negative Auswirkungen auftreten. Bei der MG 1 überwie-

gen die negativen Auswirkungen. In der Gesamtbilanz ist aber von überwiegend sehr positi-

ven Beiträgen zur Erreichung des Umweltziels auszugehen. 

Boden 

Hinsichtlich des schutzgutbezogenen Umweltziels „Sparsamer Umgang mit Grund und 

Boden“ gehen von den MG 1, 10 und 12 negative Beiträge aus. Von der MG 13 gehen posi-

tive Beiträge aus und von allen anderen MG neutrale Beiträge. In der Gesamtbilanz können 

sich die Beiträge negativ auf die Umweltziele auswirken. 

Auf das Schutzgutbezogene Umweltziel „Sicherung oder Wiederherstellung der natürli-

chen Bodenfunktion“ wirken sich die MG 5, 7, 8, 13, 15 und 17 positiv aus. Negative und 

positive Auswirkungen gehen nur von den MG 1, 2 und 10 aus. Alle anderen MG sind neut-

ral. In der Gesamtbilanz besteht aufgrund der 25%-Regelung (Abb. 3-4) ein negativer Trend. 

Hinsichtlich des schutzgutbezogenen Umweltziels „Gewährleistung einer forst- und land-

wirtschaftlichen Nutzung“ gehen von der MG 1 negative und positive und von der MG 13  

nur negative Beiträge aus. Alle anderen MG wirken positiv oder neutral. In der Gesamtbilanz 

besteht aufgrund der 25%-Regelung (Abb. 3-4) ein negativer Trend. 

Wasser (Oberflächengewässer und Grundwasser)  

Hinsichtlich des schutzgutbezogenen Umweltziels „Erreichen und Erhalten eines guten 

ökologischen/chemischen OW-Zustands“ gehen von allen MG gehen positive bis sehr 

positive Beiträge aus. In der Gesamtbilanz ist von sehr positiven Beiträgen zur Erreichung 

des Umweltziels auszugehen. 

Hinsichtlich des schutzgutbezogenen Umweltziels „Gewährleisten einer nachhaltigen 

Hochwasserretention“ die MG 1 wirkt positiv wie negativ, die MG 5, 7, 8, 10, 13  und alle 

anderen MG wirken neutral. In der Gesamtbilanz ist von positiven Beiträgen zur Erreichung 

des Umweltziels auszugehen. 

Hinsichtlich des schutzgutbezogenen Umweltziels „Erreichen und erhalten eines guten 

Zustands der Meeresgewässer“ wirken die MG 1,  8, 14 und 17 positiv und alle anderen 

MG wirken neutral. In der Gesamtbilanz ist von positiven Beiträgen zur Erreichung des Um-

weltziels auszugehen. 

Hinsichtlich des schutzgutbezogenen Umweltzieles „Erreichen und erhalten eines guten 

mengenmäßigen/chemischen GW-Zustands“ wirkt die MG 1 positiv wie negativ die MG 7, 

8, 10, 13 und 14 wirken positiv und alle anderen neutral. Insgesamt kann von einem positi-

ven Beitrag auf die Erreichung des Umweltzieles ausgegangen werden.  

Klima/Luft 

In Bezug auf das schutzgutbezogene Umweltziel  „Verminderung von Treibhausgasemis-

sionen“ geht von der überwiegenden Zahl von MG ein neutraler Beitrag ausund vom  kleine-

ren Teil ein positiver Beitrag aus. Negative Beiträge gibt es nicht. Die Gesamtbewertung 

schließt mit positiv ab. 
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Hinsichtlich des schutzgutbezogenen Umweltzieles „Schutz von Gebieten mit günstiger 

Klimawirkung“ gehen nur von der MG 1 negative Beiträge aus. Von der überwiegenden 

Zahl der MG geht ein neutraler Beitrag und vom kleineren Teil ein positiver Beitrag aus. Die 

Gesamtbewertung schließt mit neutral ab. 

Landschaft 

Hinsichtlich des schutzgutbezogenen Umweltziels „Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Ei-

genart und Schönheit der Landschaft“ wirkt die MG 1 besonders negativ. Die MG 7, 8, 13, 

14 und 19 wirken positiv bis sehr positiv und alle anderen MG wirken neutral. Die Gesamt-

bewertung für das schutzgutbezogene Umweltziel schließt aufgrund der 25%-Regelung mit 

negativ ab. 

Kultur- und sonstige Sachgüter 

In Bezug auf den  „Erhalt von oberirdisch gelegenen Kultur- und Baudenkmälern sowie 

historisch gewachsene Kulturlandschaften“ und „Erhalt von unterirdisch gelegenen 

Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler sowie archäologische Fundstellen“ gehen von den 

MG entweder negative oder neutrale, jedoch durch keine Maßnahme des Programms positi-

ve Beiträge zur Erreichung des Umweltziels aus. Relevante Auswirkungen auf Kulturgüter 

und sonstige Sachgüter sind insbesondere bei den archäologischen Fundstellen zu erwar-

ten, denn ein überdurchschnittlicher Anteil dieser Bodendenkmale liegt unmittelbar oder na-

he an bestehenden oder ehemaligen Gewässern (Seen, Weiher, Flüsse Bäche, Quellen) 

bzw. deren angrenzenden organischen Bildungen (Moor, Anmoor) und Feuchtböden; sie 

reihen sich oft perlschnurartig an solchen auf. 

Die lokalen negativen Wirkungen, die durch die unterschiedlichen Maßnahmen des Maß-

nahmenkatalogs auf archäologische Denkmale wirken können vielfältig sein und insbesonde-

re aus baulichen Eingriffen in den Boden resultieren. 

Mögliche Betroffenheiten von Denkmälern durch Flächenbeanspruchung sind insbesondere 

durch Maßnahmen Neubau und Anpassung von Kläranlagen (MG 1), zur Abflussregulierung 

(MG 10), zur Verbesserung der Durchgängigkeit (MG 12) sowie bei der Renaturierung von 

Fließgewässern mit Flächenbedarf (MG 13) nicht auszuschließen. Alle anderen MG verhal-

ten sich weitgehend neutral gegenüber dem Schutz der Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler. 

Mögliche Betroffenheit von Denkmälern durch Flächenbeanspruchung und bauliche Eingriffe 

innerhalb der FGE Schlei/Trave können insbesondere durch den Neu- oder Ausbau von 

Kläranlagen (MG 1) durch Maßnahmen zur Abflussregulierung (MG 10) sowie durch Maß-

nahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit und zur Renaturierung von Fließgewässern 

(MG 12, 13, 14) bewirkt werden. 

Da diesen potenziell negativen Beiträgen zur Erreichung des „Schutzes der Kultur-, Bau- und 

Bodendenkmäler“ keine positiven Auswirkungen des Maßnahmenprogramms gegenüberste-

hen, ergibt sich für alle Planungseinheiten hinsichtlich der Erreichung des Umweltziels ein 

potenziell negativer Beitrag. Durch Prospektionen im Vorfeld der Zulassung und Durchfüh-

rung der Vermeidungs- und Sicherungsmaßnahmen ist jedoch davon auszugehen, dass sich 

die Zielkonflikte in der Regel lösen oder zumindest minimieren lassen. 
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Mit der Altstadt von Lübeck liegt eine UNESCO-Weltkulturerbestätte in der FGE 

Schlei/Trave. 

In der FGE sind verschiedene Maßnahmen aus den oben genannten MG mit möglichen ne-

gativen Auswirkungen auf Denkmäler aufgrund potenzieller Flächenbeanspruchungen vor-

gesehen: Die MG 10, 11, 12 und 13 sind in allen Planungseinheiten der FGE vorgesehen. 

Bei diesen Maßnahmen können aufgrund der potenziellen Beanspruchung von Flächen in 

Einzelfällen Zielkonflikte insbesondere hinsichtlich des Schutzes archäologischer Boden-

denkmäler auftreten. Da diesen potenziell negativen Beiträgen zur Erreichung der Ziele des 

Umweltschutzes keine positiven Auswirkungen des Maßnahmenprogramms gegenüberste-

hen, ergibt sich für alle Planungseinheiten hinsichtlich der Erreichung des Umweltziels ein 

potenziell negativer Beitrag. Durch Prospektionen im Vorfeld der Zulassung und Durchfüh-

rung der Maßnahmen ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Zielkonflikte in der Regel 

lösen oder zumindest minimieren lassen. 

Hinsichtlich des schutzgutbezogenen Umweltzieles „Schutz vor wirtschaftlichen Tätigkei-

ten und erheblichen Sachwerten“ gehen nur von der MG 13 negative Beiträge aus. Von 

der MG 10 gehen positive Beiträge aus und die verbleibenden MG wirken neutral. Die Ge-

samtbewertung schließt mit neutral ab. 

7.3.2 Fazit für die FGE Schlei Trave  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die Anwendung des Maßnahmenprogramms 

der FGE Schlei/Trave für die überwiegende Anzahl von schutzgutbezogenen Umweltzielen 

ein positiver Effekt zu erwarten ist. Besonders trifft dieses für die schutzgutbezogenen Um-

weltziele „Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt“, „Wasser (Oberflächengewässer und 

Grundwasser)“. Mit Einschränkungen trifft dieses auch für die schutzgutbezogenen Umwelt-

ziele „Menschen und menschliche Gesundheit“ und „Klima und Luft“ zu. 

Beim Boden stehen den positiven Auswirkungen zumeist lokale Belastungen durch Flächen-

beanspruchung und Versiegelung gegenüber, so dass in der Gesamtschau eher von neutra-

len Wirkungen ausgegangen werden kann. Die lokal möglichen negativen Umweltauswir-

kungen durch die Inanspruchnahme wertvoller Böden, Biotope oder sonstigen Bestandteile 

von Schutzgebieten können aber im jeweiligen Zulassungsverfahren durch eine entspre-

chende Standortwahl und weitergehende Verminderungs-, Schutz- oder Kompensations-

maßnahmen wirksam minimiert werden. Gleiches trifft für das schutzgutbezogene Umwelt-

ziel Landschaft zu. 

Das Schutzgut Kultur- und Sachgüter, speziell das Umweltziel „Schutz der Kultur-, Bau- und 

Bodendenkmäler“, stellt einen Sonderfall dar. Die potenziell möglichen Betroffenheit von 

Denkmalen durch visuelle Beeinträchtigungen sowie durch Flächenbeanspruchung, Versie-

gelung und durch Veränderungen des Grundwasserflurabstands werden in der Gesamtbilanz 

negativ beurteilt. Insbesondere zum Schutz archäologischer Fundstellen sind daher ergän-

zende bzw. begleitende Maßnahmen im Rahmen der vorhabensbezogenen Zulassungsver-

fahren zu ergreifen, damit im Einzelfall auftretende Konflikte weitestgehend minimiert bzw. 

vermieden werden können. 
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In der Gesamtzusammenschau aller Umweltziele sind in der FGE Schlei/Trave durch 

die Umsetzung des Maßnahmenprogramms überwiegend positive Umweltauswirkun-

gen zu erwarten. Bei den lokal möglicherweise negativ betroffenen Umweltzielen 

„Sparsamer Umgang mit Grund und Boden“, „Erhalt von oberirdisch gelegenen Kul-

tur- und Baudenkmälern sowie historisch gewachsenen Kulturlandschaften“, „Erhalt 

von unterirdisch gelegenen Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern sowie archäologische 

Fundstellen“ und „Landschaft“ ist im nachfolgenden Zulassungsverfahren zu prüfen, 

inwieweit die negativen Auswirkungen vermieden, minimiert oder wenigstens kom-

pensiert werden können. 

7.4 Hinweise zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich erhebli-

cher Beeinträchtigungen von Schutzgütern 

Hinweise zum Ausgleich erheblicher Beeinträchtigungen von Schutzgütern sind insbesonde-

re hinsichtlich der negativen Umweltauswirkungen relevant, die mit der Durchführung des 

Maßnahmenprogramms potenziell auftreten können. 

Wie in den Kapiteln zu den Auswirkungsprognosen für die einzelnen Planungseinheiten so-

wie zur zusammenfassenden Bewertung des gesamten Maßnahmenprogramms dargestellt, 

trägt die Durchführung des Maßnahmenprogramms in erster Linie zu einer positiven Entwick-

lung hinsichtlich der Erreichung der Umweltziele bei. Potenziell negative Beiträge zur Errei-

chung der Umweltziele beschränken sich insbesondere auf punktuelle bzw. kleinräumige 

Maßnahmen. Da zudem keine konkrete Verortung der Maßnahmen im Maßnahmenpro-

gramm der FGE Schlei/Trave erfolgt, sind Hinweise zum Ausgleich erheblicher Beeinträchti-

gungen auf der Zulassungsebene, in der die Umweltauswirkungen der jeweiligen Maßnah-

men vor dem Hintergrund der konkreten räumlichen Situation mit einem konkreten Raumbe-

zug zu betrachten sind, zu geben. 

Geeignete Begleitmaßnahmen sind auf der Zulassungsebene insbesondere in Bezug auf die 

mögliche Betroffenheit archäologische Fundstellen zu ergreifen. 

Bodendenkmalpflegerische Maßnahmen sind in jenen Bereichen notwendig, in denen Bo-

deneingriffe (und damit die Zerstörung von archäologischen Strukturen und Funden) erfolgen 

können. In der Regel werden archäologische Maßnahmen bauvorbereitend durchgeführt. 

Erst wenn eine detaillierte Planung vorliegt, kann entschieden werden, ob und welche Bo-

dendenkmalbereiche baubegleitend dokumentiert werden. In den Zulassungsverfahren auf 

nachgelagerter Ebene ist daher insbesondere folgendes zu berücksichtigen: 

 Die Ermittlung der Gesamtzahl, der Ausdehnung und der Erhaltung der Bodendenkmale 

mittels eines archäologischen Fachgutachtens. 

 Die anschließende Dokumentation der bekannten und der durch das Fachgutachten neu 

entdeckten Bodendenkmale. 

 Ggf. den Schutz kulturgeschichtlich besonders bedeutender Bodendenkmale in situ. 

Darüber hinaus sollte beachtet werden, dass aufgrund der guten Erhaltung organischen Ma-

terials in Gewässern bzw. unmittelbarer Gewässernähe archäologische Nachweise in 
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Feuchtgebieten auch unvermutet anzutreffen sind. Diese archäologischen Funde sollten der 

zuständigen Denkmalschutzbehörde gemeldet werden, so dass die Erhaltung der Funde 

sowie die fachgerechte Untersuchung und Bergung erfolgen kann. 
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8 Alternativenprüfung 

Das Maßnahmenprogramm selbst enthält keine Planungsalternativen, sondern stellt das 

Ergebnis eines Auswahlprozesses unter den alternativen Planungsmöglichkeiten im Rahmen 

der Aufstellung des Bewirtschaftungsplans der FGE Schlei/Trave dar. Im Bewirtschaftungs-

plan sind großräumige bzw. grundsätzliche Alternativen Gegenstand der Betrachtung; so 

wurden z.B. überregionale Vorranggewässer zur Konzipierung schwerpunktmäßiger Maß-

nahmen für die Verbesserung bzw. Wiederherstellung der Durchgängigkeit insbesondere 

zugunsten von Wanderfischen und Rundmäulern (Neunaugen) definiert. Kleinräumige 

Standortalternativen von Planungsmaßnahmen sind dagegen nicht Gegenstand des Maß-

nahmenprogramms bzw. des Bewirtschaftungsplans, sondern werden in den die Einzelpla-

nungen umsetzenden Zulassungsverfahren betrachtet. 

Die Auswahl der jeweils zweckmäßigsten bzw. dringlichsten Planungsalternative im Bewirt-

schaftungsplan orientiert sich an den spezifischen Bewirtschaftungszielen für die FGE 

Schlei/Trave (vgl. Kap. 1.2.1). Unterschiedliche Möglichkeiten zum Erreichen dieser Bewirt-

schaftungsziele wurden hinsichtlich ihrer ökologischen und ökonomischen Effizienz beurteilt. 

Vor allem bei Maßnahmen mit Bezug zu europäischen Natura 2000-Gebieten (FFH- und 

Vogelschutz-Gebiete) innerhalb der Fließgewässerauen wurden hinsichtlich der Auswahl von 

Maßnahmenalternativen die Umweltschutzbelange in den Vordergrund gestellt. 

Soweit dies angesichts der nicht überall vorhandenen konkreten räumlichen Verortung mög-

lich ist, erfolgte bei der Auswahl der einzelnen Maßnahmen und der Zuordnung zu Pla-

nungseinheiten durch die einzelnen Länder bereits eine grobe Prüfung, ob Konflikte mit Na-

tura 2000-Gebieten zu erwarten sind. Im Rahmen des anschließenden konkreten Zulas-

sungsverfahrens wird eine Verträglichkeitsprüfung gemäß den §§ 34 und 35 BNatSchG 

durchgeführt, die darlegt, ob und inwiefern die konkrete Planung zu erheblichen Beeinträch-

tigungen der für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile eines 

Natura 2000-Gebietes führen kann. 
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9 Überwachungsmaßnahmen 

Gemäß § 14m UVPG sind die erheblichen Auswirkungen der Durchführung der Pläne und 

Programme auf die Umwelt zu überwachen und die Maßnahmen dafür im Umweltbericht zu 

benennen. Zweck des Monitoring ist, unter anderem, frühzeitig unvorhergesehene negative 

Auswirkungen zu ermitteln, um in der Lage zu sein, geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergrei-

fen. Gemäß § 14m Abs. 5 UVPG können zur Erfüllung der Anforderungen bestehende 

Überwachungsmechanismen genutzt werden. 

Relevant für die Überwachung sind in erster Linie die Umweltauswirkungen, für die im Er-

gebnis der SUP ein wesentlicher Beitrag durch das Maßnahmenprogramm ermittelt wurde. 

Dem entsprechend beziehen sich geeignete Überwachungsmaßnahmen vor allem auf Um-

weltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser. 

Für das Monitoring der Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser und auch auf das Schutz-

gut Menschen/ menschliche Gesundheit werden die Monitoringmaßnahmen gemäß WRRL 

genutzt, die von den Wasserbehörden der Länder durchgeführt werden. Denn damit steht ein 

Instrument zur Verfügung, das den Zielerreichungsgrad eines mindestens guten ökologi-

schen Zustands der Oberflächengewässer und eines mindestens guten mengenmäßigen 

und chemischen Grundwasserzustands regelmäßig erfasst. Diese Überprüfung dient auch 

einer ggf. vorzunehmenden Nachbesserung der Maßnahmen bei unzureichender Wirksam-

keit. 

In den Berichten zur Konzipierung der Überwachungsprogramme gemäß Artikel 8 der WRRL 

werden folgende Arten des Monitoring am Grund-/Oberflächenwasser unterschieden: 

 Überblicksüberwachung (zum Monitoring der langfristigen Entwicklungen innerhalb der 

gesamten Flussgebietseinheit Schlei/Trave, einschließlich der Überwachung des men-

genmäßigen Zustands des Grundwassers, reduziertes Messnetz) 

 Operative Überwachung (zum regelmäßigen Monitoring signifikanter stofflicher und hyd-

romorphologischer Belastungen, enges Messnetz der Wasserwirtschaftsverwaltung) 

 Überwachung zu Ermittlungszwecken (zum Monitoring von Sonderbelastungen z.B. zur 

Ursachenanalyse bei unerwartetem Fischsterben) 

Die folgenden Tabellen enthalten eine Übersicht über die Parameter, die Frequenzen und 

die Übersichtsmessstellen im Bereich der FGE Schlei/Trave. 

Die „Überwachung des Ökologischen Zustands, des ökologischen Potentials und des chemi-

schen Zustands; Überwachungsnetz“ ist im § 9 in der Oberflächengewässerverordnung ge-

regelt. Die Überwachungsfrequenzen und -intervalle sind in der Anlage 9, Tabelle 1 zur 

OGewV geregelt. 
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Tab. 9-1: Parameter und Beprobungsfrequenzen der Überwachung von Oberflächengewäs-

sern (Anlage 9 der Oberflächengewässerverordnung OGewV) 
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Tab. 9-2:  Mindestparameter für die Überblicksüberwachung des chemischen Zustands des 

Grundwassers 

Parameter Erläuterung 

pH-Wert 
Leitfähigkeit 
Sauerstoff 

Parameter nach Anlage 4 der GrwV bzw. An-
hang V Nr. 2.4.2 der WRRL 

Nitrat 
Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln und Biozidpro-
dukten einschließlich relevanter Stoffwechsel-, Ab-
bau- und Reaktionsprodukte 

Parameter nach Anlage 2 der GrwV bzw. An-
hang I der Grundwasserrichtlinie (GWRL) 

Arsen  
Cadmium  
Blei  
Quecksilber  
Ammonium 
Chlorid 
Sulfat 
Summe aus Tri- und Tetrachlorethylen 

Parameter nach Anlage 2 der GrwV bzw. An-
hang II Teil B der Grundwasserrichtlinie 
(GWRL) 

Kalzium 
Magnesium 
Natrium 
Kalium 
Säurekapazität bis pH 4,3 bzw. Hydrogencarbonat 

Hauptinhaltsstoffe 
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Tab. 9-3: Übersicht zu den Überblicksmessstellen und zu den operativen Messstellen an den 

Oberflächengewässern im Bereich der FGE Schlei/Trave  

Oberflächengewäs-

serkategorie 

Gesamtzahl der 

Oberflächen-

wasserkörper 

Fläche 

(km²) 
1)

 

Gesamtanzahl 

der Überblicks-

messstellen 

Gesamtanzahl 

der operativen 

Messstellen 

 

Fließgewässer 
SH 272 

MV 27 
  6.184 

 

SH 8 

MV 1 

 

SH 204 

MV 22 

Seen 
SH 46 

MV 5  
149 

SH 6 

MV 0 

SH 30  

MV 5 

Küstengewässer SH 25 3.034 10 18 

Gesamt  349 — 25 162 

1)
 Bei den Fließgewässern handelt es sich um die Gesamtfläche des Einzugsgebiets, bei den Seen und Küstengewässern um 

die Fläche der Wasserkörper. 

 

Tab. 9-4: Übersicht zur Überwachung des mengenmäßigen und chemischen Grundwasser-

zustands (überblicksweise und operative Überwachung)  

Grundwasserhorizont 

Gesamt-

zahl der 

Grund-

wasser-

körper 

Gesamtflä-

che der 

Grundwas-

serkörper 

(km²) 

Gesamtan-

zahl der 

Messstellen 

(mengen-

mäßig*) 

Gesamtan-

zahl der 

Überblicks-

messstellen 

(chemisch) 

Gesamtan-

zahl der  

operativen 

Messstellen 

(chemisch) 

 Hauptgrundwasserleiter 15 6.210 388 55 26 

Tiefe Grundwasserkörper 4 1.927 51 20 0 

Gesamt 19 — 439 75 26 

*: einschl. Infopunkte 

Die Lage der Beprobungsstellen für die Oberflächengewässerqualität wird in den Karten 4.1 

im Entwurf des Bewirtschaftungsplans der FGE Schlei/Trave dargestellt und für die quantita-

tiven bzw. qualitativen Güteparameter des Grundwassers in den Karten 4.4  u. 4.5 . Zur Er-

fassung der möglichen Auswirkungen des Maßnahmenprogramms auf die Entstehung von 

Hochwasser wird zudem auf die Hochwasserschutzpläne der Länder verwiesen, die ihrer-

seits ebenfalls der Durchführung einer Umweltprüfung inklusive Monitoring bedürfen. 

In Bezug auf das Schutzgut Tiere/ Pflanzen und biologische Vielfalt kann in erster Linie auf 

die Monitoringmaßnahmen der FFH-Richtlinie zurückgegriffen werden, die von den Natur-

schutzbehörden der Länder durchgeführt werden. Zweck dieses Monitorings ist die Überwa-

chung des Erhaltungszustands der in den Natura 2000-Gebieten geschützten Lebensräume 

und Arten von europäischem Interesse sowie ggf. die Wiederherstellung eines guten Erhal-

tungszustandes. Das Monitoring der FFH-Lebensraumtypen und –arten erfolgt in einem 6-

Jahresturnus (Berichtszyklus an die EU-Kommission gemäß Art. 17 FFH-RL). 
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Weitergehende eigenständige Überwachungsmaßnahmen im Rahmen der SUP zum Maß-

nahmenprogramm sind nicht vorgesehen. Die durch die Maßnahmen des Maßnahmenpro-

gramms zu erwartenden negativen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Tiere / Pflan-

zen / biologische Vielfalt, Boden, Klima und Luft, Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter 

sind in der Gesamtbilanz der Auswirkungsprognose entweder sehr gering oder lokaler Natur 

und daher vom Einzelfall abhängig. Eine Überwachung derartiger im Einzelfall möglicher 

lokaler Auswirkungen auf die Schutzgüter wird daher den nachfolgenden Zulassungsverfah-

ren überlassen. 

Indirekt wird eine Überwachung der Umweltauswirkungen des Maßnahmenprogramms auch 

dadurch sichergestellt, dass mit der regulären Fortschreibung bzw. Neuaufstellung eine er-

neute Bestandsaufnahme durchgeführt wird. Die Fortschreibung eines Plans bzw. Pro-

gramms für die Überwachung zu nutzen, wird ausdrücklich auch von der EU-Kommission 

vorgeschlagen (siehe EU-Kommission, GD Umwelt 2003: Umsetzung Richtlinie 2001/42/EG 

über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme, Rn. 8.15). 

Um Informationen über unvorhergesehene Umweltauswirkungen zu erhalten, ist es zweck-

mäßig, dass die das Maßnahmenprogramm aufstellende Behörde die für Umwelt- und Ge-

sundheitsbelange im Planungsraum zuständigen Behörden regelmäßig über den Stand der 

Umsetzung des Maßnahmenprogramms informiert. Dies ist mit der Bitte um Benachrichti-

gung zu verbinden, wenn im Zuständigkeitsbereich der Behörden Umweltveränderungen 

auftreten, die mit der Umsetzung der Maßnahmen des Maßnahmenprogramms in Zusam-

menhang stehen könnten. Dadurch wird die das Maßnahmenprogramm aufstellende Behör-

de in die Lage versetzt, ggf. Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. 
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10 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung 

der Angaben  

Das Maßnahmenprogramm zur FGE Schlei/Trave beinhaltet eine Liste von Maßnahmen, die 

räumlich den Wasserkörpern und Planungseinheiten in einer Größe von ca. 700 – 1.800 km² 

zugeordnet sind.  

Da die räumliche Zuordnung nicht überall konkret möglich ist, werden im Umweltbericht die 

großräumigen und gesamtheitlichen Auswirkungen des WRRL-Maßnahmenprogramms be-

trachtet. Die Prognosemethoden beschränken sich vorrangig auf verbalqualitative Beschrei-

bungen und Beurteilungen. Die Vielzahl der Maßnahmen sowie der Einzeleffekte machen 

eine Aggregation auf den verschiedenen räumlichen Ebenen notwendig (Planungseinheiten), 

so dass grob klassifizierende Aussagen getroffen werden. 



SUP zum WRRL-Maßnahmenprogramm der FGE Schlei/Trave für den 2. BZ 
Umweltbericht 

- 98 -  

 

11 Allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfas-

sung  

Gemäß den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Verbindung mit dem Was-

serhaushaltsgesetz und den Wassergesetzen der Länder haben in Deutschland die Bundes-

länder die Aufgabe, bei Oberflächengewässern einen guten ökologischen und chemischen 

Zustand sowie beim Grundwasser einen guten mengenmäßigen und chemischen Zustand zu 

erreichen. Für die Erreichung der Umweltziele der WRRL dient das Maßnahmenprogramm 

der FGE Schlei/Trave in Verbindung mit dem entsprechenden Bewirtschaftungsplan 2015.  

Die Maßnahmenplanung für den 1. Bewirtschaftungszeitraum wurde 2009 beschlossen. Für 

den 2. Bewirtschaftungszeitraums wird das Maßnahmenprogramm für den Zeitraum 2016 bis 

2021 fortgeschrieben. 

Gemäß Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit der Anlage 3 zum Gesetz über die Um-

weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist für das Maßnahmenprogramm eine Strategische 

Umweltprüfung (SUP) durchzuführen. Aufgabe der SUP ist es, die Umweltauswirkungen des 

Programms zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten und in einem Umweltbericht zu 

dokumentieren. 

Kurzdarstellung des Maßnahmenprogramms  

Das Maßnahmenprogramm für die FGE Schlei/Trave wird anhand des vereinheitlichten 

Maßnahmenkatalogs der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA, Stand 01/2014) er-

stellt. Es dient dazu, einen mindestens guten ökologischen und chemischen Zustand der 

Oberflächengewässer sowie eines mindestens guten mengenmäßigen und chemischen Zu-

stands des Grundwassers zu erreichen. 

Mit der SUP für das Maßnahmenprogramm sind in einem Umweltbericht die Umweltauswir-

kungen des Programms zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Dabei sind die 

Schutzgüter nach UVPG einschließlich etwaiger Wechselwirkungen zwischen diesen 

Schutzgütern zu betrachten: 

 Menschen und menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, 

 Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

 Kultur- und sonstige Sachgüter. 

Der Umweltbericht dient dazu, die Arbeitsschritte und Ergebnisse der Strategischen Umwelt-

prüfung zu dokumentieren und in die Entscheidungsfindung einzubringen. Aufgabe dabei ist 

es, die Gesamtheit der positiven und negativen Umweltauswirkungen darzustellen. Ange-

sichts der grundsätzlichen Zielrichtung des Maßnahmenprogramms, einen guten Zustand 

der Gewässer in der Flussgebietseinheit Schlei/Trave zu erhalten bzw. zu erreichen, sind 

weit überwiegend positive Auswirkungen auf die Umweltgüter, insbesondere auf die mensch-

liche Gesundheit, die Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt der Gewässerökosysteme 

zu erwarten. Ein besonderes Augenmerk ist im Rahmen der SUP darauf zu legen, inwieweit 

mit dem Maßnahmenprogramm auch negative Umweltauswirkungen verbunden sind. 
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Ziele des Umweltschutzes  

Nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung sind die für das Maßnahmenpro-

gramm geltenden Ziele des Umweltschutzes darzustellen. Die Ziele stellen den „Roten Fa-

den“ im Umweltbericht dar, da sie bei sämtlichen Arbeitsschritten zur Erstellung des Umwelt-

berichts herangezogen werden. 

Die Ziele des Umweltschutzes für das Maßnahmenprogramm der FGE Schlei/Trave sind so 

ausgewählt, dass sie einen Bezug zum Maßnahmenprogramm bzw. zu den Schutzgütern 

der SUP und den voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen haben und einen dem 

Plan oder Programm angemessenen räumlichen Bezug und Abstraktionsgrad besitzen. Es 

erfolgt eine Konzentration auf wenige Ziele pro Schutzgut, die die Vielzahl der Unter-

/Teilziele miteinbezieht.  

Als Grundlage der Identifizierung relevanter Umweltziele wurde das Zielsystem der Umwelt-

berichte der Maßnahmenprogramme für den 1. Bewirtschaftungszeitraum herangezogen und 

aufgrund von Änderungen/Neuerungen im Bereich der Gesetzgebung als auch in der Bedeu-

tung gesellschaftspolitischer Werte aktualisiert. 

Tab. 11-1: Übersicht der Ziele des Umweltschutzes 

Schutzgüter Ziele des Umweltschutzes 

Mensch und 

menschliche 

Gesundheit 

 Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen  

(§ 1 BImSchG, Badegewässer-Richtlinie, Trinkwasserverordnung) 

 Dauerhafte Sicherung des Erholungswertes von Natur und Landschaft 

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 1 Abs. 4 Nr. 2 BNatSchG, Badegewässer-Richtlinie) 

 Gewährleistung eines nachhaltigen Hochwasserschutzes 

(§ 72 - § 81 WHG) 

Tiere, Pflanzen, 

biologische 

Vielfalt 

 Schaffung eines Biotopverbundes / Durchgängigkeit von Fließgewässern  

(§ 20 Abs. 1 BNatSchG, § 21 BNatSchG) 

 Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen, ihrer Lebensgemeinschaften  

sowie ihrer Biotope und Lebensstätten 

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5 BNatSchG, § 31 bis § 36 BNatSchG) 

 Dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt 

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, § 1 Abs. 2 BNatSchG) 

Boden  Sparsamer Umgang mit Grund und Boden (§ 1a BauGB) 

 Sicherung oder Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen  

(sinngemäß § 1 BBodSchG) 

 Gewährleistung einer forst- und landwirtschaftlichen Nutzung (§ 1 BBodSchG 

in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe c BBodSchG) 

Wasser 

(Oberirdische 

Gewässer/ 

Küstengewässer) 

 Erreichen und erhalten eines guten ökologischen Zustands 

(§ 27 WHG) 

 Erreichen und erhalten eines guten chemischen Zustands 

(§ 27 WHG) 

 Gewährleistung einer nachhaltigen Hochwasserretention 

(§ 72 - § 81 WHG) 

 Erreichen und erhalten eines guten Zustands der Meeresgewässer 

(§ 45a Abs. 1 Nr. 2 WHG) 

Wasser 

(Grundwasser) 
 Erreichen und erhalten eines guten mengenmäßigen Zustands 

(§ 47 WHG) 

 Erreichen und erhalten eines guten chemischen Zustands 

(§ 47 WHG) 
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Schutzgüter Ziele des Umweltschutzes 

Klima und Luft  Verminderung von Treibhausgasemissionen  

 (Energiekonzept der Bundesregierung 2010) 

 Schutz von Gebieten mit günstiger Klimawirkung 

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG) 

Landschaft  Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft  

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Kultur- und  

sonstige 

Sachgüter  

 Erhalt oberirdisch gelegener Boden-, Kultur- und Baudenkmäler sowie von 

historischen Kulturlandschaften (Denkmalschutzgesetze der Länder,  

§ 1 Malta Konvention; § 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG)) 

 Erhalt von unterirdisch gelegenen Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern sowie 

archäologischen Fundstellen (Denkmalschutzgesetze der Länder, § 1 Malta 

Konvention; § 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG) 

 Schutz von wirtschaftlichen Tätigkeiten und erheblichen Sachwerten 

(§ 73 WHG) 

 

Darstellung des Umweltzustands 

Die Beschreibung des Zustands der Umwelt bzw. der Schutzgüter bezieht sich auf die formu-

lierten Ziele des Umweltschutzes sowie die zugeordneten Bewertungsmaßstäbe. Hierzu 

wurden ausschließlich vorhandene Daten und Informationen ausgewertet; insbesondere die 

vorliegenden Berichte zur Wasserrahmenrichtlinie, die Daten des Bundesamtes für Natur-

schutz und die Daten des Umweltbundesamtes sowie vorhandene Fachliteratur und For-

schungsberichte. 

Defizite beim derzeitigen Umweltzustand und der damit in Verbindung stehenden anderen 

Schutzgüter wurden auch als wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen identifiziert und bezie-

hen sich in der FGE Schlei/Trave insbesondere auf: 

 Verbesserung der Gewässerstruktur und Durchgängigkeit 

 Reduktion der signifikanten stofflichen Belastungen aus Nähr- und Schadstoffen 

 Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels. 

Weiterhin erfolgt eine Einschätzung zur voraussichtlichen Entwicklung des Umweltzustands 

bei Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms. Der Zeithorizont für diese Abschätzung 

der zukünftigen Entwicklung des Zustands der Schutzgüter richtet sich mit dem Jahr 2021 

nach der Frist der Wasserrahmenrichtlinie zur Umsetzung der Zielvorgaben. 

Die Abschätzung der voraussichtlichen Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfüh-

rung des Maßnahmenprogramms ergibt keinen oder einen negative Trend.  Bei dem Schutz-

gut „ Menschen und menschliche Gesundheit“ ist für den „Schutz des Menschen vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen“ ein positiver Trend bei Nichtdurchführung des Maßnah-

menprogramms möglich, auf die weiteren Umweltziele wirkt sich eine Nichtdurchführung 

neutral aus. Für das Schutzgut „Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt“  wirkt sich die 

Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms neutral auf die Umweltziele aus. Beim 

Schutzgut „Boden“ zeigen zwei Umweltziele einen Trend zur Verschlechterung und ein 

Umweltziel tendiert neutral. Beim Schutzgut „Wasser“ tendieren vier Umweltziele zu einer 
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Verschlechterung und zwei Umweltziele zeigen einen neutralen Trend. Bei den Schutzgütern 

„Klima und Luft“, „Landschaft“ und „Kultur und sonstige Sachgüter“ zeigt sich bei 

Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms ein neutraler Trend. Häufig waren keine aus-

reichend begründeten Annahmen zur zukünftigen Entwicklung ohne Umsetzung des Maß-

nahmenprogramms möglich.  

Auswirkungsprognose 

Für die Vorhersage der erheblichen Umweltauswirkungen des Maßnahmenprogramms er-

folgt zunächst eine Zusammenfassung der insgesamt 109 Einzelmaßnahmen des LAWA-

Maßnahmenkatalogs zu 21 Maßnahmengruppen mit ähnlichen Wirkungen auf die Umwelt. 

Die Auswirkungsprognose für das Maßnahmenprogramm bzw. die vorgesehenen MGn er-

folgt aufeinander aufbauend und zunehmend aggregiert auf zwei räumlichen Ebenen. Zur 

Beurteilung der Auswirkungen der Maßnahmengruppen auf die Ziele des Umweltschutzes 

werden insbesondere die dauerhaften, d.h. die anlagen- und betriebsbedingten Wirkungen 

herangezogen. Folgende negative und positive Wirkfaktoren sind für die Beurteilung der 

wasserwirtschaftlichen Maßnahmengruppen bedeutsam: 

Tab. 11-2: Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren 

 Flächenbeanspruchung 

 Bodenversiegelung 

 Barrierewirkung 

 Visuelle Wirkung 

 Nutzungsänderung/-
beschränkung 

 Veränderung des Abflussregimes 

 Morphologische Veränderungen 
der Oberflächenwasserkörper 
einschließlich der Auen 

 Veränderungen der Hydrologie 
der Grundwasserkörper 

 Schadstoffeintrag in Oberflä-
chengewässer/Grundwasser 

 Geruchsemissionen/ Luftschad-
stoff-Emissionen 

 Lärmimmissionen 

Aufbauend auf der allgemeingültigen Wirkungsanalyse für die Maßnahmengruppen erfolgt 

schrittweise eine raumbezogene Auswirkungsprognose unter Verwendung der Ziele des 

Umweltschutzes als Bewertungsmaßstab.  

Die Flussgebietseinheit Schlei/Trave wurde in folgende fünf Planungseinheiten aufgeteilt: 

 Schlei 

 Schwentine 

 Kossau/Oldenburger Graben 

 Trave 

 Stepenitz. 

Die Auswirkungsprognose erfolgt aufeinander aufbauend auf zwei räumlichen Ebenen zu-

nächst in tabellarischer Form für jede einzelne der fünf Planungseinheiten und abschließend 

als Gesamtaussage für die FGE Schlei/Trave. 
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Die Gesamtbewertung des Beitrags der in einer räumlichen Bezugseinheit zusammenge-

fassten Maßnahmengruppen zur Erreichung der Ziele des Umweltschutzes wird gemäß dem 

in Tab. 11- enthaltenes ordinalen 4-stufigen Bewertungsschema vorgenommen. Die zweistu-

fige Beurteilung im positiven Bereich qualifiziert auf angemessene Weise den insgesamt 

überwiegend positiven Beitrag des Maßnahmenprogramms auf die Ziele des Umweltschut-

zes. 

Tab. 11-3: Bewertungsstufen für die qualitative Bewertung in den drei räumlichen Ebenen 

Die folgende Tabelle (Tab. 11-4) zeigt zusammenfassend das Ergebnis der Auswirkungs-

prognose für die FGE Schlei/Trave durch die Umsetzung des Maßnahmenprogramms für 

den 2. Bewirtschaftungszeitraum. 

In der Gesamtzusammenschau aller Umweltziele sind durch die Umsetzung des Maßnah-

menprogramms weit überwiegend positive bis sehr positive Umweltauswirkungen zu erwar-

ten.  Die Wirkfaktoren Flächenbeanspruchung und Bodenversiegelung führen dazu, dass die 

Umweltziele „Sparsamer Umgang mit Grund und Boden“,  „Gewährleistung einer forst- und 

landwirtschaftlichen Nutzung“, „Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit“ 

und „Erhalt von unterirdisch gelegenen Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern sowie archäolo-

gischen Fundstellen“ möglicherweise negativ betroffenen sein können. Hier ist in den sich 

anschließenden rechtlichen Zulassungsverfahren zu prüfen, inwieweit die möglicherweise 

negativen Auswirkungen vermieden, gemindert oder ausgeglichen werden können. 

  potenziell sehr positiver Beitrag zur Erreichung des Ziels des Umweltschutzes 

  potenziell positiver Beitrag zur Erreichung des Ziels des Umweltschutzes 

● neutraler oder vernachlässigbarer Beitrag auf das Ziel des Umweltschutzes 

 potenziell negativer Beitrag zur Erreichung des Ziels des Umweltschutzes 
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Tab. 11-4: Übersicht über die Auswirkungen auf die relevanten Umweltziele in der FGE 

Schlei/Trave 

Auswirkungen Planungseinheit 
FGE 

Schlei/Trave 

Gesamt 
Schutzgutbezogene  

Umweltziele 
Schlei Schwentine 

Kossau / 

Oldenburger 

Graben 

Trave Stepenitz 

Menschen und menschliche  Gesundheit    

- Schutz des Menschen vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen   ● ● ● ● ● 
- Sicherung des Erholungswertes von Natur 

und Landschaft       ● 

- Gewährleistung eines Nachhaltigen 

Hochwasserschutzes ● ● ● ●  ● 
Tiere, Pflanzen / biolog. Vielfalt       

- Schaffung Biotopverbund / Durch- 

 gängigkeit Fließgewässer   ●  ●   
- Schutz wild lebender Tiere; Pflanzen 

sowie ihrer Biotope und Lebensstätten       
- Dauerhafte Sicherung der Biologischen 

Vielfalt       
Boden       

- Sparsamer Umgang mit Grund  

 und Boden       
- Sicherung oder Wiederherstellung  

natürlichen Bodenfunktion     ● ● 
- Gewährleistung einer forst- und land-

wirtschaftlichen Nutzung 
    ●  

Wasser (Oberflächengewässer und Grundwasser)     
- Erreichen und erhalten eines guten 

ökologischen / chemischen OW-Zustands  
      

- Erreichen und erhalten eines guten 

mengenmäßigen / chemischen GW-

Zustands 
      

- Erreichen und erhalten eines guten 

Zustands der Meeresgewässer   ●    
- Gewährleisten einer nachhaltigen Hoch-

wasserretention       
Klima und Luft       

- Verminderung der Treibhausgasemissi-

onen        

- Schutz  von Gebieten mit günstiger 

Klimawirkung ●  ● ● ● ● 
Landschaft       

- Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, 

Eigenart und Schönheit    ● ●  
Kultur- und Sachgüter       

- Erhaltung von oberirdisch gelegenen 

Kultur- und Baudenkmälern sowie historisch 

gewachsenen Kulturlandschaften  
      

- Erhalt von unterirdisch gelegenen Kultur- 

Bau- und Bodendenkmälern sowie archäo-

logischen Fundstellen  
      

- Schutz von wirtschaftlichen Tätigkeiten 

und erheblichen Sachwerten ● ● ● ● ● ● 
Des Weiteren ist in den anschließenden Zulassungsverfahren zu den Einzelfällen zu prüfen, 

ob die Umsetzung der Maßnahmen zu erheblichen Beeinträchtigungen der für die Erhal-

tungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile eines europäisch bedeutsa-

men FFH- und/oder Vogelschutz-Gebietes führen kann. Im Rahmen des Umweltberichtes 
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werden dazu Hinweise zur möglichen Betroffenheit vorkommender FFH- und Vogelschutz-

Gebiete durch die Maßnahmengruppen gegeben. 

Alternativenprüfung 

Eine intensive Darstellung und Beurteilung von Alternativen im Rahmen der SUP ist in erster 

Linie bei Plänen und Programmen erforderlich ist, die eindeutig zu erheblichen Beeinträchti-

gungen von Schutzgütern führen werden. Das Maßnahmenprogramm für die FGE 

Schlei/Trave ist aber auf eine Verbesserung des Umweltzustands, insbesondere des 

Schutzgutes Wasser ausgerichtet. 

Die Beiträge zum Maßnahmenprogramm für die FGE Schlei/Trave wurden auf regionaler 

Ebene in Zusammenarbeit und enger Absprache mit den Nutzern erarbeitet. Es enthält des-

halb selbst keine Planungsalternativen, sondern stellt das Ergebnis eines Auswahlprozesses 

unter den alternativen Planungsmöglichkeiten im Rahmen der Aufstellung des Bewirtschaf-

tungsplans dar. 

Überwachungsmaßnahmen 

Relevant für die Überwachung sind in erster Linie die Umweltauswirkungen, für die im Er-

gebnis der SUP ein wesentlicher Beitrag durch das Maßnahmenprogramm ermittelt wurde. 

Dementsprechend beziehen sich geeignete Überwachungsmaßnahmen vor allem auf Um-

weltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser. 

Für das Monitoring der Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser und das Schutzgut Mensch 

und menschliche Gesundheit werden die Monitoringmaßnahmen gemäß WRRL genutzt, die 

von den zuständigen Behörden der Länder durchgeführt werden. Denn damit steht ein In-

strument zur Verfügung, das den Zielerreichungsgrad eines mindestens guten ökologischen 

Zustands bzw. Potenzials und eines guten chemischen Zustands der Oberflächengewässer 

und eines mindestens guten mengenmäßigen und chemischen Grundwasserzustands re-

gelmäßig erfasst.  

Folgende Arten des Monitorings an Grund- und Oberflächenwasser kommen gemäß der 

Wasserrahmenrichtlinie im Bereich der Flussgebietseinheit Schlei/Trave zur Anwendung: 

 Überblicksüberwachung (zum Monitoring der langfristigen Entwicklungen innerhalb der 

Flussgebietseinheit Schlei/Trave, reduziertes Messnetz) 

 Operative Überwachung (zum regelmäßigen Monitoring signifikanter stofflicher und hyd-

romorphologischer Belastungen, enges Messnetz der Wasserwirtschafts- und Umwelt-

verwaltungen von Bund und Ländern) 

 Überwachung zu Ermittlungszwecken (zum Monitoring von Sonderbelastungen z. B. zur 

Ursachenanalyse bei unerwartetem Fischsterben) 

Um Informationen über unvorhergesehene Umweltauswirkungen zu erhalten, sollen die für 

Umwelt- und Gesundheitsbelange in der FGE Schlei/Trave regelmäßig über den Stand der 

Umsetzung des Maßnahmenprogramms informiert werden. 
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Ausblick 

Mit Hilfe des Überwachungsprogramms zur Erfolgskontrolle können die im Rahmen des für 

den Zeitraum von 2021 bis 2027 anschließenden 3. Maßnahmenprogramms der Flussge-

bietseinheit Schlei/Trave geplanten Maßnahmen gezielt auf die tatsächlich festgestellten 

Entwicklungen der Gewässergüte reagieren. So können auch möglicherweise neu auftreten-

de Probleme für die Gewässergüte (z.B. durch Intensivierung der Landwirtschaft oder An-

wendung neuer Pflanzenschutzmittel) erkannt und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe einge-

leitet werden. 

Einschränkend hinzuweisen ist darauf, dass nicht nur das ökologisch positiv ausgerichtete 

Maßnahmenprogramm der FGE Schlei/Trave auf die Qualität von Grundwasser und Oberflä-

chengewässern wirkt, sondern dass auch die vielfältigen sonstigen Planungen und die Ver-

wirklichung zahlreicher Projekte, welche überwiegend beeinträchtigend auf die ökologischen 

Verhältnisse in der FGE Schlei/Trave wirken. Diesbezüglich kann die SUP zum Maßnah-

menprogramm mit den mehrfachen Beteiligungen der Träger öffentlicher Belange und der 

Öffentlichkeit zu einer Intensivierung des Problembewusstseins beitragen und zu einer Ver-

besserung der Koordination der unterschiedlichen, teilweise im Interessenkonflikt zueinander 

stehenden Planungsträger führen. 
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